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Begründung:  
1. Höhe und Rotordurchmesser der 
neuen Windenergieanlagen betragen 
200m und mehr. Damit überragen bereits 
die jetzt vorhandenen Anlagen die 
höchste Erhebung der Region, den Hars-
berg (409 m ü. NN), der auch das Tor 
zum Nationalpark Hainich ist. Das Welt-
naturerbe „Nationalpark Hainich“ erfährt 
so eine erhebliche Beeinträchtigung, da 
die Windenergieanlagen in der unmittel-
baren Sichtachse, nur wenige Hundert 
Meter Luftlinie entfernt, stehen. Wichtige 
Erfordernisse der Raumordnung, wie Na-
turerbe, Freiraumschutz und Entwicklung 
von Tourismus und Erholung werden 
missachtet. Belange des Naturschutzes 
wie z.B. Brutgebiete des Rotmilans oder 
anderer geschützter Vogelarten werden 
nicht berücksichtigt.  
2. Bereits jetzt ist das Vorranggebiet Rei-
tenberg das höchst belegte im Wartburg-
kreis mit über 50! Windenergieanlagen. 
Durch Repowering werden ältere Anlagen 
vergrößert. Anträge für zusätzliche Anla-
gen im bereits bestehenden Vorrangge-
biet laufen, sodass schon der jetzige Zu-
stand eine Schmerzgrenze der Belastung 
des Standortes erreicht. Unmittelbar in 
der Nähe des Gebietes W-1 verläuft die 
neue Trasse der BAB 4 Frankfurt — 
Dresden. Die Werra mit ihrer hohen Salz-
last durch die Einleitung von K + 5 belas-
tet die Umwelt. Die schädlichen Einflüsse 
und Belastungen konzentrieren sich im 
Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
über Gebühr und dürfen nicht weiter er-
höht werden.  

Mensch / Gesundheit/ Erholung: 
Ziel des planungsmethodischen Konzepts 
der Regionalplanung ist, Konflikte mit 
dem Schutzgut „Menschen, menschliche 
Gesundheit“ weitestgehend zu minimie-
ren. Dennoch können durch den Bau und 
Betrieb von WEA auf forstlich genutzten 
Flächen – ebenso wie im Offenland – Wir-
kungen entstehen, die individuell als be-
lastend empfunden werden können. Dies 
kann bspw. dann der Fall sein, wenn ein 
WEA-Standort aufgrund seiner topogra-
phischen Lage eine sichtbar dominante 
Wirkung auf den Raum entfaltet. Hier wird 
die Belastungsempfindung vor allem 
durch die subjektive Wahrnehmung und 
die innere Einstellung des einzelnen zum 
Thema Windenergienutzung geprägt.  
 
Landschaftsbild: 
Ohne Frage, Windenergieanlagen können 
das Landschaftsbild deutlich verändern. 
Sie sind weithin sichtbar, zumal viele der 
windhöffigsten Standorte besonders ex-
poniert auf Bergkuppen liegen. Die Wir-
kung von Windrädern auf das Land-
schaftsbild ist jedoch subjektiv: Was die 
Einen schön oder belebend finden, emp-
finden Andere als störend. Technik-und 
umweltaffine Menschen sowie Menschen, 
die einen persönlichen Bezug zu den An-
lagen haben, stören sich in der Regel 
nicht am Anblick von Windenergieanlagen 
bzw. empfinden sie sogar als Bereiche-
rung. Andererseits steht außer Frage, 
dass die Eigenart einer Landschaft durch 
Windenergieanlagen verändert wird und 
viele Menschen dadurch deren Schönheit 
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3. Durch die topografische Lage auf dem 
Rücken des Reitenberges ist die Belas-
tung durch Schlagschatten und Rotorge-
räusche deutlich weiter zu spüren, als bei 
Standorten auf ebenem Gelände. An den 
südwestlichen Ortsrändern der Gemein-
den Mihla, Lauterbach, Bischofroda und 
Berka v.d.H. sind jeweils größere Wohn-
gebiete entstanden, die unmittelbar den 
Einflüssen der Windernergieanlagen aus-
gesetzt sind. Die Grundstücke haben 
dadurch bereits erhebliche Wertverluste 
erfahren. Die Bewohner befürchten ge-
sundheitliche Schäden z.B. durch Immis-
sionen von Infraschall. Unseres Wissens 
nach sind keine wissenschaftlichen Unter-
suchungen zu den Auswirkungen und 
eventuellen Spätfolgen des Infraschalls 
erfolgt, so dass zumindest grob fahrlässig 
eine Gefährdung der Anwohner in Kauf 
genommen wird. Eine weitere Ausbrei-
tung des Windvorranggebietes in Rich-
tung Wohnbebauung wäre unverantwort-
lich! Der ausgewiesene Puffer von 
1.000m ist angesichts der Geländetopo-
grafle keinesfalls ausreichend.  
4. Das Vorranggebiet W-1 grenzt auch an 
den Naturpark Eichsfeld -Hainich-Werra-
tal unmittelbar an. Hier muss gelten, dass 
nicht nur das Fundament der Windener-
gieanlagen außerhalb des Naturparkes zu 
liegen hat, sondern die gesamte von Ro-
toren überstrichende Fläche! 5. Nicht zu-
letzt befindet sich auf dem Harsberg, di-
rekt gegenüber dem Reitenberg, der 
Start- und Landeplatz sowie der Gleit-
hang des Gleitschirmfliegervereins. Die-
ser nutzt das Gelände seit den 1930er 

und Erholungswert beeinträchtigt sehen.  
Man darf aber nicht vergessen, dass wir 
bereits heute massiv in Natur und Land-
schaftsbild eingreifen, um Energie zu ge-
winnen. Jede Art von Energieerzeugung 
beeinträchtigt die Landschaft - siehe die 
großen Kraftwerke oder die riesigen Ab-
baustätten von Braunkohle in mehreren 
Regionen Deutschlands. Anders als 
Windenergie ist die Kohlegewinnung und 
-verstromung nicht nur landschaftsbildbe-
einträchtigend, sondern in hohem Maße 
gesundheits- und klimaschädlich. Wäh-
rend Tagebaue eine Landschaft irreversi-
bel verändern, sind Windenergieanlagen 
wieder vollständig rückbaubar. 
 
Tourismus: 
Touristen sind weniger empfindlich ge-
genüber Windenergieanlagen als „Altein-
gesessene“, da sie seltener einen Vorher- 
/Nachher-Vergleich haben. Weder in Um-
fragen noch in statistischen Untersuchun-
gen lässt sich ein Einfluss von Windrä-
dern auf Buchungszahlen nachweisen, da 
unklar ist, ob Touristen ihre (sehr seltene) 
Drohung, wegen der Windräder nicht wie-
der zu kommen wahr machen, und weil 
die Buchungszahlen insgesamt anstei-
gen, so dass ein eventueller negativer Ef-
fekt darin untergeht. Da sich die Einstel-
lung gegenüber erneuerbaren Energien in 
der Bevölkerung insgesamt positiv entwi-
ckelt, werden die Anlagen mittlerweile 
auch eher mit Fortschritt und Umwelt-
schutz in Verbindung gebracht als mit 
Störung. 
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Jahren und befürchtet nun, den Betrieb 
wegen erhöhter Unfallgefahr einstellen zu 
müssen. All diese Faktoren summieren 
sich bei dem Vorranggebiet W-1 Reiten-
berg, so dass eine Einzelfallprüfung sehr 
wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen 
könnte, dass hier die zu schützenden In-
teressen der Umsetzung des EEG vorzu-
gehen haben. Diese Einzelfallprüfung for-
dern wir mit Nachdruck bevor die endgül-
tige Festschreibung im Regionalplan er-
folgt. 

Avifauna: 
Bei der Ausweisung der Vorranggebiete 
Windenergie erfolgt die Berücksichtigung 
der Avifaunistischen Belange auf der 
Grundlage des "Avifaunistischen Fachbei-
trags" (TLUBN), das sowohl Dichtezen-
tren für kollisonsgefährdete Vogelarten 
(u.a. Rotmilan) als auch Abstände für 
störempfindliche Vogelarten (u.a. 
Schwarzstorch) auf der Grundlage des 
Helgoländer Papiers vorgibt. Dichtezen-
tren für kollisionsgefährdete Arten dienen 
der Sicherung einer Quellpopulation von 
mindestens 20% der Landespopulation 
der jeweiligen Art und haben daher einen 
sehr hohen Schutzanspruch. Im Regio-
nalplan Südwestthüringen werden diese 
frei von Windenergieanlagen gehalten. 
Außerhalb der Dichtezentren erfolgt auf 
regionalplanerischen Ebene keine Be-
trachtung einzelner Horste kollisionsge-
fährdeter Arten. 
 
Lärm/Schall/Schattenwurf/Infraschall: 
Die unter der Überschrift „Siedlung und 
Mensch“ im Kriterienkatalog formulierten 
Puffer dienen der Gefahrenabwehr (§5 
Abs. 1 BImSchG) und darüber hinaus 
auch dem vorsorgenden Immissions- und 
Umweltschutz, welcher über die gesetz-
lich festgelegten Mindestwerte hinaus-
geht. Die angesprochenen Gesundheits-
schädigungen durch Lärm, Schattenwurf 
und Schall können daher auf der Grund-
lage des aktuellen Sach- und Rechtsstan-
des ausgeschlossen werden. 
Gesundheitsschäden und erhebliche Be-
lästigungen durch Infraschall sind nach 
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derzeitigem Erkenntnisstand der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immis-
sionsschutz nicht zu erwarten (LAI: „Hin-
weise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen (WKA)“; UMK-Bestäti-
gung vom 17.11.20217). 
 
Immobilienwert: 
Ob und inwieweit Immobilien in der Nähe 
von Windenergieanlagen in ihrem Wert 
gemindert werden, kann auf der Ebenen 
der Regionalplanung nicht festgestellt 
werden. § 5 Abs. 4 Immobilienwertermitt-
lungsverordnung (ImmowertV) stellt bei 
der Ermittlung des Verkehrswertes zwar 
auch auf (schädliche) Umwelteinflüsse 
ab, allerdings sind Hauseigentümer nicht 
vor jeglicher Wertminderung durch Verän-
derungen in der Umgebung geschützt. 
Der Plangeber geht im Übrigen davon 
aus, dass mit den im Kriterienkatalog an-
gesetzten Puffer zu Siedlungen schädli-
che Umwelteinflüsse ausgeschlossen 
sind.  
 
Siedlungsabstand: 
Mit einem Siedlungsabstand von 1.000 m 
kann vorsorgend ein hohes Umwelt-
schutzniveau für die Bevölkerung gesi-
chert werden. Dies bezieht sich auf 
Schallschutz, Schattenwurf und die op-
tisch bedrängende Wirkung und erfolgt 
vor dem Hintergrund, dass der Plangeber 
bestrebt ist, nur solche Standorte als Vor-
ranggebiete Windenergie auszuweisen, 
die mit Windenergieanlagen von mindes-
tens 200 m Gesamthöhe bebaut werden 
können. In dieser Hinsicht kann der 
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1000m-Siedlungsabstand wirkungsvoll 
verhindern, dass im siedlungsnahen Be-
reich der Erholungswert der Landschaft 
beeinträchtigt, die Entwicklungsmöglich-
keiten der Kommune gemindert oder das 
Orts- und Landschaftsbild übermäßig be-
einträchtigt wird. 
Diese Einschätzung beruht darauf, dass 
Siedlungen als dauerhafter Aufenthaltsort 
der Bevölkerung besonders sensibel ge-
genüber Eingriffen in der unmittelbaren 
Umgebung sind. Mit dem Abrücken von 
den Siedlungen und Baugebieten mit ho-
hem Schutzanspruch auf 1.000 m kann 
die sog. „scheinbare Höhe“ der Windener-
gieanlagen deutlich reduziert werden. 
Jenseits einer Entfernung in der Größe 
der dreifachen Anlagenhöhe liegt in der 
Regel keine optisch bedrängende Wir-
kung mehr vor, doch bleiben Windener-
gieanlagen auch in dieser Entfernung als 
markante, rotierende, landschaftsprä-
gende technisch-industrielle Anlagen 
deutlich sichtbar.  
 
NP Eichsfeld-Hainich-Werratal:  
Gemäß Thüringer Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung über die Naturparke 
vom 19.01.2023 (Thüringer Staatsanzei-
ger Nr. 6/2023) ist das Verbot der Errich-
tung von Windparks und / Windenergie-
anlagen im Naturpark Eichsfeld-Hainich-
Werratal aufgehoben. Im Rahmen der 
Einzelfallbetrachtung wird die Vereinbar-
keit der Windenergienutzung mit den 
Schutz- und Entwicklungszielen des Na-
turparks geprüft. 
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Die Vorranggebiete Windenergie werden 
als „Rotor-Out-Flächen“ ausgewiesen. 
Nur dann werden sie in vollem Umfang 
auf den Flächenbeitragswert angerecht 
(vgl. § 4 Abs. 3 WindBG). 
 
Gleitschirmflieger 
Hängegleiter und Gleitschirme (Gleitse-
gel) sind Luftfahrzeuge im Sinne des § 1 
Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Wie 
aus § 25 Abs. 1 Satz 1 LuftVG i.V.m. § 
31c LuftVG und der „Verordnung zur Be-
auftragung von Luftsportverbänden (Be-
auftrV)" hervorgeht, dürfen Luftfahrzeuge 
außerhalb der für sie genehmigten Flug-
plätze nur starten und landen, wenn der 
Grundstückseigentümer oder sonst Be-
rechtigte zugestimmt und der Deutsche 
Hängegleiterverband e.V. (DHV) eine Er-
laubnis erteilt hat. 
Die vom DHV erteilten Erlaubnisse wei-
sen stets einen Widerrufsvorbehalt, teil-
weise auch eine Befristung auf. Es be-
steht jedoch keine Rechtspflicht, eine Er-
laubnis nur deshalb zu widerrufen, weil 
der Start- und Landeplatz mit einem Vor-
ranggebiet für die Windenergienutzung 
überplant werden soll. Dies bedeutet, 
dass sich die Regionalplanung mit den 
Belangen der genehmigten Luftsportaus-
übung auseinanderzusetzen hat. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen des 
DHV ist ein Abstand von ca. 600 m zwi-
schen den Start- und Landeplätzen für 
Hängegleiter und Gleitschirme einerseits 
sowie Windenergieanlagen andererseits 
erforderlich. Der Abstand ist allerdings 
einzelfallabhängig, wobei unter anderem 
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die topographischen Gegebenheiten so-
wie die Dimension der geplanten Wind-
energieanlage von Bedeutung sind. 
  

3  248-3.pdf 1  Kartengrundlage- und Darstellung un-
übersichtlich Vorschlag: o Karte sollte als 
eine Plankarte erstellt werden, sollte tech-
nisch umsetzbar sein. Damit werden die 
Lesbarkeit und der tägliche Gebrauch 
verbessert. 

nicht entsprochen 
 
Form, Umfang und Inhalt der Darstellun-
gen in der Raumnutzungskarte entspre-
chen dem maßstabsbezogenen Detaillie-
rungsgrad des Regionalplanes. Das glei-
che gilt für die technische Umsetzung. 
  

 
  

 

4  248-3.pdf 4  Vorschlag:  
Es ist ein Abstand um die Ortslagen von 
50 - 100 m festzulegen, zeichnerisch oder 
textlich, um Entwicklungen zu ermögli-
chen.  
 
Begründung:  
Vorranggebiete „Landwirtschaft -LB- und 
Freiraumsicherung -FS- grenzen unmittel-
bar an bebaute Ortslagen. Wo dies zu-
trifft, sind sowohl bauliche Maßnahmen 
als auch Schutzmaßnahmen/Pufferstrei-
fen für Windschutz, Sichtschutz, Lärm-/ 
Schallschutz ausgeschlossen. Dies betriff 
auch die Ortsrandbebauung, die Verbes-
serung des Landschaftsbildes und die 
Strukturierung der Landschaft einschließ-
lich der Verbesserung des Biotopverbun-
des.  

nicht entsprochen 
 
In den Vorranggebieten Freiraumsiche-
rung sind mit der Vorrangfunktion nicht 
vereinbare raumbedeutsame Funktionen 
und Nutzungen ausgeschlossen. Die Zu-
lässigkeit einer baulichen Maßnahme ist 
demzufolge u.a. daran zu bewerten, ob 
sie raumbedeutsam ist. Dies ist im kon-
kreten Einzelfall zu entscheiden. Ebenso 
entsprechen Maßnahmen, welche der Er-
haltung schutzgutorientierter Freiraum-
funktionen bzw. der nachhaltigen Ent-
wicklung der Landbewirtschaftung dienen, 
prinzipiell der beabsichtigten Zielstellung 
der jeweiligen Festlegung (worunter z.B. 
Pufferstreifen für Windschutz oder Maß-
nahmen zur Strukturierung der Land-
schaft im Regelfall zählen dürften). 
Die Darstellung und Abgrenzung der Aus-
weisungen von Vorranggebieten Frei-
raumsicherung in der Raumnutzungskarte 
ist an dem maßstabsbezogenen Detaillie-
rungsgrad des Regionalplans orientiert. 
Im Rahmen anderer, nachfolgender Ver-
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fahren kann eine weitere örtliche Konkre-
tisierung der Grenze mit Bezug zur jewei-
ligen Maßstabsebene erfolgen. Entschei-
dend für die Beurteilung der räumlichen 
Einordnung der Gebiete ist die jeweilig 
dargestellte Grenze im Maßstab 
1:100.000. 
Eine pauschale Abstandsregelung der 
Steuerungswirkung einzelner regionalpla-
nerischer Festlegungen ist daher nicht 
plausibel. Die konkrete Wirkung von Maß-
nahmen ist auf die jeweilige Vorrangfunk-
tion in der jeweiligen räumlichen Situation 
zu beziehen. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungs- oder 
Regelungserfordernis erkennbar. 
  

5  248-3.pdf 5  Vorschlag:  
Es ist ein Abstand um die Ortslagen von 
50 - 100 m festzulegen, zeichnerisch oder 
textlich, um Entwicklungen zu ermögli-
chen. Begründung: Vorranggebiete 
„Landwirtschaft -LB- und Freiraumsiche-
rung -FS- grenzen unmittelbar an bebaute 
Ortslagen. Wo dies zutrifft, sind sowohl 
bauliche Maßnahmen als auch Schutz-
maßnahmen/Pufferstreifen für Wind-
schutz, Sichtschutz, Lärm-/Schallschutz 
ausgeschlossen. Dies betriff auch die 
Ortsrandbebauung, die Verbesserung des 
Landschaftsbildes und die Strukturierung 
der Landschaft einschließlich der Verbes-
serung des Biotopverbundes.  

nicht entsprochen 
 
In den Vorranggebieten Landwirtschaftli-
che Bodennutzung sind mit der Vorrang-
funktion nicht vereinbare raumbedeut-
same Funktionen und Nutzungen ausge-
schlossen. Die Zulässigkeit einer bauli-
chen Maßnahme ist demzufolge u.a. da-
ran zu bewerten, ob sie raumbedeutsam 
ist. Dies ist im konkreten Einzelfall zu ent-
scheiden. Maßnahmen, welche der nach-
haltigen Entwicklung der Landbewirt-
schaftung dienen, entsprechen prinzipiell 
der beabsichtigten Zielstellung der Festle-
gung (vgl. z.B. auch G 4-13). 
 
Die Darstellung und Abgrenzung der Aus-
weisungen von Vorranggebieten Land-
wirtschaftliche Bodennutzung in der 
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ausgewiesen - Fläche hatte keine Zweck-
bestimmung im jetzigen RP-SW 
 
Im vorliegenden Entwurf ist hier ein Vor-
ranggebiet „Landwirtschaft“ ausgewiesen  
 
Antrag:  
Herausnahme der Fläche  
Siehe hierzu auch Übersicht 
  

Nach Prüfung der Sachlage wird der im 
Siedlungszusammenhang liegende Teil-
bereich des Vorranggebietes Landwirt-
schaftliche Bodennutzung LB-29 Kälber-
feld/Sättelstädt im Sinne kleinräumiger 
Entwicklungsoptionen zurückgenommen. 

ranggebietes Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
angepasst. 
  

8  457-2.pdf 4  G 3-8 - Anpassung der Raumnutzungs-
karte und der Karte 3-1 Verkehr  
Bezüglich der o. g. Neufestsetzung des 
Planungskorridors der B 19, ist die Raum-
nutzungskarte anzupassen. 

nicht entsprochen 
 
Plansatz G 3-8 steht im Kontext zu Plan-
satz G 3-9 und der Raumnutzungskarte. 
Es handelt sich um  Grundsätze der 
Raumordnung. Es soll damit gewährleis-
tet werden, dass weitere vertiefende Un-
tersuchungen/Planungen erfolgen kön-
nen. Grundsätze der Raumordnung sind 
noch keine abschließenden Abwägungs-
entscheidungen, sondern mit besonde-
rem Gewicht in die Abwägung einzustel-
lende raumordnerische Belange. Diese 
sind auch noch einer Abwägung zugäng-
lich. 
Im konkreten Fall stellen sie auf die funk-
tionale Ertüchtigung der für die Planungs-
region Südwestthüringen so wichtigen 
Straßenverbindung B 19 zwischen den 
Anschlussstellen Meiningen-Nord der A 
71 und der Anschlussstelle Eisenach-Ost 
der A 4 ab. Zu den im Regionalplanent-
wurf aufgezeigten Vorhaben zur künftigen 
Führung der B 19 zwischen den genann-
ten Autobahnen liegen derzeit keine fach-
lich fundierten Trassenalternativen vor. 
Für die in der Anregung geforderte An-
passung der B 19 ab Witzelroda an den 
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12  31-4.pdf 17  Auch sollte der RP für die landwirtschaftli-
che Fläche westlich von Vacha keine be-
schränkende Ausweisung enthalten (roter 
Kreis in der Karte). Dies, ist eine der letz-
ten Erweiterungsflächen für die Stadt 
Vacha. Karte - siehe Original-Stellung-
nahme 

nicht entsprochen 
 
Im westlichen Randbereich des gekenn-
zeichneten Areals liegt der regionalplane-
risch festgelegte Trassenkorridor der 
Ortsumfahrung Vacha.  
Die Ortsumfahrung sichert eine höhere 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit einer 
regional wichtigen Verkehrstrasse (B 84) 
mit dem Ziel verbesserter Erreichbarkeits-
verhältnisse in der Fläche (Verknüpfung 
von Haupttrassen und Zentralen Orten) 
und dient gleichzeitig der Entlastung der 
Ortschaft vom Durchgangsverkehr. 
 
Darüber hinaus sind keine weiteren ge-
bietsbezogenen Festlegungen getroffen 
worden. 
  

 
  

 

13  31-4.pdf 19  Die Ausweisung des LB-31 in Oberzella 
kann nicht so bleiben wie im E-RP beab-
sichtigt. Bisher hat das LB-31 die Erweite-
rungsflächen des Gewerbegebietes Ober-
zella ausgespart (grüner Kreis in Karte). 
Im E-RP ist diese Fläche als Vorrangflä-
che Landwirtschaft ausgewiesen (roter 
Kreis). Die Fläche ist nach wie vor im Flä-
chennutzungsplan der Stadt Vacha als 
Erweiterungsfläche ausgewiesen (grüner 
Kreis). Die andere Fläche (blauer Kreis) 
wurde 2018 ausgebaut und erschlossen 
und steht für Firmenansiedelungen direkt 
zur Verfügung.  
Auszug aus dem FNP der Stadt Vacha: 
ausgewiesene Erweiterungsfläche (grü-
ner Kreis) underschlossene Gewerbeflä-
che (blauer Kreis). Eine Ausweisung der 

entsprochen 
 
Nach Prüfung der Sachlage erfolgt eine 
Anpassung gemäß der bestehenden 
kommunalen Bauleitplanung. 

Die Raumnutzungskarte 
wird im Bereich des Vor-
ranggebietes Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
angepasst. 
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als Insel innerhalb des Bebauungszusam-
menhanges der Stadt Sonneberg (nörd-
lich von Oberlind) ist vermutlich fälschli-
cherweise entstanden. da sie an dieser 
Stelle keinen Sinn macht.  
 
Vorschlag: ersatzlos streichen.  

des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Daten er-
folgte im Rahmen der Entwurfserarbei-
tung.  
 
Der entsprechende Bereich umfasst ca. 
14 Hektar Fläche. Nach Prüfung des 
Sachverhalts wird dieser Teilbereich des 
Vorranggebietes LB-141 dem Vorrangge-
biet FS-117 zugeordnet. Diese Zuord-
nung erfolgt nach Prüfung aufgrund der 
relevanten freiraumfunktionalen Bedeu-
tung des betreffenden Areals (insbeson-
dere mit Bezug zur Erhaltung und Ent-
wicklung besonderer Bodenfunktionen). 
Die Ausweisung als Vorranggebiet Frei-
raumsicherung dient auch dem Erhalt der 
schutzgutorientierten Freiraumfunktionen 
des Naturgutes Boden. 
Im Übrigen korrespondiert diese Festle-
gung auch mit den in der Flächennut-
zungsplanung für dieses Gebiet bestimm-
ten städtebaulichen Entwicklungsabsich-
ten (Grünland). 
 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar.  
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17  174-6.pdf 9  Zur Raumnutzungskarte (Ostblatt)  
Bei der grafischen Darstellung des Vor-
ranggebietes LB·140 wurde der Antrag 
vom 02.05.2017 auf Zurücknahme nicht 
vollständig berücksichtigt.  
Gegenstand war die Rücknahme des Vor-
ranggebietes Landwirtschaft LB 140 
Westlich Oberlind um ca. 8 ha bis zur 
Bundesstraße. Die beantragte Fläche 
wird begrenzt vom vorhandenen Gewer-
begebiet "Hönbach - An der Müß" (Wes-
ten). der Erschließungsstraße "An der 
Müß" (Norden), der Bundesstraße 89 
(Osten und im Süden von einem landwirt-
schaftlichen Weg. Im vorhandenen Ge-
werbegebiet "An der Müß" haben sich Fir-
men angesiedelt die aktuell auf Grund der 
wirtschaftlichen Situation Erweiterungsbe-
darf besitzen. Um auch zukünftig Erweite-
rungsfläche für die ansässige Firma bie-
ten zu können, wurde die Zurücknahme 
des Vorranggebietes innerhalb der vor-
handenen Begrenzung als sinnvoll erach-
tet. 
Im Entwurf des Regionalplanes wurde 
dieser Bereich abgerundet, ein Anschluss 
an die Bundesstraße wurde nicht herge-
stellt.  
  

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung der Sachlage wird die Ab-
grenzung des Vorranggebietes Landwirt-
schaftliche Bodennutzung LB-140 west-
lich Oberlind unter der Berücksichtigung 
der besonderen standörtlichen Ertragsfä-
higkeit und möglichen städtebaulichen 
Entwicklungsoptionen neu geordnet. 
 
Die Abgrenzung und die Darstellung von 
Vorranggebieten ist am maßstabsbeding-
ten Detaillierungsgrad des Regionalplans 
(M 1:100.000) orientiert. Damit ist auch 
eine gewisse Generalisierung in Bezug 
auf erfass- bzw. ausgrenzbare Inhalte 
verbunden, deren Berücksichtigung im 
Detail i.d.R. nachfolgenden Planungsebe-
nen im Rahmen der maßstabsbezogenen 
Konkretisierung vorbehalten bleibt. Eine 
flurstücksgenaue Abgrenzung entzieht 
sich dem Regelungszweck und in Teilen 
der Darstellbarkeitsgrenze des Regional-
plans vergleichbar zum Landesentwick-
lungsprogramm (s. LEP Thüringen 2025, 
V. Nutzungshinweise, letzter Absatz). 

Die Raumnutzungskarte 
wird im Bereich des Vor-
ranggebietes Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
angepasst. 
  

 

18  25-2.pdf 5  Zum Schutz der Naturgüter aber auch 
des Erholungswertes der o.g. Gemeinden 
und Städte mit Kurort- oder Erholungsort-
status sollte eine verkehrspolitische Lö-
sung für den Gesamtraum aller Renn-
steigquerungen mit Bundes- und Lan-
destraßen im Bereich der Rennsteigque-
rung B 84- Eisenach bis zur Rennsteig-

nicht entsprochen 
 
Beim Plansatz G 3-9 handelt es sich um 
einen Grundsatz der Raumordnung, der 
auf die funktionale Ertüchtigung der für 
die Planungsregion Südwestthüringen so 
wichtigen Straßenverbindung B 19 zwi-
schen den Anschlussstellen Meiningen-
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Querung A 71 Meiningen-Suhl-Erfurt ge-
sucht werden. Dies berührt im Nordwestli-
chen Thüringer Wald insbesondere die 
umweltgerechte Planung der B 19.  
In diesem Zusammenhang wäre eine so-
genannte ,,Nordwesttangente" zu prüfen, 
mit einem Streckenverlauf in einem 
neuen Korridor von der B 19 bei Witzel-
roda über Marksuhl Richtung Oberellen 
und westlich von dort auf der Strecke der 
L 1020 nach Gerstungen über die Werra 
zum Anschluss an die A4. Der LKW-
Durchgangsverkehr der Verkehrsströme 
und Achsen im bundesweiten Zusam-
menhang wird so großräumig um den ge-
nannten Bereich gelenkt.  
 
G 3-8 Anpassung der Raumnutzungs-
karte und der Karte 3-1 Verkehr  
Bezüglich der o. g. Neufestsetzung des 
Planungskorridors der B 19, ist die Raum-
nutzungskarte in der Variante anzupas-
sen.  

Nord der A 71 und der Anschlussstelle Ei-
senach-Ost der A 4 ausgerichtet ist. Für 
die in diesem Plansatz aufgeführten Vor-
haben liegen derzeit keine fachlich fun-
dierten Trassenalternativen zur Führung 
der B 19 zwischen den genannten Auto-
bahnen vor. Für die in der Anregung ge-
forderte Ausweisung einer Nordwesttan-
gente eines neuen Verlaufs der B 19 ab 
Witzelroda über Marksuhl nach Gerstun-
gen zur Anschlussstelle der A 4 fehlen 
jegliche verkehrsplanerische Grundlagen 
bzw. eine Vereinbarkeit mit der Bundes-
verkehrswegeplanung. Ob eine derartige 
alternative Trassenführung der B 19 rea-
listisch ist, bedarf entsprechender Unter-
suchungen. Ohne hinreichend valide ver-
kehrsplanerische Grundlagen können im 
Regionalplan keine textlichen und/oder 
kartographischen Festsetzungen (RNK) 
für derart raumbedeutsame Maßnahmen 
im Bundesstraßennetz getroffen werden. 
Hierzu bedarf es entsprechender Rege-
lungen im Kontext des künftigen Bundes-
verkehrswegeplanes 2040 zwischen dem 
Land Thüringen und dem Baulastträger 
Bundesrepublik Deutschland. 
Insoweit wird zunächst an den Regelun-
gen des Plansatzes G 3-9 festgehalten. 
  

19  126-2.pdf 2  Planbestandteil Regionalplan/Raumnut-
zungskarte: 2.3 Flächenvorsorge Indust-
rie- und Gewerbe 2.3.2 Vorranggebiete 
Regional bedeutsame Industrie- und Ge-
werbeansiedlungen Z 2-3  
Es wird die Aufnahme einer Vorbehalts-
fläche des Gebietes ,.Auengrund/OT Mer-
belsrod" als Vorranggebiet für regional 

nicht entsprochen 
 
Unter Verweis auf die im LEP Thüringen 
2025 enthaltene Vorgabe für die Träger 
der Regionalplanung 4.3.3 V werden an 
die Ausweisung von Vorranggebieten 
"Regional bedeutsame Industrie- und Ge-
werbeflächen" bestimmte Anforderungen 
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sollen erst bei konkreter Investitionsab-
sicht eingeleitet werden.  

entsprechend gewürdigt und berücksich-
tigt werden können. 
 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

21  5-6.pdf 3  Änderungsvorschlag/ Anregung:  
Schmiedefeld am Rennsteig und Gehl-
berg sollen aus der Planungsregion Mit-
telthüringen ausgegliedert und in die Pla-
nungsregion Südwestthüringen eingeglie-
dert werden.  
Die Grenzen der Planungsregionen sind 
in allen Kartendarstellungen entspre-
chend zu verändern.  
Das Territorium von Schmiedefeld am 
Rennsteig und Gehlberg ist bei allen In-
halten des Regionalplans Südwestthürin-
gen zu beachten.  
Wir gehen davon aus, dass im Grundsatz 
die zeichnerischen und textlichen Inhalte 
des aktuell gültigen Regionalplans Mit-
telthüringen (Stand vom 01.08.2011, 
Sachlicher Teilplan Windenergie vom 
24.12.2018, Abschnitt 2.2 .2 (Z 2-2) vom 
24.12.2018) übernommen werden kön-
nen.  
Besonderheiten von Schmiedefeld am 
Rennsteig und Gehlberg, die in den Regi-
onalplan Südwestthüringen aufgenom-
men werden sollen, werden in den nach-
folgenden Anregungen mit genannt.  
 
Begründung:  
Schmiedefeld am Rennsteig und Gehl-
berg sind aufgrund der Paragrafen 10 und 

entsprochen 
 
Die Raumnutzungskarte wird hinsichtlich 
der Grenzen der Planungsregion entspre-
chend den geltenden gesetzlichen Rege-
lungen aktualisiert. 
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12 des Thüringer Gesetzes zur freiwilli-
gen Neugliederung kreisangehöriger Ge-
meinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) 
seit dem 01.01.2019 Ortsteile der kreis-
freien Stadt Suhl. Bis dahin waren 
Schmiedefeld am Rennsteig und Gehl-
berg Gemeinden im llmkreis und der Pla-
nungsregion Mittelthüringen zugeordnet. 
Alle Ortsteile der Stadt Suhl sollen dersel-
ben Planungsregion zugeordnet werden.  
  

22  5-6.pdf 40  Änderungsvorschlag/Anregung:  
Die Überschwemmungsgebiete an Hasel 
und Lauter sind in der Raumnutzungs-
karte mit den Eingrenzungen darzustel-
len, die den aktuell gültigen Verordnun-
gen entsprechen.  
 
Begründung:  
In der Raumnutzungskarte erfolgt die 
Darstellung des Überschwemmungsge-
bietes der Hasel noch nach dem Be-
schluss des Rates des Bezirkes Suhl v. 
22.12.1976 (Nr. 35/3/76).  
Im Jahr 2017 wurden die Überschwem-
mungsgebiete der Gewässer Hasel und 
Lauter jedoch neu festgestellt:  
1. Gewässer Hasel: Thür. Verordnung zur 
Feststellung des Überschwemmungsge-
bietes des Fließgewässers Hasel vom Zu-
fluss der Lauter bis zur Mündung in die 
Werra vom 29.11.2017 (StAnz Nr. 
52/2017, S. 1963-1964)  
2. Gewässer Lauter: Thür. Verordnung 
zur Feststellung des Überschwemmungs-
gebietes des Fließgewässers Lauter von 
der Ortslage Goldlauter bis zur Mündung 

entsprochen 
 
Entsprechend den gültigen Verordnungen 
werden die Überschwemmungsgebiete 
an Hasel und Lauter als Vorranggebiet 
Hochwasserschutz HW-15 dargestellt. 
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Für die vorgeschlagene Erweiterungsflä-
che bestehen umfangreiche umweltrecht-
liche Restriktionen, wie z.B. zum Hoch-
wasserschutz, zum Europäischen Vogel-
schutzgebiet Nr. 18 „Werra-Aue zwischen 
Breitungen und Creuzburg“ (wesentliche 
Erhaltungsziele u.a.: Erhalt der naturna-
hen Flussaue der Werra mit ihren ... 
Grünlandbereichen als Lebensräume - 
Brut- und Nahrungshabitate - insbeson-
dere für vom Aussterben bedrohte Wie-
senbrüter, Gewährleistung störungsarmer 
Bedingungen für rastende Wat- und Was-
servögel, Gewährleistung der Verbundbe-
ziehungen zu direkt anschließendem Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiet in Hessen) 
sowie zum Naturschutzgebiet Nr. 221 
„Rohrlache zwischen Dippach und Dank-
marshausen“, die die fachrechtliche Zu-
lässigkeit eines weitergehenden Abbaus 
ohne präzisierte Angaben zu den konkre-
ten Abbauabsichten und den von ihnen 
ausgehenden Wirkungen auf die einzel-
nen Schutzgüter (einschließlich kompen-
satorischer Maßnahmen) grundsätzlich in 
Frage stellen. 
 
Die Beurteilung einer möglichen Zulässig-
keit in Bezug auf fachrechtliche Restriktio-
nen ist sachgerecht nur 
durch eine projektbezogene Konkretisie-
rung im Rahmen anderer, nachfolgender 
Verfahren möglich. 
 
Eine räumlich konkrete, gebietsergän-
zende Festlegung erfolgt nicht, solange 
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nicht den einzigen umweltbezogenen Be-
lang, sondern es bestehen weitere um-
weltrechtliche relevante Restriktionen / 
Schutzgüter, insbesondere zum Trinkwas-
ser- und Hochwasserschutz. 
Daher erfolgt eine der besonderen Ver-
sorgungsbedeutung bzw. der Lagerstät-
tenkenntnis entsprechende regionalplane-
rische Privilegierung über Grundsatz G 4-
21, der eine dem Standort und der fachli-
chen Sachlage angemessene raumordne-
rische Bewertung bei einem möglichen 
Abbauvorhaben sichert; dies ist im Rah-
men bereits durchgeführter bergrechtli-
cher Verfahrensschritte dokumentiert. 
Eine gebietskonkrete Festlegung erfolgt 
nicht, solange keine neueren fachlichen 
bzw. fachrechtlichen Erkenntnisse vorlie-
gen, die eine andere Beurteilung der 
Sachlage zulassen. 
  

30  30-1.pdf 5  Macht es im Jahr 2019 tatsächlich noch 
Sinn, die Trasse der seit 1952 außer Be-
trieb genommene Eisenbahnstrecke 
"Vacha-Philippsthal (Hessen)"durchgän-
gig zu sichern. Im hessischen Bereich ist 
die Trasse z.T. überbaut. Ähnlich verhält 
es sich mit der Strecke "Dorndorf-Stadt-
lengsfeld-Kaltennordheim" ... hier können 
doch nur Eisenbahnphantasten an eine 
Wiederaufnahme glauben. 

teilweise entsprochen 
 
Der Trassenabschnitt der Bahnstrecke 
Vacha - Unterbreizbach wird zum Zweck 
der Trassensicherung/Trassenfreihaltung 
dieser Schienenverbindung in den Plan-
satz Z 3-1, die Karte 3-1 Verkehr sowie 
die Raumnutzungskarte aufgenommen. 
Die bisher verfolgte durchgängige Tras-
sensicherung der ehemaligen Schienen-
verbindung Vacha - Philippsthal ist nicht 
mehr gegeben, da ein Teilabschnitt der 
ehemaligen Bahntrasse auf thüringi-
schem Gebiet im Zuge des Ausbaus der 
Bundesstraße B 62 genutzt wurde. 

Die Raumnutzungskarte 
wird wie folgt geändert: 
 

• Die Trassensicherung 
der Schienenverbin-
dung Vacha - Philippst-
hal wird in Vacha - Un-
terbreizbach geändert. 

• Die Trassensicherung 
der Schienenverbin-
dung Dorndorf - Stadt-
lengsfeld – Kaltennord-
heim wird gestrichen. 
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Begründung:  
Der Wartburgkreis hat Ende 2018 eine 
"Machbarkeitsstudie Kindel" in Auftrag 
gegeben. Als Ergebnis dieser Studie wur-
den die potenziellen Erweiterungsflächen 
entsprechend der (nicht) vorhandenen 
technischen Infrastruktur sowie möglicher 
Umweltauswirkungen an die Standortvo-
raussetzungen angepasst. Diese sind in 
die Raumnutzungskarte zu übernehmen. 
  

(siehe Regionalplanentwurf unter Z 2-2) 
wird in der Raumnutzungskarte entspre-
chend des aktuellen Planungsstandes 
dargestellt. 

34  3-9.pdf 36  In die Raumnutzungskarte sollten zur 
besseren Lesbarkeit und Übersicht die 
Straßenbezeichnungen der Bundes- und 
Landesstraßen mit aufgenommen wer-
den. 

nicht entsprochen 
 
Die angeregte Ausweisung der Bezeich-
nung sämtlicher Bundesfern- und Landes-
straßen in der Raumnutzungskarte trägt 
nicht zur Erhöhung der Steuerungswirk-
samkeit des Regionalplanes bei. Diese 
aus der Verkehrsplanung stammenden 
Bezeichnungen sind in der Raumnut-
zungskarte entbehrlich, da aus raumpla-
nerischer Sicht die Funktionalität bzw. 
Verbindungsqualität der jeweiligen Stra-
ßenverbindungen relevant ist. Die in der 
Kartenlegende enthaltenen graphischen 
Symbole/Bezeichnungen werden dafür 
als ausreichend bewertet. 
  

 
  

 

35  3-9.pdf 37  Die in der Karte dargestellte Verbindung 
zwischen Bolleroda und Berka v.d. Hai-
nich ist für Pkw, Lkw und Busse nicht be-
fahrbar. Hier bedarf es einer Ertüchtigung 
bzw. Neuordnung. Die Verbindung ist aus 
der Karte zu streichen bzw. als Trassensi-
cherung darzustellen. 

teilweise entsprochen 
 
In den als Kartengrundlage verwendeten 
ATKIS-Daten war diese Straßenverbin-
dung noch als Landesstrasse dargestellt. 
Im Jahre 2017 wurde die Landesstraße 
jedoch in eine Gemeindestraße zurückge-
stuft. Dies ist nunmehr auch in den AT-
KIS-Daten berücksichtigt. Somit wird die 
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III der Kulturerbestandorte KES-4 und 
ggf. KES-3.  
 
Begründung:  
Durch die exponierte Lage des Reiten-
bergs zu den primär betroffenen, mit teils 
100 bis 150 m Höhenunterschied um die 
Anhöhe liegenden Ortslagen Mihla, Lau-
terbach, Bischofroda, Berteroda, Neukir-
chen, Ütteroda und Hahnroda (insgesamt 
über 5.000 Einwohner) und aufgrund des 
großflächigen Bestandes von bereits 33 
Windkraftanlagen, dem vier weitere (ge-
nehmigte Planung) aktuell hinzugefügt 
werden, liegt bereits eine extreme Über-
prägung des Landschaftsbildes und im-
mense Beeinträchtigung der Lebens- und 
Wohnqualität vor, v.a. auch durch Schal-
limmissionen nach Aussagen der Anwoh-
ner. Eine Erweiterung des Vorranggebie-
tes gerade nordöstlich zur bevölkerungs-
reichsten der betroffenen Ortslagen Mihla 
hin (etwa die Hälfte der Einwohner um 
den Reitenberg) ist deshalb weder rat-
sam, noch sinnvoll und aus Sicht der Ge-
samtentwicklung dieses Raumes abzu-
lehnen. Ein bereits technogen überpräg-
ter Raum ist aufgrund seiner Vorbelastun-
gen auch nicht maßlos weiter technogen 
überprägbar. Eine Vorbelastung ist in die-
sem Raum nicht nur das bestehende Vor-
ranggebiet, sondern ebenso die Auto-
bahnnähe im Süden und die in Erweite-
rung befindliche Deponie Mihla im Nor-
den. Erläuterung der Begründung und Lö-
sungsvorschläge: Zum Bestand und den 
bestätigten Planungen auf dem Reiten-

chen. Die nordöstliche sowie die nord-
westliche Erweiterung werden teilweise 
zurückgenommen. Der Abstand zur Lan-
desstraße 1016 wird entsprechend der 
Kriterienliste auf 40 m plus Rotorradius 
korrigiert. 
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Außenbereich", kann die nach dem Ent-
wurf geplante Flächengröße des VR W-1 
verlustfrei beibehalten werden. (siehe 
dazu nachfolgende Karte)  
 
Karte Vorschlag alternative Flächenerwei-
terung VR W-1 Reitenberg – siehe Origi-
nalstellungnahme  
 
Die vorgeschlagene Erweiterung des VR 
W-1 hat den Vorteil einer wesentlich kom-
pakteren Form entgegen dem sehr zer-
lappten Zuschnitt der Fläche aus dem 
Entwurf des RP SWT 2018. Eine kompak-
tere Form vermindert die Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, die aufgrund 
des fehlenden Landschaftsrahmenplanes 
im Regionalplan nicht valide betrachtet 
worden ist bzw. nicht betrachtet werden 
konnte, und ebenso die ohnehin schon 
hohe Belastung für die umliegenden Orts-
lagen und die Bevölkerung. Nicht nur die 
Erweiterung der Fläche erhöht die Aus-
wirkungen Windkraftanlagen auf Land-
schaft und Mensch. Auch die Größenent-
wicklung des zu repowernden Bestandes 
wird dazu immens beitragen. Die mittlere 
Anlagengesamthöhe (Median) des Be-
standes auf dem Reitenberg beträgt 141 
m, mit einem Minimum von 85 m und ei-
nem Maximum von 217 m. Unter den vier 
Anlagen mit im Jahr 2018 bestätigter Pla-
nung bewegt sich die mittlere Höhe be-
reits bei 217 m, das Minimum bei 193 m 
und das Maximum bei 241 m. Genauso 
ist der Rotorendurchmesser bei den Anla-
gen mit bestätigter Planung im Mittel 134 
m, im Minimum 116 m und im Maximum 
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150 m groß. Bei den Bestandsanlagen ist 
der Rotordurchmesser im Mittel 82 m, im 
Minimum 40 m und im Maximum 136 m 
groß. Daraus ergibt sich ein Zuwachs der 
Gesamthöhe der Anlagen zwischen Be-
stand und bestätigter Planung von im Mit-
tel fast 80 m und ein Zuwachs der Rotor-
durchmesser von im Mittel über 50 m. 
(siehe dazu auch nachfolgende Dia-
gramme)  
Diagramme – siehe Originalstellung-
nahme  
 
Zudem liegt das Baujahr von 50 % der 
Bestandsanlagen im Zeitraum zwischen 
1998 und 2008. Bei einer mittleren Le-
bensdauer von 20 Jahren ist in den 
nächsten 10 Jahren mit dem Repowering 
der Hälfte des Bestandes durch neue ent-
sprechend große Anlagen zu rechnen. Mit 
ziehmlicher Sicherheit werden sich die 
Gesamthöhen und der Rotordurchmesser 
· der repowerten Anlagen in der Größen-
ordnung der bestätigten Planungen bewe-
gen, sehr wahrscheinlich noch darüber. 
Deshalb vervielfacht sich das Beeinträch-
tigungspotential des VR W-1 Raitenberg 
aus sich selbst heraus, auch ohne Erwei-
terungsflächen. (siehe dazu auch fol-
gende Abbildungen) Abbildungen – siehe 
Originalstellungnahme  
 
Die längerfristig absehbare Entwicklung 
des VR W-1 Reitenberg kann an nachfol-
genden Visualiserungen abgelesen wer-
den. Bis 2038 kann vom kompletten 
Repowering des Bestandes ausgegangen 
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werden. Die Gesamthöhen der Windkraft-
anlagen werden bis dahin sicher noch 
nicht vorstellbare Größen erreicht haben. 
Dennoch wurde für die Visualiserungen 
die maximale Gesamthöhe von 241 m der 
bereits 2018 bestätigten Planungen ver-
wendet. Visualisierungen – siehe Origi-
nalstellungnahme Um dieser Beeinträchti-
gungswucherung eine Grenze zu setzen 
wird vorgeschlagen die 150 m Bauhöhen-
Restriktionszone III v.a. des Kulturerbe-
standortes KES - 4 Eisenach - Wartburg 
entsprechend der tatsächlichen (!) Sicht-
barkeit auch über das VR W-1 Reitenberg 
zu spannen. (siehe dazu auch nachfol-
gende Karte) Karte Sichtbereiche von der 
Wartburg für 70m und 150m hohe bauli-
che Anlagen – siehe Originalstellung-
nahme Wie in obiger Karte zu sehen 
überspannt der Sichtbereich von der 
Wartburg aus selbst für 70 m hohe bauli-
che Anlagen (grüne Zone in Karte) das 
komplette VR W-1 Reitenberg! Zudem 
zielt die Restriktionszone III primär auf 
Windkraftanlagen ab. Es liegt jedoch kein 
einziges Vorranggebiet für Windenergie in 
der ganzen Planungsregion in einer sol-
che Zone. Da nach Z 3-4 RP SWT 2018 
raumbedeutsame Windenergieanlagen 
außerhalb der Vorranggebiete Windener-
gie nicht zulässig sind, stellt sich die 
Frage welchen planerischen Sinn diese 
Zone überhaupt haben soll, da raumbe-
deutsame Windkraftanlagen eine Min-
destgröße von 100 m Gesamthöhe besit-
zen. Auch der offensichtliche und vielfach 
schon aufgefallene sowie äußerst angreif-
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43  3-9.pdf 85  Straßenplanung ist nicht aktuell - fast fer-
tige Straßen (B19 Witzelroda, 862 Leim-
bach) sind noch enthalten, dagegen B19 
zwischen Wilhelmsthal und Wutha ge-
nauso gekennzeichnet dadurch verwir-
rend 

entsprochen 
 
In der Raumnutzungskarte des Regional-
planentwurfes werden die nachfolgend 
genannten Vorhaben 
- OU Witzelroda 
- OU Bad Salzungen - 4.BA, Abschnitt 

Leimbach-Kaiseroda, 
die zwischenzeitlich realisiert wurden, als 
Bestandsstraßen dargestellt. 
  

 
  

 

44  3-9.pdf 87  Straßenplanung  
• zwei Korridore bei Behringen - ROV? 
Nordvariante war doch dabei ausge-
schlossen worden 

entsprochen 
 
Im E-RP SWT 2018 wird betreffs der 
Ortsumfahrungen Behringen und Rei-
chenbach im Zuge der B 84 nur noch die 
Südvariante in der Raumnutzungskarte 
ausgewiesen. 
  

 
  

 

45  3-9.pdf 88  landwirtschaftliche Vorrangflächen im Be-
reich Dermbach - Wiesenthal sowie um 
Geisa fehlen 

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung insofern gefolgt, dass eine Aus-
weisung von Vorranggebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der Entwick-
lungszone des Biosphärenreservates / 
LSG Thüringische Rhön unter o.g. Vo-
raussetzungen erfolgt. Die Gebietskulisse 
der Vorranggebiete Landwirtschaftliche 
Bodennutzung wird entsprechend er-
gänzt. Dies entspricht der in der Begrün-
dung zu Z 4-4 dargelegten methodischen 
Vorgehensweise. 
Ein (raumbedeutsamer) Bodenentzug ist 
insbesondere bei Vorranggebieten Frei-
raumsicherung (prioritäre Freiraumfunkti-
onen) generell verwehrt, so dass für diese 
Bereiche auf der Basis des aktuellen 

In Teilräumen der Thüringi-
schen Rhön werden unter 
Berücksichtigung anderer 
raumbedeutsamer Belange 
Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
ausgewiesen. 
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Kenntnisstandes auch bei einem beste-
henden Ausweisungsbegehren kein ver-
ändertes Darstellungserfordernis erkenn-
bar ist. 
  

46  3-9.pdf 89  Freiraumsicherung im Bereich Ruhla, 
Steinbach, Brotterode, Waldfisch nicht 
vollständig, warum sind Bereiche in die-
sem Gebiet nicht als Vorranggebiet ge-
kennzeichnet 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten, 
festlegungs- bzw. gebietsbezogenen For-
derungen oder Änderungsvorschläge. 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans in den Entwurf 2018 aufge-
nommen.  
Die Vorranggebiete Freiraumsicherung 
werden dabei nach Maßgabe der Vorga-
ben des LEP TH 2025 multifunktional, 
also raum- und fachübergreifenden aus-
gewiesen. Sie unterscheiden sich inso-
fern in ihrem Regelungszweck (ein-
schließlich Wirkungstiefe) und ihrer inhalt-
lichen Ausrichtung von z.B. fachspezifi-
schen Zielsetzungen der Fachplanungen 
bzw. von den Schutzgebietsausweisun-
gen der verschiedenen Fachbehörden. 
Dies entspricht dem rahmensetzenden 
Charakter des Regionalplans. Eine inhalt-
liche Prüfung der übermittelten Fachdaten 
und der räumlich sowie inhaltlich konkreti-
sierten Fachbelange der verschiedenen 
Fachplanungsträger erfolgt im Rahmen 
der Entwurfserarbeitung und im Zuge der 
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Auswertung der zur Anhörung und öffent-
lichen Auslegung eingegangenen Stel-
lungnahmen. Dies erfolgt nach Maßgabe 
der in der Begründung zu Z 4-1 genann-
ten Kriterien bzw. dem genannten pla-
nungsmethodischen Ansatz. Aufgrund der 
Überprüfung der (neu) übermittelten 
Fachdaten/-informationen der verschiede-
nen Belangeträger kommt es auch zu 
Veränderungen in der regionalplaneri-
schen Gebietskulisse der Vorranggebiete 
Freiraumsicherung. Für darüberhinausge-
hende, einzelfachliche bzw. fachspezifi-
sche Betrachtungen ist derzeit kein regio-
nalplanerisches Prüf- bzw. Regelungser-
fordernis erkennbar bzw. entzieht sich der 
Regelungskompetenz des Regionalplans 
(keine Ersatzfachplanung). 
  

47  3-9.pdf 90  Rennsteig als Signatur in der Karte fehlt zur Kenntnis genommen 
 
Eine Darstellung der landesweit und regi-
onal/ überregional bedeutsamen Wander-
wege einschließlich des Rennsteiges ist 
in der Raumnutzungskarte nicht vorgese-
hen. 
 
  

 
  

 

48  3-9.pdf 91  Industrie- und Gewerbegebiete  
• Kindel - falsche kartenmäßige Darstel-
lung, egal bei welchem Bearbeitungs-
stand Flugplatz einschl. Erweiterung Ge-
werbegebiet fehlt 

entsprochen 
 
Das Vorranggebiet "Großflächige Indust-
rieansiedlungen" IG-1 Eisenach-Kindel 
(siehe Regionalplanentwurf unter Z 2-2) 
wird in der Raumnutzungskarte entspre-
chend des aktuellen Planungsstandes 
dargestellt.  
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Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungs- oder 
Regelungserfordernis erkennbar. 
  

53  1099-1.pdf 3  Straufhain OT Streufdorf GG "Am Holz-
berg":  
Keine weitere Erweiterung des Gewerbe-
gebietes infolge Lage und Umgebungsbe-
bauung angedacht 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten, 
sachbezogenen Forderungen zur Ände-
rung von Plansätzen oder deren Begrün-
dung. 
Das bestehende Gewerbegebiet "Am 
Holzberg" ist in der Raumnutzungskarte 
als Siedlungsbestand ausgewiesen. 
  

 
  

 

54  1099-1.pdf 4  Straufhain OT Adelshausen "Am Frohn-
berg":  
Keine Erweiterung des Gewerbegebietes 
infolge Geländetopografie, keiner ver-
kehrstechnischen Erschließbarkeit (Un-
wirtschaftlichkeit durch Geländetopografie 
und fehlender direkter Anbindemöglich-
keit an Haupterschließungsstraße) sowie 
des unmittelbar angrenzenden grünen 
Bandes (ehemaliger Grenzverlauf) mög-
lich. 
  

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten, 
sachbezogenen Forderungen zur Ände-
rung von Plansätzen oder deren Begrün-
dung. 
Das bestehende Gewerbegebiet "Am 
Frohnberg" ist in der Raumnutzungskarte 
als Siedlungsbestand ausgewiesen. 

 
  

 

55  880-1.pdf 2  Der in Karte KES 4 dargestellte Umge-
bungsschutz für das UNESCO Welterbe 
Wartburg ist grundsätzlich zu begrüßen, 
reicht so jedoch nicht aus, um die Kultur-
landschaft rund um die Burg ausreichend 
und dauerhaft zu schützen.  

nicht entsprochen 
 
Im Rahmen einer sachgerechten Abwä-
gung ist besonders zu berücksichtigen, 
dass gemäß § 2 des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes 2023 der Ausbau der Er-
neuerbaren Energien im überragenden 
öffentlichen Interesse liegt und der öffent-
lichen Sicherheit dient. Bis die Stromer-
zeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerba-
ren Energien als vorrangiger Belang in 
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die jeweils durchzuführenden Schutzgü-
terabwägungen eingebracht werden.  
Nach der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 27.09.2022 ist ein 
pauschales Verbot von Windenergieanla-
gen im Wald (wie in § 10 Abs. 1 Satz 2 
Thüringer Waldgesetz vom 21.12.2020 
enthalten) verfassungswidrig und somit 
nichtig.   
Die vom Plangeber für die im LEP Thürin-
gen 2025 abschließend festgelegten Kul-
turerbestandorte (KES) beabsichtigte 
Ausweisung von Schutzbereichen mit ge-
staffelten Höhenbeschränkungen für darin 
befindliche Bauwerke/Anlagen wird unter 
Verweis auf die gesetzlichen Neuregelun-
gen zur Windkraftnutzung (u.a. Wind-an-
Land-Gesetz) dahingehend geändert, 
dass nur noch die Schutzzone 1 (Aus-
schluss von raumbedeutsamen Planun-
gen/Maßnahmen mit einer Höhe größer 
30 m über Grund) verbleibt. 
Aufgrund der umfassenden gesetzlichen 
Neuregelungen zur forcierten Nutzung 
der erneuerbaren Energien (besonders 
der Windenergie) bedarf es einer auf den 
Einzelfall bezogenen Neubewertung von 
Denkmalschutzbelangen hinsichtlich künf-
tiger Vorranggebiete Windenergie. In die-
sem Kontext kann dem Schutzanspruch 
vor optischer Beeinträchtigung (hier bezo-
gen auf die Umgebung der Wartburg), 
nicht wie in der Anregung gefordert, ent-
sprochen werden. 
Neben dem mit der verbleibenden 
Schutzzone beabsichtigten unmittelbaren 
Umgebungsschutz der KES wird aus regi-









Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 54 

Vorhaben unter Maßgaben den Erforder-
nissen der Raumordnung. 
 
Der Detaillierungsgrad von Informationen, 
die in der Raumnutzungskarte (M 
1:100.000) dargestellt werden könnten, 
tritt maßstabsbedingt gegenüber dem De-
taillierungsgrad der Fachplanung deutlich 
zurück. Die damit verbundene Generali-
sierung (Abstraktions- bzw. Detaillie-
rungsgrad) des Regionalplans ist bei der 
grafischen Zuordnung bzw. der maß-
stabsbezogenen Konkretisierung von ein-
zelnen Projektparametern bei nachfolgen-
den Verfahren entsprechend zu berück-
sichtigen. Insofern sind projektspezifische 
und maßnahmeorientierte Vorgaben der 
Fachplanung auch nicht Gegenstand der 
Darstellungen des Umweltberichts. 
 
Ein zusätzliches Darstellungserfordernis 
im Umweltbericht ist derzeit nicht erkenn-
bar. 
 
Im Übrigen entsprechen die Darstellun-
gen von Trassen bzw. Trassenkorridoren 
in der Raumnutzungskarte den von der 
zuständigen Fachbehörde übermittelten 
Fachdaten. 
  

60  249-1.pdf 28  Bezugnehmend auf die als Anlage beige-
fügte Raumnutzungskarte sehen wir mit 
nachfolgenden Ergänzungen dringenden 
Änderungsbedarf:  
• In FS 89 sind die unter Vorbehalt einer 
Aufnahme eingetragenen Flächen zwi-
schen Masserberg und Neustadt am 
Rennsteig allesamt als Vorrangflächen 

nicht entsprochen 
 
Die Ausweisung der Vorranggebiete Frei-
raumsicherung orientiert sich insbeson-
dere an den durch das LEP Thüringen 
2025 vorgegebenen Kriterien und an den 
durch die verschiedenen Fachbehörden 
übermittelten Fachdaten (u.a. auch zum 
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einzutragen. Die hier noch vorhandenen 
naturnahen Bergwiesen sichern im We-
sentlichen den Biotopverbund zwischen 
Schiefergebirge und Thüringer Wald. 

landesweiten Biotopverbundkonzept). Die 
Gebietskulisse resultiert aus der Beurtei-
lung von Bedeutung und Funktion der ein-
zelnen vorranggebietskonstituierenden In-
halte, unter Würdigung anderer raumord-
nerisch relevanter Belange und unter Be-
rücksichtigung des maßstabsbezogenen 
Detaillierungsgrades des Regionalplans. 
In Teilbereichen erfolgte nach erneuter 
Prüfung des Sachverhaltes unter Berück-
sichtigung der naturräumlichen Ausstat-
tung und des funktionalräumlichen Ge-
bietszusammenhanges eine Anpassung 
der Gebietskulisse (s. RNK). 
 
Darüber hinaus ist in den Vorbehaltsge-
bieten Freiraumsicherung den schutzgut-
orientierten Freiraumfunktionen bei der 
Abwägung mit konkurrierenden Belangen 
ein besonderes Gewicht beizumessen. 
Damit wird der bedeutsamen naturschutz-
fachlichen Funktion in diesem Teilraum 
weiterhin angemessen Rechnung getra-
gen. Die Voraussetzungen für eine dar-
über hinausgehende, pauschale Über-
nahme einzelfachlicher Belange oder 
Sichtweisen sind unter o.g. Maßgaben 
nicht gegeben. 
  

61  249-1.pdf 29  Bezugnehmend auf die als Anlage beige-
fügte Raumnutzungskarte sehen wir mit 
nachfolgenden Ergänzungen dringenden 
Änderungsbedarf:  
FS 108 - der bewaldete Muschelkalkrü-
cken zwischen Ehnes und Truckendorf 
(Stadt Schalkau) ist auf Grund seiner 
landschaftsprägenden Strukturen und 

nicht entsprochen 
 
Die Ausweisung der Vorranggebiete Frei-
raumsicherung orientiert sich insbeson-
dere an den durch das LEP Thüringen 
2025 vorgegebenen Kriterien und an den 
durch die verschiedenen Fachbehörden 
übermittelten Fachdaten (u.a. auch zum 
landesweiten Biotopverbundkonzept). Die 
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zum Zweck eines besseren Biotopver-
bunds im Grenzbereich zwischen unter-
schiedlichen geologischen Schichtungen 
zwingend als Vorranggebiet für die Fest-
legung von Freiraumflächen auszuwei-
sen. 

Gebietskulisse resultiert aus der Beurtei-
lung von Bedeutung und Funktion der ein-
zelnen vorranggebietskonstituierenden In-
halte, unter Würdigung anderer raumord-
nerisch relevanter Belange und unter Be-
rücksichtigung des maßstabsbezogenen 
Detaillierungsgrades des Regionalplans. 
 
In den Vorbehaltsgebieten Freiraumsiche-
rung ist den schutzgutorientierten Frei-
raumfunktionen bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Belangen ein besonde-
res Gewicht beizumessen. Damit wird der 
bedeutsamen naturschutzfachlichen 
Funktion in diesem Teilraum weiterhin an-
gemessen Rechnung getragen. Die Vo-
raussetzungen für eine darüber hinausge-
hende, pauschale Übernahme einzelfach-
licher Belange oder Sichtweisen sind un-
ter o.g. Maßgaben nicht gegeben. 
  

62  249-1.pdf 30  Bezugnehmend auf die als Anlage beige-
fügte Raumnutzungskarte sehen wir mit 
nachfolgenden Ergänzungen dringenden 
Änderungsbedarf:  
FS 114 - hier ist nicht berücksichtiqt, dass 
sich im eingetragenen Vorbehaltsgebiet 
das überregional bedeutsame Natur-
schutz- und FFH-Gebiet Röthengrund be-
findet. Die Ausweisung der betreffenden 
Flächen als Vorranggebiet ist daher unbe-
dingt zu berücksichtigen. 
  

zur Kenntnis genommen 
 
Nach Prüfung des Sachverhaltes ist fest-
zustellen, dass Naturschutz- und FFH-
Gebiet im Vorranggebiet Freiraumsiche-
rung FS-114 eingeschlossen sind. 

 
  

 

63  261-3.pdf 7  Im Erläuterungsbericht zum Entwurf des 
Regionalplanes wird auf S. 29 ausgeführt, 
dass am Standort Eisenach-Kindel ein 
Bahnanschluss für den Güterverkehr 

entsprochen 
 
Die ehemals bestehende Schienenverbin-
dung Bufleben - Friedrichswerth - Kindel 
ist nicht mehr existent. Die größtenteils in 

Die benannte Trassensi-
cherung wird aus der 
Raumnutzungskarte ent-
fernt.  
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im Regionalplanentwurf festgelegte be-
deutsame Landesstraßenverbindung 
(siehe G 3-15). 
  

66  2-5.pdf 12  Im rechtskräftigen Regionalplan Südwest-
thüringen von 2012 ist die B 87 neu als 
großräumig bedeutsame Straßenverbin-
dung dargestellt, die durch einen (voll-
ständigen) Trassenneubau zu realisieren 
ist.  
Im vorliegenden Entwurf ist die Verbin-
dung lediglich als „bedeutsame Straßen-
verbindung" aufgelistet, die durch den 
Ausbau einzelner Ortsumfahrungen erfol-
gen soll.  
Eine leistungsfähige Straßenverbindung 
zwischen Meiningen und Fulda ist für die 
wirtschaftliche und touristische Entwick-
lung der Region nach wie vor „großräu-
mig bedeutsam".  
Die Einordnung der B 87 neu im Entwurf 
ist dahingehend zu überarbeiten. Der Kor-
ridor für die B 87 neu ist wieder in die 
Raumnutzungskarte aufzunehmen.  

entsprochen 
 
Das ursprünglich geplante Verkehrspro-
jekt, eine leistungsfähige Straßenverbin-
dung zwischen Meiningen und Fulda (B 
87 neu) zu schaffen, ist im Bundesver-
kehrswegeplan 2030 nur noch für den Ab-
schnitt in Thüringen als Vorhaben des 
weiteren Bedarfs (ohne Planungsrecht) 
enthalten. 
Im E-RP SWT 2018 werden zu diesem 
Verkehrsprojekt Erfordernisse der Raum-
ordnung in textlicher (G 3-13, G 3-17) und 
kartographischer Form (Sicherung von 
Trassenkorridoren in der Raumnutzungs-
karte)festgelegt. Dies erfolgt im Interesse 
der Entwicklungsmöglichkeit der regional 
bedeutsamen Verkehrsinfrastruktur.  
Seitens des Landes Hessen wird dieses 
Ziel nicht mehr verfolgt. Ob sich an die-
sem Sachstand im Zuge der Fortschrei-
bung des Bundesverkehrswegeplanes 
2040 etwas ändert, ist offen.   
Es bleibt aus Sicht Südwestthüringens 
trotzdem das Ziel, eine leistungsfähige 
Straßenverbindung zur Verbesserung des 
Leistungsaustausches des Südthüringer 
Wirtschaftsraumes mit dem Wirtschafts-
raum Fulda sowie eine bessere touristi-
sche Erschließung der thüringischen 
Rhön zu schaffen. Es ist ein wichtiges Inf-
rastrukturvorhaben für den Thüringer Teil 
der Rhön, der als relativ strukturschwa-
cher ländlicher Raum zu betrachten ist. 
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Die Realisierung einer solchen leistungs-
fähigen Straßenverbindung zwischen 
Meiningen und Fulda bedingt im thüringi-
schen Abschnitt neben Ausbaumaßnah-
men im bestehenden Straßennetz (Lan-
des- und Bundesstraßen) auch teilweise 
Neutrassierungen, vordergründig im Zu-
sammenhang mit notwendigen Ortsum-
fahrungen. Im Sinne raumverträglicher 
Lösungen für diese Aus- und Neubau-
trassenabschnitte ist den Belangen des 
Natur- und Landschaftsschutzes im Bio-
sphärenreservat Rhön angemessen 
Rechnung zu tragen. 
Die Entscheidung über die planungsrecht-
liche Zulässigkeit des Vorhabens ist trotz 
der regionalplanerischen Festlegung noch 
offen. 
  

67  197-16.pdf 121  Eine Aufnahme der unzerschnittenen, 
störungsarmen Räume in die RNK soll 
geprüft werden. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die für die Planungsregion Südwestthü-
ringen besonders bedeutsamen, unzer-
schnittenen, störungsarmen Räume (> 50 
qkm) sind im Plansatz G 4-4 benannt und 
in der Karte 4-1 dargestellt. Dies ent-
spricht vom Regelungsgehalt und der Re-
gelungstiefe der beabsichtigten Steue-
rungswirkung der Festlegung. 
Ein darüber hinausgehendes regelungs-
bezogenes Darstellungserfordernis ist 
derzeit nicht erkennbar. 
  

 
  

 

68  16-4.pdf 1  Plandarstellungen allgemein Karten-
grundlage- und Darstellung unübersicht-
lich Vorschlag  

nicht entsprochen 
 
Form, Umfang und Inhalt der Darstellun-
gen in der Raumnutzungskarte entspre-
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• Karte sollte als eine Plankarte erstellt 
werden, sollte technisch umsetzbar 
sein.  

• Damit werden die Lesbarkeit und der 
tägliche Gebrauch verbessert.   

chen dem maßstabsbezogenen Detaillie-
rungsgrad des Regionalplanes. Das glei-
che gilt für die technische Umsetzung. 

69  16-4.pdf 2  Vorranggebiete ,,Landwirtschaft -LB- und 
Freiraumsicherung -FS- grenzen unmittel-
bar an bebaute Orlslagen.  

• Wo dies zutrifft, sind sowohl bauliche 
Maßnahmen als auch Schutzmaß-
nahmen I Pufferstreifen für Wind-
schutz, Sichtschutz, Lärm-/Schall-
schutz ausgeschlossen. Dies betrifft 
auch die Orlsrandbebauung, die Ver-
besserung des Landschaftsbildes und 
die Strukturierung der Landschaft ein-
schließlich der Verbesserung des Bio-
topverbundes Vorschlag  

• Es ist ein Abstand um die Ortslagen 
von 50 - 100m festzulegen, zeichne-
risch oder textlich, um Entwicklungen 
zu ermöglichen. 

nicht entsprochen 
 
In den Vorranggebieten Freiraumsiche-
rung und Landwirtschaftliche Bodennut-
zung sind mit der Vorrangfunktion nicht 
vereinbare raumbedeutsame Funktionen 
und Nutzungen ausgeschlossen. Die Zu-
lässigkeit einer baulichen Maßnahme ist 
demzufolge u.a. daran zu bewerten, ob 
sie raumbedeutsam ist. Dies ist im kon-
kreten Einzelfall zu entscheiden. Ebenso 
entsprechen Maßnahmen, welche der Er-
haltung schutzgutorientierter Freiraum-
funktionen bzw. der nachhaltigen Ent-
wicklung der Landbewirtschaftung dienen, 
prinzipiell der beabsichtigten Zielstellung 
der jeweiligen Festlegung (worunter z.B. 
Pufferstreifen für Windschutz oder Maß-
nahmen zur Strukturierung der Land-
schaft im Regelfall zählen dürften). 
 
Die Darstellung und Abgrenzung der Aus-
weisungen von Vorranggebieten in der 
Raumnutzungskarte ist an dem maß-
stabsbezogenen Detaillierungsgrad des 
Regionalplans orientiert. Im Rahmen an-
derer, nachfolgender Verfahren kann eine 
weitere örtliche Konkretisierung der 
Grenze mit Bezug zur jeweiligen Maß-
stabsebene erfolgen. Entscheidend für 
die Beurteilung der räumlichen Einord-
nung der Gebiete ist die jeweilig darge-
stellte Grenze im Maßstab 1:100.000. 
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Eine pauschale Abstandsregelung der 
Steuerungswirkung einzelner regionalpla-
nerischer Festlegungen ist daher nicht 
plausibel. Die konkrete Wirkung von Maß-
nahmen ist auf die jeweilige Vorrangfunk-
tion in der jeweiligen räumlichen Situation 
zu beziehen. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungs- oder 
Regelungserfordernis erkennbar. 
 
Darüber hinaus widerspräche eine pau-
schale Freistellung von bestimmten Area-
len mit raumbedeutsamen Funktio-
nen/Nutzungen (raumrelevante Belange) 
für nicht näher bestimmte gemeindliche 
Entwicklungsoptionen dem Gebot einer 
gerechten Abwägung. 
  

70  61-2.pdf 6  Unter Punkt 4.5.1 Vorranggebiete Roh-
stoffe sind die Kiesabbaufelder KIS 9 - 
Breitungen und KIS 10 - Fambach ausge-
wiesen. Der Rohstoffabbau erfolgt seit 
Jahren erfolgreich in diesen Feldern. Zum 
Vorbehaltsfeld KIS 9 - Breitungen (zwi-
schen Grumbach und neuer B19) hat das 
Landesbergamt bereits das Verfahren 
nach Anträge auf Zulassung zum Abbau 
eingeleitet und die Gemeinde ihre Stel-
lungnahme abgegeben. Die Ausweisun-
gen der kis 10 - Dänischer Berg,..... (gele-
gen zwischen kis 10 und Ortslage Herren-
breitungen) im bestehenden Regionalplan 
müssen im Entwurf zur Änderung dieses 
Planes herausgenommen werden.  
 
Begründung:  

nicht entsprochen 
 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 
kis-10 – Breitungen Dänischer Berg ist 
Bestandteil der regionalplanerischen Roh-
stoffsicherungskonzeption mit relevanter 
Bedeutung für die regional ausgewogene, 
verbrauchernahe Versorgung. Die regio-
nalplanerische Bedeutung ergibt sich aus 
den vorhandenen Lagerstättenkenntnis-
sen und den nur im Bereich der Werraaue 
verfügbaren größeren Kies und Kiessand-
vorkommen in der Planungsregion Süd-
westthüringen (besondere Standortge-
bundenheit). 
Für eine nachhaltige Regionalentwicklung 
ist es notwendig, die räumlichen Voraus-
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Die Lagerstätten kis 10 und kis 11 liegen 
nördlich der B19 (neu) und werden inten-
siv landwirtschaftlich genutzt. Sie sind 
touristisch erschlossen und bieten Erho-
lungssuchenden und Touristen wie Rad-
fahrern und Wanderern optimale Bedin-
gungen. Der nationale Radwanderweg 
,,Werratal" wird über den Vogelsberg mit 
dem lnselsberg (Breitunger Rennweg) 
verbunden.  

setzungen für die Gewinnungsmöglichkei-
ten von Rohstoffen zu schaffen (vgl. 
ROG, LEP TH 2025). 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange ist durch die Bindungs-
wirkung der Festlegung (Grundsatz der 
Raumordnung) in nachfolgenden Verfah-
ren möglich.  
Eine Inanspruchnahme ist angesichts der 
vor allem komplementären Versorgungs-
bedeutung erst zum Zeitpunkt eines er-
kennbaren Bedarfsfalls (besonderes Ver-
sorgungserfordernis) bezogen auf die zu 
diesem Zeitpunkt vorzunehmende Ge-
bietskonkretisierung (Lagerstättenevalua-
tion) und der darauf bezogenen Bewer-
tung der einzustellenden Belange sinn-
voll. 
Den Intentionen des Einwenders wurde 
bereits im Zuge der Erarbeitung dieses 
ersten Regionalplanentwurfs durch eine 
lagebezogene Gebietsanpassung gegen-
über dem RP SWT 2011/12 (bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Gebietsgröße 
um fast ein Drittel) teilweise Rechnung 
getragen. 
Die Standortgebundenheit der Rohstoffe 
erfordert die Sicherung geeigneter Lager-
stätten, so dass unter Berücksichtigung 
der o.g. Rahmenbedingungen die Voraus-
setzungen für eine Neubeurteilung der 
bestehenden Gebietsausweisung nicht 
gegeben sind. 
  

71  61-2.pdf 7  Unter Punkt 4.5.1 Vorranggebiete Roh-
stoffe sind die Kiesabbaufelder KIS 9 - 
Breitungen und KIS 10 - Fambach ausge-
wiesen. Der Rohstoffabbau erfolgt seit 

nicht entsprochen 
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Jahren erfolgreich in diesen Feldern. Zum 
Vorbehaltsfeld KIS 9 - Breitungen (zwi-
schen Grumbach und neuer B19) hat das 
Landesbergamt bereits das Verfahren 
nach Anträge auf Zulassung zum Abbau 
eingeleitet und die Gemeinde ihre Stel-
lungnahme abgegeben. Die Ausweisun-
gen der .... kis 11 - Breitunger Vogelsberg 
und .....(gelegen zwischen kis 10 und 
Ortslage Herrenbreitungen) im bestehen-
den Regionalplan müssen im Entwurf zur 
Änderung dieses Planes herausgenom-
men werden.  
 
Begründung:  
Die Lagerstätten kis 10 und kis 11 liegen 
nördlich der B19 (neu) und werden inten-
siv landwirtschaftlich genutzt. Sie sind 
touristisch erschlossen und bieten Erho-
lungssuchenden und Touristen wie Rad-
fahrern und Wanderern optimale Bedin-
gungen. Der nationale Radwanderweg 
,,Werratal" wird über den Vogelsberg mit 
dem lnselsberg (Breitunger Rennweg) 
verbunden.  

Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 
kis-11 – Breitungen Vogelsberg ist Be-
standteil der regionalplanerischen Roh-
stoffsicherungskonzeption mit relevanter 
Bedeutung für die regional ausgewogene, 
verbrauchernahe Versorgung. Die regio-
nalplanerische Bedeutung ergibt sich aus 
den vorhandenen Lagerstättenkenntnis-
sen und den nur im Bereich der Werraaue 
verfügbaren größeren Kies und Kiessand-
vorkommen in der Planungsregion Süd-
westthüringen (besondere Standortge-
bundenheit). 
Für eine nachhaltige Regionalentwicklung 
ist es notwendig, die räumlichen Voraus-
setzungen für die Gewinnungsmöglichkei-
ten von Rohstoffen zu schaffen (vgl. 
ROG, LEP TH 2025). 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange ist durch die Bindungs-
wirkung der Festlegung (Grundsatz der 
Raumordnung) in nachfolgenden Verfah-
ren möglich.  
Eine Inanspruchnahme ist angesichts der 
vor allem komplementären Versorgungs-
bedeutung erst zum Zeitpunkt eines er-
kennbaren Bedarfsfalls (besonderes Ver-
sorgungserfordernis) bezogen auf die zu 
diesem Zeitpunkt vorzunehmende Ge-
bietskonkretisierung (Lagerstättenevalua-
tion) und der darauf bezogenen Bewer-
tung der einzustellenden Belange sinn-
voll. 
Den Intentionen des Einwenders wurde 
bereits im Zuge der Erarbeitung dieses 
ersten Regionalplanentwurfs durch eine 
lagebezogene Gebietsanpassung gegen-
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über dem RP SWT 2011/12 (bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Gebietsgröße 
um fast ein Drittel) teilweise Rechnung 
getragen. 
Die Standortgebundenheit der Rohstoffe 
erfordert die Sicherung geeigneter Lager-
stätten, so dass unter Berücksichtigung 
der o.g. Rahmenbedingungen die Voraus-
setzungen für eine Neubeurteilung der 
bestehenden Gebietsausweisung nicht 
gegeben sind. 
 
 
  

72  61-2.pdf 8  Unter Punkt 4.5.1 Vorranggebiete Roh-
stoffe sind die Kiesabbaufelder KIS 9 - 
Breitungen und KIS 10 - Fambach ausge-
wiesen. Der Rohstoffabbau erfolgt seit 
Jahren erfolgreich in diesen Feldern. Zum 
Vorbehaltsfeld KIS 9 - Breitungen (zwi-
schen Grumbach und neuer B19) hat das 
Landesbergamt bereits das Verfahren 
nach Anträge auf Zulassung zum Abbau 
eingeleitet und die Gemeinde ihre Stel-
lungnahme abgegeben. Die Ausweisun-
gen der ..... und kis 12 - Fambach (gele-
gen zwischen kis 10 und Ortslage Herren-
breitungen) im bestehenden Regionalplan 
müssen im Entwurf zur Änderung dieses 
Planes herausgenommen werden.  
 
Begründung:  
Das kis 12 - Fambach bedroht die Ein-
wohner des Ortsteiles Herrenbreitungen 
bei Hochwasser. Diese Fläche dient z.Z. 
als Retentionsfläche in der Werraaue und 
verbindet sich bei Hochwasser mit denen 
der Truse und läuft in Richtung Ortslage 

nicht entsprochen 
 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 
kis-12 – Fambach ist Bestandteil der regi-
onalplanerischen Rohstoffsicherungskon-
zeption mit relevanter Bedeutung für die 
regional ausgewogene, verbrauchernahe 
Versorgung. Die regionalplanerische Be-
deutung ergibt sich aus den vorhandenen 
Lagerstättenkenntnissen und den nur im 
Bereich der Werraaue verfügbaren größe-
ren Kies und Kiessandvorkommen in der 
Planungsregion Südwestthüringen (be-
sondere Standortgebundenheit). 
Für eine nachhaltige Regionalentwicklung 
ist es notwendig, die räumlichen Voraus-
setzungen für die Gewinnungsmöglichkei-
ten von Rohstoffen zu schaffen (vgl. 
ROG, LEP TH 2025). 
 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange ist durch die Bindungs-
wirkung der Festlegung (Grundsatz der 
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Ausweisung dieser Fläche keine Beden-
ken.  
 
Antrag: Herausnahme der Fläche  
Siehe hierzu auch Übersicht 
  

77  197-16.pdf 130  In der Raumnutzungskarte sind die Vor-
behaltsgebiete Freiraumsicherung z.T. fi-
ligran aufgeteilt, ohne dass der Hinter-
grund für eine nicht flächige Darstellung 
erkennbar wäre (z.B. bei Römhild). Dar-
aus ergibt sich auf Grund des Maßstabes 
der Raumnutzungskarte eine nur schwer 
anwendbare Beurteilungsgrundlage. Be-
gründung Es bleibt unklar, warum bei den 
Vorranggebieten eine detaillierte Be-
schreibung vorhanden bzw. ggf. eine spe-
zifische Bindungswirkung geplant ist, bei 
den Vorbehaltsgebieten aber nicht. 

teilweise entsprochen 
 
Die Ausweisung der Vorbehaltsgebiete 
basiert u.a. auf den entsprechenden Vor-
gaben des LEP TH 2025 und den von 
den jeweiligen Fachbehörden übermittel-
ten Fachgrundlagen/-daten. Sie folgt fer-
ner dem Regelungsinhalt und dem Abs-
traktionsgrad des Regionalplans sowie 
der Bindungswirkung der Festlegung. 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
komplementären Bedeutung angrenzen-
der Waldflächen entsprechend eines 
funktional-räumlich wirksamen Gebietszu-
sammenhangs Rechnung getragen und 
die waldbezogene Gebietskulisse in Teil-
bereichen arrondiert. 
Die planerische Bedeutung der wesentli-
chen Belange ist in der Begründung zu    
G 4-7 dargestellt. Diese Vorgehensweise 
entspricht der regionalplanerischen Kon-
kretisierung der im LEP TH 2025 formu-
lierten Vorgaben. Ein darüber hinausge-
hendes regelungsbezogenes Darstel-
lungserfordernis im Sinne einer inhaltlich 
präzisierten Steuerungswirkung ist derzeit 
nicht erkennbar. 
  

 
  

 

78  197-16.pdf 133  Im Plansatz sowie in der Raumnutzungs-
karte sollen die Vorbehaltsgebiete Frei-
raumsicherung einzeln benannt und dar-
gestellt werden.  

nicht entsprochen 
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landwirtschaftliche Bodennutzung sind 
bisherige Bemühungen, dieses Flurstück 
aufzuforsten, erfolglos. 

Abgrenzung entzieht sich dem Rege-
lungszweck und in Teilen der Darstellbar-
keitsgrenze des Regionalplans vergleich-
bar zum Landesentwicklungsprogramm 
(s. LEP Thüringen 2025, V. Nutzungshin-
weise, letzter Absatz). Durch die Festle-
gungen des Regionalplans werden fach-
rechtliche Vorschriften nicht außer Kraft 
gesetzt. 
Bei der betreffenden ca.  großen Flä-
che handelt es sich um einen landwirt-
schaftlich genutzten Bereich in einem zu-
sammenhängenden Schlag mit einer für 
die Planungsregion Südwestthüringen re-
lativ guten Nutzungseignung.  In den Vor-
behaltsgebieten ist dem jeweiligen raum-
ordnerischen Belang ein besonderes Ge-
wicht bei der Abwägung in nachfolgenden 
Verfahren beizumessen (vgl. ROG § 7 
Abs. 1, Satz 2, Nr. 2). Darüber hinaus er-
möglicht die Bindungswirkung der Festle-
gung die standortbezogene Berücksichti-
gung anderer Belange (vgl. § 3 i.V.m. § 4 
ROG). Damit ist gesichert, dass andere 
Belange oder fachrechtliche Anforderun-
gen bzw. Erfordernisse in den jeweiligen 
Verfahren durch die zuständigen Behör-
den bzw. den Vorhabensträger entspre-
chend gewürdigt werden können (nach    
§ 21 ThürWaldG ist bei Erstaufforstungen 
das Einvernehmen der oberen Landes-
planungsbehörde ab einer Flächengröße 
von 5 ha einzuholen). Auch unter Berück-
sichtigung des funktionalräumlichen Ge-
bietszusammenhangs ergibt sich kein 
räumliches Änderungserfordernis. 
  



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 73 

82  197-16.pdf 154  Die Erstaufforstungsflächen innerhalb des 
Vorbehaltsgebiets landwirtschaftliche Bo-
dennutzung entlang der BAB 73 bei Pop-
penwind und Brattendorf sind aus der Ku-
lisse der Vorbehaltsgebiete zu entfernen.  
 
Begründung  
Es handelt sich hierbei um Wald im Sinne 
des § 2 Thüringer Waldgesetz. 

nicht entsprochen 
 
Die Abgrenzung und die Darstellung von 
Vorranggebieten ist am maßstabsbeding-
ten Detaillierungsgrad des Regionalplans 
(M 1:100.000) orientiert. Damit ist auch 
eine gewisse Generalisierung in Bezug 
auf erfass- bzw. ausgrenzbare Inhalte 
verbunden, deren Berücksichtigung im 
Detail i.d.R. nachfolgenden Verfahren 
bzw. Planungsebene im Rahmen der 
maßtabsbezogenen Konkretisierung vor-
behalten bleibt. Eine flurstücksgenaue 
Abgrenzung entzieht sich dem Rege-
lungszweck und in Teilen der Darstellbar-
keitsgrenze des Regionalplans vergleich-
bar zum Landesentwicklungsprogramm 
(s. LEP Thüringen 2025, V. Nutzungshin-
weise, letzter Absatz). Durch die Festle-
gungen des Regionalplans werden fach-
rechtliche Vorschriften nicht außer Kraft 
gesetzt. 
Die betreffenden Areale sind auch als 
Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung 
ausgewiesen. Diese Gebiete dienen unter 
anderem auch dem Erhalt der schutzgut-
orientierten Freiraumfunktion des Natur-
gutes Wald und sind bei der Abwägung 
mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Funktionen oder Nutzungen mit einem 
besonderen Gewicht einzustellen. Inso-
fern ist diesem Belang bereits Rechnung 
getragen worden. 
 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
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83  197-16.pdf 156  Der Grundsatz soll umgewandelt und die 
Gebiete mit unterdurchschnittlichen Wald-
anteil als Vorbehaltsgebiete Freiraumpo-
tenzial mit der Zweckbestimmung Wald-
mehrung ausgewiesen und in der RNK 
dargestellt werden.  
 
 
 
Begründung  
Die Absicht, in Gebieten mit unterdurch-
schnittlichem Waldanteil diesen erhöhen 
zu wollen wird begrüßt. Jedoch bleibt un-
klar, warum der Plangeber auf die Aus-
weisung von Vorbehaltsgebieten Frei-
raumpotenziale (vgl. V 6.1.6 LEP 2025), 
die durch die raumordnerische Zweckbe-
stimmung u.a. zur Waldmehrung genutzt 
werden können, verzichtet. Besonders im 
Hinblick auf geplante Infrastrukturpro-
jekte, die zur dauerhaften Waldinan-
spruchnahme führen werden und die Ver-
pflichtung zur Ausgleichsaufforstung im-
plizieren, ist unverständlich. 

nicht entsprochen 
 
Der Regelungsansatz entspricht einer 
fachübergreifenden raumordnerischen 
Entwicklungsabsicht. Im Zusammenhang 
mit der notwendigen Anpassung an die 
Folgewirkungen des Klimawandels ge-
winnt die Strukturverbesserung unter-
durchschnittlich bewaldeter Bereiche im 
regionalen Kontext zusätzlich eine hohe 
Bedeutung (z.B. für die klimabezogene 
Widerstandsfähigkeit der Agrarflur, für die 
Abflussdämpfung von Starknieder-
schlagsereignissen usw.), der im Sinne 
einer raumübergreifenden Abwägungs-
vorgabe Rechnung getragen werden 
muss. Für gebietskonkrete Ausweisungen 
liegen keine aktuellen Fachdaten im 
Sinne eines konsolidierten, umsetzungs-
fähigen Erstaufforstungs- oder Kompen-
sationskonzeptes als planerische Grund-
lage vor.  
Darüber hinaus ist unklar, welche geplan-
ten Infrastrukturprojekte in den unter-
durchschnittlich bewaldeten Teilräumen 
der Planungsregion Wald in einer derarti-
gen Dimension beanspruchen sollten, 
dass die raumordnerische Ausweisung 
von Erstaufforstungsflächen projektbezo-
gen erforderlich werden ließe. Im Übrigen 
ist diesem Aspekt der zweckgerichteten 
Steuerung notwendiger umweltrechtlicher 
Kompensationsmaßnahmen bereits durch 
G 4-6 Rechnung getragen worden. Die 
ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete Freiraumsicherung bieten ein 
großräumiges Potenzial für die Umset-
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zung von umweltrechtlichen Ausgleich-
serfordernissen (so liegen z.B. die Wald-
mehrungsgebiete des RP SWT 2011/12 
überwiegend in Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten Freiraumsicherung des vorlie-
genden Entwurfes). 
 
Einer konkreten Ausweisung möglicher 
Gebiete in den genannten Gemarkungen 
stehen darüber hinaus andere raumbe-
deutsame Belange entgegen bzw. ist 
maßstabsbezogen die Darstellbar-
keit/raumordnerische Relevanz nicht ge-
geben. 
Angesichts der o.g. Ausführungen ist kein 
verändertes Regelungserfordernis er-
kennbar. 
  

84  197-16.pdf 158  Zusätzlich sollen die Gebiete um Pferds-
dorf/Unterbreizbach, Otzbach/Rhön, Mar-
tinroda, Tiefenort und Gumpelstadt als 
Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung mit 
der Zweckbestimmung Waldmehrung in 
den Regionalplan aufgenommen werden.  
 
Begründung  
Die Absicht, in Gebieten mit unterdurch-
schnittlichem Waldanteil diesen erhöhen 
zu wollen wird begrüßt. Jedoch bleibt un-
klar, warum der Plangeber auf die Aus-
weisung von Vorbehaltsgebieten Frei-
raumpotenziale (vgl. V 6.1.6 LEP 2025), 
die durch die raumordnerische Zweckbe-
stimmung u.a. zur Waldmehrung genutzt 
werden können, verzichtet. Besonders im 
Hinblick auf geplante Infrastrukturpro-
jekte, die zur dauerhaften Waldinan-

nicht entsprochen 
 
Für gebietskonkrete Ausweisungen liegen 
keine aktuellen Fachdaten im Sinne eines 
konsolidierten, umsetzungsfähigen Erst-
aufforstungs- oder Kompensationskon-
zeptes als planerische Grundlage vor.  
Darüber hinaus ist unklar, welche geplan-
ten Infrastrukturprojekte in den unter-
durchschnittlich bewaldeten Teilräumen 
der Planungsregion Wald in einer derarti-
gen Dimension beanspruchen sollten, 
dass die raumordnerische Ausweisung 
von Erstaufforstungsflächen projektbezo-
gen erforderlich werden ließe. Im Übrigen 
ist diesem Aspekt der zweckgerichteten 
Steuerung raumbedeutsamer Kompensa-
tionsmaßnahmen bereits durch G 4-6 an-
gemessen Rechnung getragen worden. 

 
  

 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 76 

spruchnahme führen werden und die Ver-
pflichtung zur Ausgleichsaufforstung im-
plizieren, ist unverständlich. 

Darüber hinaus bieten die ausgewiese-
nen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Frei-
raumsicherung ein großräumiges Poten-
zial für die Umsetzung von umweltrechtli-
chen Ausgleichserfordernissen. 
 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist z.Z. kein nutzungs- bzw. projektspezifi-
sches Regelungs- und Darstellungserfor-
dernis erkennbar. 
  

85  197-16.pdf 182  Die in der Begründung aufgeführten Ge-
biete sollen in den Grundsatz übernom-
men werden. Eine Übernahme der betref-
fenden Gebiete in die Raumnutzungs-
karte, ggf. als Signatur, erscheint zudem 
zweckmäßig.  
 
Begründung  
Damit der Grundsatz in nachfolgenden 
Abwägungs- und Ermessensentscheidun-
gen Berücksichtigung finden kann, bedarf 
es einer räumlichen Konkretisierung. In 
der bisherigen Fassung sind die Gebiete, 
welche den oberflächennahen Ausstrich-
bereich der Lagerstätte einschließen sol-
len, nicht aufgeführt. Die Aufzählung in 
der Begründung erlangt zudem keine Bin-
dungswirkung. Gemäß Landesentwick-
lungsprogramm Thüringen 2025, 6.3.5 V 
können in den Regionalplänen zur Siche-
rung erforderlicher Flächen für obertägige 
Anlagen zur Förderung, Aufbereitung und 
Lagerung tiefliegender Rohstoffe sowie 
zur Nutzung unterirdischer Hohlräume für 
die Speicherung bei Bedarf ebenfalls Vor-
rang- bzw. Vorbehaltsgebiete "Rohstoff-
gewinnung" ausgewiesen werden. Sofern 

nicht entsprochen 
 
G 4-27 formuliert raumordnerische Erfor-
dernisse für die Gewinnung von Rohstof-
fen unter Tage als allgemeiner regional-
planerischer Bewertungsmaßstab. Die 
Nennung von Gebieten mit einem mögli-
chen Untertagebau im Plansatz dient der 
sachlich-räumlichen Einordbarkeit im 
Sinne einer klareren raumordnerischen 
Steuerung.  
Eine konkrete Verortung von raumordne-
risch relevanten Übertageanlagen kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht umfassend 
geklärt werden. Eine weitergehende fest-
legung-/gebietskonkretisierende Darstel-
lung im Sinne von Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebieten Rohstoffgewinnung ist da-
her nicht gegeben. Ob Teilräume bzw. 
Standorte für Übertaganlagen geeignet 
sind, ist unter Einbeziehung anderer rele-
vanter Belange im Einzelfall zu entschei-
den. 
 
Durch die abwägend einzustellenden, 
raumordnerisch bestimmte Planvorgabe 
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eine (eindeutige) Abgrenzung dieser Ge-
biete nicht möglich ist, wäre auch die Dar-
stellung mittels Signatur zu prüfen. Wes-
halb von beiden Möglichkeiten abgese-
hen wird, ist bisher nicht ersichtlich. 

entsteht ein zusätzliches Maß an (rah-
mensetzender) Planungssicherheit bei 
der räumlichen Einordnung entsprechen-
der Vorhaben und sichert so die nötige 
Flexibilität bei der Anwendung des Plans 
in besonderen Bedarfssituationen. Damit 
sichert G 4-27 perspektivisch eine stand-
ortbezogene und der fachlichen Sachlage 
angemessene raumordnerische Bewer-
tung bei möglichen bergbaulichen Vorha-
ben.  
Ein über die Festlegung hinausgehendes 
sachlich-räumlich konkretisierendes Re-
gelungserfordernis ist daher z.Z. nicht ge-
geben. 
  

86  396-3.pdf 3  Aufgrund der obergeordneten regionalen 
Bedeutung der Trinkwasserressourcen 
der Talsperren Schönbrunn und Ohra 
sollten die Wasserschutzgebiete beider 
Talsperren im Regionalplan Südwestthü-
ringen im Plan und im Abschnitt Wasser-
versorgung auch namentlich benannt 
werden.  

nicht entsprochen 
 
Die Wasserschutzgebiete der Talsperren 
Ohra und Schönbrunn sind über Rechts-
verordnungen umfassend geschützt. Eine 
darüber hinausgehende Schutzwirkung ist 
mit der Regelungskompetenz/-wirkung 
des Regionalplanes nicht vereinbar.  

 
  

 

87  509-2.pdf 9  Neubau B 19 zwischen Wilhelmsthal und 
B 88 östlich Eisenach:  
Der als Trasse dargestellte Neubauab-
schnitt ist als Korridor unter G 3-17 darzu-
stellen, der zweite Korridor der B 19 zwi-
schen Etterwinden und Wutha-Farnroda 
unter Mitnutzung der B 88 aus dem aktu-
ellen Regionalplan 2011 (s. Anlag 1, östli-
che Variante) ist auch in den neuen Regi-
onalplan aufzunehmen. Auf die Betroffen-
heit von naturschutzfachlich streng ge-
schützten Gebieten (insbesondere FFH-
Gebiet, LSG u.a.) ist im Umweltbericht 
hinzuweisen.  

teilweise entsprochen 
 
Die bisher im Plansatz Z 3-2 enthaltenen 
Vorhaben "B 19 Neubauabschnitt Wil-
helmsthal - Eisenach" und "Neubau einer 
Ortsumfahrung Etterwinden im Zuge der 
B 19" entfallen hier und werden in den 
Plansatz G 3-17 aufgenommen (Freihal-
tung von Trassenkorridoren in der Raum-
nutzungskarte). Bei den zu diesem Vor-
haben wie auch zum Vorhaben "Neubau 
einer Ortsumfahrung Wutha-Farnroda im 
Zuge der B 88" relevanten Plansätzen G 
3-9, G 3-14 und G 3-17 handelt es sich 

Im Plansatz Z 3-2 entfallen 
folgende Anstriche: 
"- B 19 Neubauabschnitt 
Wilhelmsthal - Eisenach 
 - Ortsumfahrung Etterwin-
den im Zuge der B 19" 
Diese Anstriche werden in 
den Plansatz G 3-17 aufge-
nommen. 
Die Raumnutzungskarte 
wird entsprechend geän-
dert. 
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Begründung:  
Zwischen 2011 und 2014 wurde für den 
geplanten Neubau der B 19 zwischen Et-
terwinden und der B 88 östlich Eisenach 
inklusive des Neubaus der B 88 Ortsum-
gehung Wutha-Farnroda ein Raumord-
nungsverfahren zu zwei Trassenführun-
gen durch-geführt (s. Korridordarstellun-
gen im Regionalplan 2011). Die vom Vor-
habenträger bevorzugte westliche Vari-
ante mit separatem Bau der OU Wutha-
Farnroda wurde von der ONB wegen er-
heblich größeren naturschutzfachlichen 
und -rechtlichen Konflikten abgelehnt, da 
nach der vorliegenden Sachlage davon 
auszugehen war, dass die östliche Vari-
ante mit gleichzeitiger Nutzung der B 88 
Ortsumgehung Wutha-Farnroda mit gerin-
geren Umweltauswirkungen verbunden 
sein würde. Mit Schreiben  

 
 gegen-

über der oberen Landesplanungsbehörde 
mit, dass auf den Bau der B 88 Ortsum-
gehung Wutha-Farnroda verzichtet und 
diese auch nicht mehr für den Bundesver-
kehrswegeplan angemeldet würde. Die 
obere Landesplanungsbehörde führte das 
Raumordnungsverfahren daher ohne die-
sen Streckenabschnitt der Ostvariante zu 
Ende. (Nur) unter dieser Voraussetzung 
stimmte die obere Naturschutzbehörde 
der westlichen Variante mit Stellung-

um Grundsätze der Raumordnung, die 
auf die funktionale Ertüchtigung der für 
die Planungsregion Südwestthüringen so 
wichtigen Straßenverbindungen B 19 zwi-
schen den Anschlussstellen Meiningen-
Nord der A 71 und der Anschlussstelle Ei-
senach-Ost der A 4 sowie der B 88 aus-
gerichtet sind. Für die in diesen Plansät-
zen aufgeführten Vorhaben liegen derzeit 
keine fachlich fundierten Trassenfüh-
rungsalternativen vor (unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse durchgeführter 
Raumordnungsverfahren). 
Grundsätze der Raumordnung sind noch 
keine abschließenden Abwägungsent-
scheidungen, sondern mit besonderem 
Gewicht in die Abwägung einzustellende 
raumordnerische Belange. Diese sind 
auch noch einer Abwägung zugänglich. 
Die Entscheidung über die planungsrecht-
liche Zulässigkeit des Vorhabens ist trotz 
der regionalplanerischen Festlegungen 
noch offen. 
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nahme vom  zu. Die landespla-
nerische Beurteilung  
erging ebenfalls nur unter dieser Rah-
menbedingung. Wider Erwarten wird die 
B 88 Ortsumgehung Wutha-Farnroda nun 
wieder aufgegriffen und im Regionalplan-
entwurf als Trassenkorridor im schon da-
mals geplanten Verlauf erneut auf-ge-
nommen (G 3-14, G 3-17). Für die beiden 
festgelegten Trassenvarianten ergibt sich 
daher nach dem o.g. Werdegang Prü-
fungsbedarf für beide Trassenvarianten 
als gleichberechtigte Korridore, da das 
letztlich durchgeführte Raumordnungsver-
fahren und die derzeitige landesplaneri-
sche Beurteilung auf anderen Entschei-
dungsgrundlagen beruht.  
  

88  509-2.pdf 12  Neubau der Ortsumgehungen Behringen 
und Reichenbach im Zuge der B 84:  
die Nordtrasse ist im Ergebnis des durch-
geführten ROV mit landesplanerischer 
Beurteilung vom 29.03.201 O zu strei-
chen, die raumverträglichere Südtrasse 
ist als Korridor festzulegen. Auf die zu er-
wartenden Auswirkungen insbesondere 
hinsichtlich der zu erwartenden Zer-
schneidungskonflikte mobiler Arten ist im 
Umweltbericht hinzuweisen.  
 
Begründung:  
Für die Ortsumfahrungen Behringen und 
Reichennach im Zuge der B 84 wurde ein 
Raum-ordnungsverfahren mit Untersu-
chung der beiden Korridorvarianten mit 
einer landesplaneri-schen Beurteilung 

 abgeschlossen, dabei 

entsprochen 
 
Im Plansatz G 3-17 wird betreffs der Orts-
umfahrungen Behringen und Reichen-
bach im Zuge der B 84 nicht mehr auf 
zwei Varianten abgestellt. Nach aktuellem 
Stand der Planung verbleibt nur der südli-
che Trassenkorridor in der Raumnut-
zungskarte. 

Im Plansatz G 3-17 werden 
im 1. Anstrich die in Klam-
mern gesetzten "2 Varian-
ten" gestrichen.  
In der Raumnutzungskarte 
wird nur noch der südliche 
Trassenkorridor ausgewie-
sen. 
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wurde die Südvariante als die raumver-
trägliche Variante festgestellt. Diese Tras-
senführung kann als Trassenfreihaltung 
im Regionalplan festgelegt werden         
(Z 3-2), die Darstellung der Nordvariante 
kann entfallen.  
  

89  197-16.pdf 229  In der Raumnutzungskarte sind die klein-
flächigen Vorbehaltsgebiete Rohstoffge-
winnung oftmals nur schwer zu identifizie-
ren. Eine etwas andere Farbwahl, Strich-
stärke oder Buchstabengröße würde die 
Lesbarkeit verbessern. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine festlegungs- 
bzw. gebietskonkreten Forderungen / Än-
derungsvorschläge, sondern redaktionelle 
Hinweise. 
 
Die Darstellungen der Vorbehaltsgebiete 
Rohstoffgewinnung basieren auf einem 
kartografisch abgestimmten Rahmen mit 
Bezug zu allen aufzunehmenden Inhalten 
des Regionalplans und einer der techni-
schen Umsetzbarkeit entsprechenden 
grafisch-formalen Einheitlichkeit. Die ge-
wählte Darstellungsform ist unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen De-
taillierungsgrades des Regionalplans und 
der beabsichtigten Steuerungswirkung 
der Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung 
angemessen. 
  

 
  

 

90  197-16.pdf 230  Es ist fraglich, wie die genaue Abgren-
zung des VB Tourismus und Erholung 
Werraaue zustande kommt. Es ist nicht 
ersichtlich warum z.B Teile der Stadt Hild-
burghausen ausgespart, das dortige VR 
IG-4 aber in großen Teilen Bestandteil 
des VB ist? 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue …“ 
resultiert aus einer Zuarbeit der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
im Rahmen des Änderungsverfahrens 
zum RP SWT, u.a. für geplante Schutzge-
biete nach Naturschutzrecht (Daten-
DVD). 

In der Raumnutzungskarte 
erfolgen folgende Änderun-
gen: 
 
Für die Vorranggebiete 
„Großflächige Industriean-
siedlungen“ (IG-4) und Vor-
rangebiete „Regional be-
deutsame Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen“ 
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Da es sich hier um die Abgrenzung auf 
Basis naturräumlicher/landschaftlicher 
Gebiete handelt (meist Nationale Natur-
landschaften), kann eine Übereinstim-
mung mit Gemeinde- bzw. Stadtgebiets-
grenzen i.d.R. nicht erzielt werden. 
 
Eine Überlagerung von Vorranggebieten 
mit Vorbehaltsgebieten Tourismus und 
Erholung ist grundsätzlich nicht ausge-
schlossen, soweit diese mit der festgeleg-
ten Vorrangnutzung vereinbar ist. Im Falle 
der Überlagerung von Vorranggebieten 
„Großflächige Industrieansiedlungen“  
(IG-4 Hildburghausen) und Vorrangebie-
ten „Regional bedeutsame Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen“ (RIG-4 Schmal-
kalden und dem neuen RIG-5 Suhl) mit 
Vorbehaltsgebieten Tourismus und Erho-
lung werden die Tourismus-Vorbehaltsge-
biete entsprechend zurückgenom-
men/ausgespart (siehe Raumnutzungs-
karte). 
 
Hinweis: 
Bezüglich der Abgrenzung der Werraaue 
(Vorbehaltsgebiet) wird eine Ergänzung 
am Ende des 1. Absatzes der Begrün-
dung zur Werrauaue zur Klarstellung auf-
genommen. 
  

(RIG-4 und RIG-5) wird die 
Überlagerung mit den Vor-
behaltsgebieten Tourismus 
und Erholung entfernt. 
  

91  197-16.pdf 231  Es ist fraglich, wie die genaue Abgren-
zung des VB Tourismus und Erholung 
Werraaue zustande kommt... Ebenso un-
klar ist, warum die an der Werra gelegene 
Kurstadt Bad Salzungen ...größtenteils 
ausgespart wurde? 

teilweise entsprochen 
 
Die Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue …“ 
resultiert aus einer Zuarbeit der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
im Rahmen des Änderungsverfahrens 

Die Raumnutzungskarte 
wird bzgl. des Vorbehalts-
gebietes Tourismus und 
Erholung „Werraaue…“ in 
angepasst. 
 
  

 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 82 

zum RP SWT, u.a. für geplante Schutzge-
biete nach Naturschutzrecht (Daten-
DVD). 
Da es sich hier um die Abgrenzung auf 
Basis naturräumlicher/landschaftlicher 
Gebiete handelt (meist Nationale Natur-
landschaften), kann eine Übereinstim-
mung mit Gemeinde- bzw. Stadtgebiets-
grenzen i.d.R. nicht erzielt werden. 
Nach Prüfung und Abstimmung mit der 
Werratal-Kommune erfolgt eine Korrektur 
zur Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue…“ 
(Anpassung an aktuelle Sachlagen vor 
Ort). 
 
Nach Prüfung und Abstimmung mit der 
Werratal-Kommune erfolgt eine Korrektur 
zur Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue …“ 
(Anpassung an aktuelle Sachlagen vor 
Ort). 
 
Hinweis: 
Bezüglich der Abgrenzung der Werraaue 
(Gebiet) wird eine Ergänzung am Ende 
des 1. Absatzes der Begründung zur 
Werrauaue zur Klarstellung aufgenom-
men. 
  

92  197-16.pdf 232  Es ist fraglich, wie die genaue Abgren-
zung des VB Tourismus und Erholung 
Werraaue zustande kommt... Ebenso un-
klar ist, warum ... die als Gemeinde mit 
überörtlich bedeutsamer Tourismusfunk-
tion ausgewiesene Stadt Vacha größten-
teils ausgespart wurde? 

teilweise entsprochen 
 
Die Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue …“ 
resultiert aus einer Zuarbeit der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
im Rahmen des Änderungsverfahrens 

Die Raumnutzungskarte 
wird bzgl. des Vorbehalts-
gebietes Tourismus und 
Erholung „Werraaue…“ in 
angepasst. 
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zum RP SWT, u.a. für geplante Schutzge-
biete nach Naturschutzrecht (Daten-
DVD). 
Da es sich hier um die Abgrenzung auf 
Basis naturräumlicher/landschaftlicher 
Gebiete handelt (meist Nationale Natur-
landschaften), kann eine Übereinstim-
mung mit Gemeinde- bzw. Stadtgebiets-
grenzen i.d.R. nicht erzielt werden. 
Nach Prüfung und Abstimmung mit der 
Werratal-Kommune erfolgt eine Korrektur 
zur Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue…“ 
(Anpassung an aktuelle Sachlagen vor 
Ort). 
 
Nach Prüfung und Abstimmung mit der 
Werratal-Kommune erfolgt eine Korrektur 
zur Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes 
Tourismus und Erholung „Werraaue …“ 
(Anpassung an aktuelle Sachlagen vor 
Ort). 
 
Hinweis: 
Bezüglich der Abgrenzung der Werraaue 
(Gebiet) wird eine Ergänzung am Ende 
des 1. Absatzes der Begründung zur 
Werrauaue zur Klarstellung aufgenom-
men.  
  

93  197-16.pdf 233  Im Rahmen der im Juli 2018 (ThürGNGG 
2018) und zum 1. Januar 2019 
(ThürGNGG 2019) in Kraft getretenen 
Thüringer Gesetze zur freiwilligen Neu-
gliederung kreisangehöriger Gemeinden 
ist es in der Planungsregion Südwestthü-
ringen zur Veränderung von Gebietskör-
perschaften gekommen (siehe Anlage 3).  

entsprochen 
 
Die Raumnutzungskarte wird entspre-
chend den geltenden gesetzlichen Rege-
lungen aktualisiert. 
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Die damit einhergehenden Gebietsverän-
derungen betreffen u.a. die Darstellung 
der Gemeindegrenzen in der Raumnut-
zungskarte und der Karte 4-1 Freiraumsi-
cherung.  
Durch die landkreisüberschreitenden Ein-
gliederungen der ehemaligen Gemeinden 
Lichte und Piesau (ehemals Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt) in die Stadt Neuhaus 
am Rennweg und der ehemaligen Ge-
meinden Gehlberg und Schmiedefeld am 
Rennsteig (ehemals Ilm-Kreis) in die 
Stadt Suhl änderten sich neben den je-
weiligen Landkreisgrenzen auch die Ab-
grenzung der Planungsregionen Süd-
west-, Mittel- und Ostthüringen.  
Darüber hinaus ist auch das Grundzent-
rum Kaltennordheim mit der Eingliede-
rung der ehemaligen Gemeinden Aschen-
hausen, Kaltensundheim, Kaltenwest-
heim, Melpers, Oberkatz und Unterweid 
in den Landkreis Schmalkalden-Meinin-
gen gewechselt.  
Im Rahmen des dritten Neugliederungs-
gesetztes ("2. ThürGNGG 2019") sind 
weitere Änderungen der Gebietsstruktu-
ren in der Planungsregion Südwestthürin-
gen zu erwarten. Das Gesetz soll zum 31. 
Dezember 2019 in Kraft treten. Die be-
troffenen Karten sind entsprechend anzu-
passen. 
  

94  197-16.pdf 235  Die Gashochdruckleitung zwischen Fried-
richshöhe und Limbach verläuft in diesem 
Bereich auf dem Rennsteig. Der in der 
Karte dargestellte Verlauf betrifft das 
Steuerkabel der Gasleitung.  

zur Kenntnis genommen 
 
Der in der Raumnutzungskarte darge-
stellte Verlauf der Gashochdruckleitung 
entspricht den aktuellen ATKIS-Daten.  
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dennutzung lB-99 um diesen Teilbe-
reich. Alle anderen Teile des Vorrang-
gebietes landwirtschaftliche Boden-
nutzung bleiben unberührt. Begrün-
dung: Die Großflächige Industriean-
siedlung IG-4 ist Bestandteil des Zie-
les Z 2-2 im Regionalen Raumord-
nungsplan Südwestthüringen.  

Gemäß der Begründung zu Z 2-2:  

• ,, ... Aufgrund der funktionalen Aus-
richtung der Industriegroßflächen auf 
industrielle Vorhaben mit hoher struk-
turpolitischer und überregionaler Be-
deutung, bedarf es der Sicherung die-
ser Standorte für Unternehmensan-
siedlungen mit außerordentlichem 
Flächenbedarf, mit einer hohen Zahl 
an neuen Arbeitsplätzen oder mit er-
heblichen finanziellen Investitionsauf-
wendungen. Diese strukturelle Aus-
richtung zielt auf die Verhinderung ei-
ner kleingliedrigen Teilung und ineffi-
zienten Nutzung der genannten Are-
ale ab ... ", Die maßvolle Erweiterung 
des IG-4 entspricht dieser Zielstel-
lung. Nach aktuell avisierten Unter-
nehmenserweiterungen und zu erwar-
tende Neuansiedlungen, sind auch 
nach der Entwicklung des 5. BA nur 
noch ca. 13,5 Hektar freie Flächen im 
Gewerbepark Nord/Ost vorhanden. 
Mit einem 7. Bauabschnitt (Bauab-
schnitt 6 bezeichnet die Ansiedlung 
ThomasMünzer- Str.) kann eine zu-
sätzliche Erweiterung um ca. 10 Hek-
tar Industrie- und Gewerbefläche an-
gestrebt werden. Die beantragte Ver-
änderung soll Planungssicherheit für 
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neuen Gleichstromverbindungen vor. Das 
Projekt ,,SuedLink" wird daher durchge-
hend als Erdkabelvorhaben geplant. Für 
die Genehmigung im Rahmen der Bun-
desfachplanung wurde der SuedLink in 
fünf Abschnitte (A, B, C, D, E) eingeteilt. 
Nach Festlegung des Untersuchungsrah-
mens nach§ 7 Abs. 4 NABEG durch die 
Bundesnetzagentur wurden die erforderli-
chen Unterlagen nach § 8 NABEG erar-
beitet. Diese umfassen u.a. eine Raum-
verträglichkeitsstudie, einen Umweltbe-
richt im Rahmen einer Strategischen Um-
weltprüfung, eine artenschutzrechtliche 
Ersteinschätzung und eine Einschätzung 
der Betroffenheit der sonstigen öffentli-
chen und privaten Belange. Diese Unter-
lagen enthalten erneut einen Vorschlags-
trassenkorridor, der aus Sicht der Vorha-
benträger nach Prüfung und vergleichen-
den Bewertung aller relevanten Belange 
den raumverträglichsten Trassenkorridor 
nach § 12 NABEG darstellt. 
  

102  8-5.pdf 1  wie mit Schreiben vom 09.05.2019 mitge-
teilt stimmt das im Entwurf des Regional-
plans Südwestthüringen angegebene 
Hochwasserschutzbereich HW16 nicht 
mit dem Überschwemmungsgebiet der 
Werra zwischen der Landkreisgrenze 
Schmalkalden-Meiningen / Wartburg kreis 
und der Landesgrenze bei Vacha überein 

  
In der Anlage erhalten Sie eine Kopie der 
Beglaubigung zur zweiten Verordnung 
der Änderung der Thüringer Verordnung 

entsprochen 
 
Bis zum Redaktionsschluss für den 2. 
Entwurf Regionalplan werden die Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete Hochwas-
serrisiko  der aktuellen Fachplanung be-
züglich festgestellter und vorläufig gesi-
cherter Überschwemmungsgebiete ange-
passt. 
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Gewerbepark Nord/ Ost 7. BA) auf dem 
betreffenden Teil der Gemarkung Heß-
berg. Unabhängig von den für eine Wei-
terentwicklung des Gewerbeparks erfor-
derlichen Beschlüssen und Maßnahmen, 
beziehen wir uns in unserer Stellung-
nahme ausschließlich auf die Belange zur 
Berücksichtigung im Regionalen Raum-
ordnungsplan.  
 
Unter Beachtung der in der Raumnut-
zungskarte eingetragenen Trassenfreihal-
tung der Südumfahrung der B89 und der 
Freihaltekorridore für die Siedlungsfläche 
des Ortsteils Heßberg der Gemeinde 
Veilsdorf, bitten wir um nachfolgende Än-
derung:  
• Erweiterung des Vorranggebietes IG-4 
auf das betreffende Teilstück der Gemar-
kung Heßberg und Verkleinerung des 
Vorranggebietes landwirtschaftliche Bo-
dennutzung LB-99 um diesen Teilbereich. 
Alle anderen Teile des Vorranggebietes 
landwirtschaftliche Bodennutzung bleiben 
unberührt. Begründung Die Großflächige 
Industrieansiedlung IG- 4 ist Bestandteil 
des Zieles Z 2-2 im Regionalen Raumord-
nungsplan Südwestthüringen.  
 
Gemäß der Begründung zu Z 2-2:  
• "... Aufgrund der funktionalen Ausrich-
tung der Industriegroßflächen auf industri-
elle Vorhaben mit hoher strukturpoliti-
scher und überregionaler Bedeutung, be-
darf es der Sicherung dieser Standorte für 
Unternehmensansiedlungen mit außeror-
dentlichem Flächenbedarf, mit einer ho-
hen Zahl an neuen Arbeitsplätzen oder 

Das Vorranggebiet "Großflächige Indust-
rieansiedlungen" IG-4 Hildburghausen 
Nord-Ost wird am östlichen Rand um das 
beantragte Areal erweitert. Dafür wird das 
Vorranggebiet "Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung" LB 99 östlich Hildburghau-
sen entsprechend reduziert. 
In der Raumnutzungskarte des Regional-
plans werden die genannten Vorrangge-
bietsveränderungen aufgezeigt. 
Mit der Arrondierung des für den Wirt-
schaftsraum des Mittelzentrums Hild-
burghausen so bedeutenden Gewerbe- 
und Industriegebietes wird im Ergebnis 
der Abwägung eine aus regionalplaneri-
schen Belangen heraus noch vertretbare 
Entwicklungsoption gesichert, von der 
auch die Nachbargemeinde Veilsdorf 
(aufgrund der Betroffenheit der Gemar-
kung Heßberg) einen Nutzen generieren 
kann. 
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Entwurf können wir leider nicht zustim-
men.  
In der Anlage haben wir Ihnen den Stadt-
ratsbeschluss mit Anlage (Lageplan) und 
einen Ausschnitt des Regionalplanes, aus 
dem die Überlappung des B-Plangebietes 
mit dem Bereich der Freiraumsicherung 
(FS-57) ersichtlich ist, beigefügt.  
 
Begründung:  
Der Änderungsvorschlag betrifft den Re-
gionalplan, Gliederungspunkt 4.1.1, FS-
57, Karte 4-1 Freiraumsicherung.  
Die Stadt Steinbach-Hallenberg liegt laut 
Entwurf im Vorbehaltsgebiet Tourismus 
und Erholung und ist als Gemeinde mit 
überregional bedeutsamer Tourismus-
funktion, die gleichzeitig Grundzentrum 
ist, enthalten. Mit der Drucksache-
Nr.122/2018 hat der Stadtrat den Aufstel-
lungsbeschluss Bebauungsplan ,,Knüll-
feld" mit der Zweckbestimmung der 
Schaffung eines SO-Gebietes für Freizeit 
und Erholung gefasst.  
Das Knüllfeld ist ein Hochplateau in einer 
ursprünglichen Naturlandschaft mit einer 
besonderen Aura und Anziehungskraft. 
Das Areal ist öffentlich zugänglich und 
wird zu mehr als 50% touristisch genutzt 
werden. Es gehört zur Kommune Stein-
bach-Hallenberg im Thüringer Wald, wel-
ches eine lange touristische Tradition auf-
weist. Verschiedene Wander- und Ski-
wege beginnen und kreuzen auf dem 
Knüllfeld. Das gleichnamige ,,Waldgast-
haus" war in der Vergangenheit immer ein 
beliebter Anziehungspunkt. Idylle pur, 

wird der besonderen freiraumfunktionalen 
Situation Rechnung getragen, ohne kom-
munale Entwicklungsabsichten gänzlich 
zu unterbinden. Die naturräumlichen Ge-
gebenheiten sind in nachfolgenden Ver-
fahren mit einem entsprechenden Ge-
wicht einzustellen. 
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ausgedehnte Wälder, herrliche Bergwie-
sen und besondere Felsengebilde prägen 
das Bild des Knüllfeldes. Die intakte Natur 
bietet viel Raum für Erholungs- und Ru-
hesuchende, die eine Auszeit vom Alltag 
suchen genauso für diejenigen, die sport-
lich aktiv sein möchten. Darüber hinaus 
bietet Steinbach-Hallenberg als staatlich 
anerkannter Erholungsort zusammen mit 
seinen Ortsteilen Altersbach, Bermbach, 
Herges-Hallenberg, Oberschönau, Rotte-
rode, Unterschönau und Viernau eine 
herausragende, für den Tourismus not-
wendige Einzelhandelsstruktur. Ab 2019 
ist die Kommune Steinbach-Hallenberg 
Partner der Familienmarke Thüringen und 
wird alle touristischen Vorhaben im Ein-
klang zu den Zielen der jeweils gültigen 
Landestourismuskonzeption entwickeln. 
Um die touristische Relevanz unserer Re-
gion stark zu erhöhen, haben wir das Ziel, 
dass touristische Produktangebot eben-
falls auf ein besonderes Niveau zu heben. 
Dies soll u.a. durch die Attraktivitätsstei-
gerung und Qualitätsverbesserung auf 
dem eingangs beschriebenen Knüllfeld 
erreicht werden. So soll ein positives 
Image für die Region geschaffen, die Be-
kanntheit im In- und Ausland gestärkt, der 
Erholungswert insgesamt erhöht und die 
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbes-
sert werden. Für das Ausflugsgebiet 
Knüllfeld soll ein Konzept erarbeitet wer-
den, das der Vorbereitung und Umset-
zung der touristischen Entwicklung bzw. 
Vorhaben im Projektgebiet dient. Im Er-
gebnis soll Klarheit über zukünftige infra-
strukturelle sowie marketingrelevante 
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der Raumordnung sind sie nicht abschlie-
ßend abgewogen. Insoweit können an-
dere Fachbelange in nachfolgenden Pla-
nungsschritten/-verfahren behandelt wer-
den. Regionalplanerisches Anliegen ist 
die bedarfsgerechte Entwicklung der regi-
onal bedeutsamen Verkehrsinfrastruktur. 
Die Entscheidung über die planungsrecht-
liche Zulässigkeit dieses Vorhabens ist 
trotz der regionalplanerischen Festlegun-
gen noch offen. 
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die einen Verzicht auf das 
Vorhaben begründen oder eine andere 
Beurteilung der Sachlage zulassen, lie-
gen nicht vor. Unter den genannten Vo-
raussetzungen ist kein verändertes Dar-
stellungserfordernis erkennbar.  

108  32-2.pdf 10  Ebenfalls wendet sich der Bürgerent-
scheid gegen den Neubau der B 88 (Orts-
umfahrung Wutha-Famroda).  
Ich bitte, dies bei den Planungen zum Re-
gionalplan Südwestthüringen zu berück-
sichtigen. 

nicht entsprochen 
 
Die Ortsumfahrung Wutha-Farnroda im 
Zuge der B 88 ist Bestandteil der Vorha-
ben des gültigen Bundesverkehrswege-
planes 2030. Bei den im Regionalplanent-
wurf zu diesem Vorhaben getroffenen 
Festlegungen (G 3-14, G 3-17 und Raum-
nutzungskarte) handelt es sich um 
Grundsätze der Raumordnung. Damit soll 
gewährleistet werden, dass weitere ver-
tiefende Untersuchungen/Planungen er-
folgen können. Grundsätze der Raumord-
nung sind noch keine abschließenden Ab-
wägungsentscheidungen, sondern mit be-
sonderem Gewicht in die Abwägung ein-
zustellende raumordnerische Belange. 
Diese sind auch noch einer Abwägung 
zugänglich. 
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Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die einen Verzicht auf das 
Vorhaben begründen oder eine andere 
Beurteilung der Sachlage zulassen, lie-
gen nicht vor. Unter den genannten Vo-
raussetzungen ist kein verändertes Dar-
stellungserfordernis erkennbar. 
  

109  339-4.pdf 2  Die Bestandsleitungen und Umspann-
werke sind in den Raumnutzungskarten 
des Regionalplanentwurfes vollständig 
und aktuell enthalten . 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten / 
sachbezogenen Forderungen bzw. Ände-
rungsvorschläge. 
  

 
  

 

110  512-1.pdf 21  Bezugnehmend auf den LEP wird ange-
geben, dass im Regionalplan ,,Über-
schwemmungsbereiche" als Vorrangge-
biete Hochwasserrisiko auszuweisen 
sind. Es gelten gemäß Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) als Überschwemmungsbe-
reiche in diesem Sinne - Überschwem-
mungsgebiete, die durch eine Rechtsver-
ordnung festgestellt wurden (§ 76 Abs. 2 
WHG), - vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete (§ 76 Abs. 3 
WHG) sowie - übergeleitete Über-
schwemmungsgebiete (§ 106 WHG) 
gleichermaßen.  
Im vorliegenden Entwurf wurden als Vor-
ranggebiete Hochwasserrisiko die durch 
DDR-Beschluss und die durch Rechtsver-
ordnung festgesetzten Überschwem-
mungsgebiete (ÜSG) dargestellt. Auch 
die vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebiete sind geltende Über-
schwemmungsgebiete und lösen diesel-
ben rechtlichen Konsequenzen aus (§ 78, 
§ 78a, § 78 c WHG). Die Flächen dieser 

nicht entsprochen 
 
Vorranggebiete sind Ziele der Raumord-
nung und somit abschließend abgewo-
gene textliche oder zeichnerische Festle-
gungen im Raumordnungsplan. Diesem 
Kriterium entsprechen die durch DDR-Be-
schluss und die durch Rechtsverordnung 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete. 
Dagegen fehlt den vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten noch die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, d.h. sie sind nicht 
abschließend abgewogen und können da-
her auch kein Ziel (Vorranggebiet) der 
Raumordnung sein. 
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Gebiete sind deshalb ebenfalls als Vor-
ranggebiet darzustellen und entspre-
chend zu beachten. 
  

111  512-1.pdf 23  Seit Redaktionsschluss des Regionalpla-
nes wurde für einige Gewässer (die bis 
dato evtl. nur vorläufig gesichert waren   
oder für die ein DDR-Beschluss vorlag) 
Rechtsverordnungen erlassen.  
Eine Ergänzung der nicht dargestellten 
bzw. geänderten Überschwemmungsge-
biete ist deshalb erforderlich. Für fol-
gende Gewässer sind Rechtsverordnun-
gen erlassen wurden:  

• Lauter (Ortslage Goldlauter bis zur 
Mündung in die Hasel) vom 14. No-
vember 2017,  

• Hasel (Zufluss der Lauter bis zu Mün-
dung in die Werra) vom 29. Novem-
ber 2017,  

• Werra (Landesgrenze oberhalb Wahl-
hausen bis zur Landesgrenze unter-
halb Lindewerra) vom 20. April 2018,  

• ltz (Oberhalb Bachfeld bis zur Lan-
desgrenze Thüringen/Bayern) vom 
31. Januar 2019.  
  

teilweise entsprochen 
 
Die Rechtsverordnungen für die Über-
schwemmungsgebiete der 
- Lauter 
- Hasel 
- Itz 
wurden in die Raumnutzungskarte über-
nommen. 
Der genannte Abschnitt der Werra liegt in 
der Planungsregion Nordthüringen. 

 
  

 

112  512-1.pdf 25  Überschwemmungsgefährdete Bereiche 
sind Gebiete außerhalb der geltenden 
Überschwemmungsgebiete, z. B. ,,Risiko-
gebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten" (§ 78b WHG). Diese sind 
in den Risiko- und Gefahrenkarten, die im 
Auftrag der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie (TLUG) erstellt wur-
den, dargestellt. In der Aufzählung der 
Vorbehaltsgebiete Hochwasserrisiko ist 

entsprochen 
 
Bis zum Redaktionsschluss für den 2. 
Entwurf Regionalplan werden die Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete Hochwas-
serrisiko  der aktuellen Fachplanung be-
züglich festgestellter und vorläufig gesi-
cherter Überschwemmungsgebiete ange-
passt. 
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das Gewässer Lauter zu streichen und 
dem Vorranggebiet Hochwasserrisiko hin-
zuzufügen (siehe oben).  
Folgende vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebiete fehlen und sind zu 
ergänzen:  

• Werra (Sachsenbrunn bis zum Rück-
haltebecken Grimmelshausen),  

• Nahe (Mündung Querbach bis zur 
Mündung in die Schleuse),  

• Werra (Rückhaltebecken Grimmels-
hausen bis zur Gemeindegrenze 
Vachdorf/Belrieth),  

• Weißbach (Themar bis zur Mündung 
in die Werra).  

Die Raumnutzungskarte (Beschluss vom 
27.11.2018) ist in folgenden Bereichen 
nicht korrekt dargestellt:  

• HW-3 Steinach(ÜSG der Steinach 
laut vorläufiger Sicherung wurde nicht 
berücksichtigt)  

• HW-4 ITZ (ÜSG der Itz laut RVO ist 
nicht korrekt dargestellt)  

• HW-12 Werra einschl. Schwaba 
(ÜSG der Werra laut vorläufiger Si-
cherung fehlt)  

• HW-13 Nahe (ÜSG der Nahe laut vor-
läufiger Sicherung fehlt)  

• HW-15 Hasel (ÜSG der Hasel laut 
RVO ist nicht korrekt dargestellt)  

• HW-16 Werra (ÜSG der Werra laut 
RVO ist nicht korrekt dargestellt)  

• HW-19 Werra (ÜSG der Werra laut 
RVO ist nicht korrekt dargestellt)  

• hw-10 Werra (ÜSG der Werra und 
des Weißbaches laut vorläufiger Si-
cherung nicht korrekt dargestellt oder 

Bei räumlichen Überschneidungen mit ei-
nem Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung 
erfolgt vorab die Prüfung der grundsätzli-
chen Vereinbarkeit mit dem Belang des 
Hochwasserschutzes. Unabhängig davon 
treten die fachlichen Belange des Hoch-
wasserschutzes in diesen Gebieten nicht 
außer Kraft. 
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fehlt (evtl. aufgrund von Überschnei-
dungen mit dem Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe))  

siehe jeweilige Kartenausschnitte  
 
Die Raumnutzungskarte ist entsprechend 
den oben gemachten Anmerkungen zu 
korrigieren. Bei räumlichen Überschnei-
dungen mit dem Vorbehaltsgebiet Roh-
stoffe darf der Hochwasserschutz nicht ig-
noriert werden. Die aktuellen digitalen Da-
ten können kurzfristig zur Verfügung ge-
stellt werden. 
  

113  4-5.pdf 8  
 die 

dargestellte Trassenführung von der L 
1152 (Spechtsbrunn - Piesau) bis zur       
B 281 nicht mit bestehenden öffentlich-
rechtlichen Vorschriften vereinbar.  
 
Begründung  
Neben bisher für die Freiraumsicherung 
festgesetzten Flächen (FS-89) erfolgt bei 
Neuhaus am Rennweg die Trassierung in 
großen Teilbereichen Innerhalb des Land-
schaftsschuttgebietes "Thüringer Wald" 
sowie randlich innerhalb des EG-Vogel-
schutzgebietes Nr. 27 "Westliches Thürin-
ger Schiefergebirge". Neben einer Viel-
zahl gesetzlich geschützter Biotope liegt 
bei diesem Verlauf beispielsweise die Be-
troffenheit einer der individuenreichsten 
Standorte des geschützten Breitblättrigen 
Knabenkrautes {Rote Liste Thüringen, 
Kategorie 2) im Landkreis Sonneberg vor. 
Die Trassenführung wurde bereits in den 
Bundesverkehrswegepian 2030 in die 

nicht entsprochen 
 
Betreffs des im Landesstraßenbedarfs-
plan Thüringen 2030 ausgewiesenen Vor-
habens "Neubau der Ortsumfahrung 
Spechtsbrunn im Zuge der L 1152" ist aus 
regionalplanerischer Sicht Folgendes an-
zumerken: 
Die im Regionalplanentwurf für den Neu-
bau von Straßen festgelegten freizuhal-
tenden Trassenkorridore (Raumnutzungs-
karte) stellen Grundsätze der Raumord-
nung dar. 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange ist durch die Bindungs-
wirkung der Festlegung (Grundsatz der 
Raumordnung) in nachfolgenden Verfah-
ren möglich. Ein Grundsatz der Raumord-
nung ist mit Bezug zum jeweiligen Einzel-
fall abwägend einzustellen. Damit ist gesi-
chert, dass andere Belange oder fach-
rechtliche Anforderungen bzw. Erforder-
nisse in den jeweiligen Verfahren durch 
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Einordnung "weiterer Bedarf" aufgenom-
men. Hier wird u.a. dargelegt: "Der in den 
nachfolgend aufgeführten, .... Lageplänen 
dargestellte Verlauf des Projekts stellt 
eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Die-
ser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftli-
chen, umweltfachlichen, städtebaulichen 
und raumordnerischen Bewertung bzw. 
Beurteilung zugrunde. In den nachfolgen-
den Planungsstufen kann sich der Verlauf 
verändern. In diesem Fall wird regelmä-
ßig eine neue gesamtwirtschaftliche Be-
wertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit 
des Projekts durchgeführt. Eine vorgreifli-
che Beurteilung in Bezug auf die im-
mense Betroffenheit (Flächeninanspruch-
nahme) gesetzlich geschützter Biotope, 
auf artenschutzrechtliche Belange bzw. 
Betroffenheiten zum Erholungswert und 
Schutz des Landschaftsraumes (z.B. 
Rennsteig) kann den Unterlagen leider 
nicht entnommen werden. Die Über-
nahme dieser Trassenführung in die 
Raumordnungsplanung sowie die Siche-
rung dieses Verlaufes ohne ausreichende 
fachliche Prüfschritte ist kritisch zu hinter-
fragen. 
  

die zuständigen Behörden bzw. Verfah-
rensträger entsprechend gewürdigt wer-
den können. Dabei ist ferner zu beachten, 
dass bestehende fachrechtliche Regelun-
gen (z.B. zum Natur- und Artenschutz) 
durch die Festlegungen des Regional-
plans nicht ersetzt oder außer Kraft ge-
setzt werden.   

114  4-5.pdf 29  Vorranggebiete Hochwasserrisiko (Pkt. 
4.2.1. Z4-2):  
Hier müsste die Darstellung der Über-
schwemmungsgebiete in den Karten ge-
mäß Beschluss Nr. 35/3/76 vom 
22.12.1976 des Rat des Bezirkes Suhl 
entsprechend den tatsächlichen Gege-
benheiten für die Gewässer Truckenthaler 
Wasser, Grümpen, Effelder, Föritz und 

nicht entsprochen 
 
Die Vorranggebiete Hochwasserrisiko für 
die Fließgewässer Truckenthaler Wasser, 
Grümpen, Effelder, Föritz und Tettau ba-
sieren auf den nach Wasserrecht der 
DDR durch Beschluss festgestellten 
Überschwemmungsgebieten. Dabei ist 
die raumordnerische Darstellung im Ge-
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Tettau überarbeitet werden, da diese sehr 
ungenau ist.  
Für eine ausreichende Beurteilung ist 
eine Anpassung der Planungsunterlagen 
erforderlich. 

gensatz zur wasserrechtlichen Festset-
zung auf Grund des Maßstabs von 1: 
1000000 nicht parzellenscharf.  
Der Regionalplan ist zudem keine Ersatz-
fachplanung. Er ersetzt kein Fachrecht 
oder reguliert fachspezifisch intendierte, 
nutzungsbezogene und eigentumsrechtli-
che Regelungen. Insofern übersteigt die 
Forderung des Einwenders die Rege-
lungskompetenz und den Regelungs-
zweck des Regionalplans. 
  

115  4-5.pdf 31  Vorbehaltsgebiete Hochwasserrisiko (Pkt. 
4.2.2, G4-9):  
Zu den vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten gehört die Stein-
ach von der Göritzmühle bis zur Landes-
grenze - nicht nur (wie angegeben) bis 
Hüttengrund.  
Für eine ausreichende Beurteilung ist 
eine Anpassung der Planungsunterlagen 
erforderlich. 
  

nicht entsprochen 
 
Das Vorbehaltsgebiet Hochwasserrisiko 
der Steinach aus dem E-RP SWT 2018 
ändert sich mit der Rechtsverordnung 
vom 15.06.2021 in ein Vorranggebiet 
Hochwasserrisiko. 

 
  

 

116  212-9.pdf 17  Die in der Raumnutzungskarte ,,nach-
richtliche" Wiedergabe der bestehenden 
,,Siedlungsbereiche" ist ungenau, da hier 
auch nicht bebaute Bereiche und Nutzun-
gen, in denen sich Menschen nicht auf-
halten (z.B. Umspannwerke, Deponieflä-
chen, landwirtschaftliche Anlagen), und 
große Brachflächen im Außenbereich als 
,,Siedlungsbereiche" übernommen wur-
den. Diese undifferenzierte Wiedergabe 
als ,,Siedlungsbereich" ist nicht nachvoll-
ziehbar und hat bereits in der Vergangen-
heit regelmäßig zu Missverständnissen 
geführt. 
  

zur Kenntnis genommen 
 
Siedlungsbereiche sind in ATKIS-Basis-
daten der amtlichen Thüringer Landeskar-
tenwerke dargestellt und dürfen inhaltlich 
nicht bearbeitet werden. 
Es wird in der Legende darauf hingewie-
sen, welche Flächennutzungen die Dar-
stellung Siedlungsbereich enthält. 
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117  4-5.pdf 34  
 be-

stehen gegen die im Entwurf dargestellte 
Trassenführung von L 1152 (Spechts-
brunn-Piesau) bis zur B 281 erhebliche 
Bedenken.  
 
Begründung  
Im Gebiet der geplanten Trassenführung 
befinden sich mehrere Altlastenstandorte, 
welche der Planung entgegenstehen kön-
nen. Des Weiteren erfolgt neben bisher 
für die Freiraumsicherung festgesetzten 
Flächen (FS-89) die Trassierung in gro-
ßen Teilbereichen des Thüringer Waldes. 
Die Trassierung im Bereich des Waldes 
stellt einen erheblichen Eingriff auf den 
Waldboden dar und ist aus bodenschutz-
rechtlicher Sicht extrem bedenklich. Da 
hier mit dem Auf- und Einbringen von Ma-
terialien auf oder in den Boden gerechnet 
werden kann, sind die Vorgaben der § 12 
BBodSchV, insbesondere die Vorsorge-
anforderungen, im besonderen Maße zu 
beachten. Böden, die eine bestimmte Bo-
denfunktion erfüllen, können durch Mate-
rialauf oder -einbringung irreversibel ge-
schädigt werden. Die BBodSchV sieht 
deshalb vor, dass entsprechende Maß-
nahmen auf solchen Böden ausgeschlos-
sen sind. Gemäß§ 12 Abs. 8 BBodSchV 
handelt es sich bei Waldböden um Bö-
den, die bestimmte Bodenfunktionen im 
besonderen Maße erfüllen, weshalb ein 
Eingriff auf diesen Boden als erheblich 
bedenklich einzustufen ist. Waldböden 
haben einige Besonderheiten, die sie von 

nicht entsprochen 
 
Betreffs des im Landesstraßenbedarfs-
plan Thüringen 2030 ausgewiesenen Vor-
habens "Neubau der Ortsumfahrung 
Spechtsbrunn im Zuge der L 1152" ist aus 
regionalplanerischer Sicht Folgendes an-
zumerken: 
Die im E-RP SWT 2018 für den Neubau 
von Straßen festgelegten freizuhaltenden 
Trassenkorridore (Raumnutzungskarte) 
stellen Grundsätze der Raumordnung 
dar. 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange ist durch die Bindungs-
wirkung der Festlegung (Grundsatz der 
Raumordnung) in nachfolgenden Verfah-
ren möglich. Ein Grundsatz der Raumord-
nung ist mit Bezug zum jeweiligen Einzel-
fall abwägend einzustellen. Damit ist gesi-
chert, dass andere Belange oder fach-
rechtliche Anforderungen bzw. Erforder-
nisse in den jeweiligen Verfahren durch 
die zuständigen Behörden bzw. Verfah-
rensträger entsprechend gewürdigt wer-
den können. Dabei ist ferner zu beachten, 
dass bestehende fachrechtliche Regelun-
gen (z.B. zu Altlastenstandorten sowie 
zum Bodenschutz) durch die Festlegun-
gen des Regionalplans nicht ersetzt oder 
außer Kraft gesetzt werden.  
Die Entscheidung über die planungsrecht-
liche Zulässigkeit dieses Vorhabens ist 
trotz der regionalplanerischen Festlegun-
gen noch offen. 
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Teilbereichen erfolgt nach Prüfung des 
Sachverhaltes aufgrund des funktional-
räumlichen Gebietszusammenhanges 
eine Arrondierung der waldbezogenen 
Gebietskulisse. 
  

119  212-9.pdf 40  In der Raumnutzungskarte sind die klein-
flächigen Vorbehaltsflächen Rohstoffge-
winnung oftmals nur schwer zu identifizie-
ren. Eine etwas andere Farbwahl, Strich-
stärke oder Buchstabengröße würde die 
Lesbarkeit verbessern. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine festlegungs- 
bzw. gebietskonkreten Forderungen / Än-
derungsvorschläge, sondern redaktionelle 
Hinweise. 
 
Die Darstellungen der Vorbehaltsgebiete 
Rohstoffgewinnung basieren auf einem 
kartografisch abgestimmten Rahmen mit 
Bezug zu allen aufzunehmenden Inhalten 
des Regionalplans und einer der techni-
schen Umsetzbarkeit entsprechenden 
grafisch-formalen Einheitlichkeit. Die ge-
wählte Darstellungsform ist unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen De-
taillierungsgrades des Regionalplans und 
der beabsichtigten Steuerungswirkung 
der Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung 
angemessen. 
  

 
  

 

120  212-9.pdf 44  Im Rahmen der im Juli 2018 (ThürGNGG 
2018) und zum 1. Januar 2019 
(ThürGNGG 2019) in Kraft getretenen 
Thüringer Gesetze zur freiwilligen Neu-
gliederung kreisangehöriger Gemeinden 
ist es in der Planungsregion Südwestthü-
ringen zur Veränderung von Gebietskör-
perschaften gekommen.  
Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neuglie-
derung kreisangehöriger Gemeinden im 
Jahr 2018 (ThürGNGG 2018)  

entsprochen 
 
Die kartografischen Bestandteile des Re-
gionalplans werden entsprechend den 
geltenden gesetzlichen Regelungen aktu-
alisiert. 
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• § 3 Stadt Schleusingen und Gemein-
den Nahetal-Waldau und St. Kilian  

• § 4 Gemeinden Gerstungen, 
Marksuhl, Wolfsburg-Unkeroda und 
Ettenhausen an der Suhl  

• § 5 Stadt Bad Salzungen, Gemeinden 
Ettenhausen an der Suhl, Frauensee 
und Tiefenort  

• § 7 Stadt Schmalkalden und Ge-
meinde Springstille, Verwaltungsge-
meinschaft "Haselgrund"  

• § 12 Gemeinden Föritz, Neuhaus-
Schierschnitz und Judenbach  

Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neuglie-
derung kreisangehöriger Gemeinden im 
Jahr 2019 (ThürGNGG 2019)  

• § 7 Stadt Themar und Verwaltungs-
gemeinschaft "Feldstein"  

• § 8 Stadt Eisfeld und Gemeinde 
Sachsenbrunn  

• § 9 Stadt Bad Colberg-Heldburg so-
wie Gemeinden Gompertshausen und 
Hellingen  

• § 10 Gemeinden Masserberg und 
Schleusegrund  

• § 11 Stadt Ilmenau und Gemeinden 
Frauenwald und Stützerbach sowie 
kreisfreie Stadt Suhl und Gemeinde 
Schmiedefeld am Rennsteig, Verwal-
tungsgemeinschaft "Rennsteig"  

• § 13 Gemeinden Geschwenda, Gas-
sel, Gräfenroda und Liebenstein so-
wie kreisfreie Stadt Suhl und Ge-
meinde Gehlberg, Verwaltungsge-
meinschaft "Oberes Geratal"  

• § 24 Stadt Saalfeld/Saale und Ge-
meinden Reichmannsdorf und 
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Schmiedefeld sowie Stadt Neuhaus 
am Rennweg und Gemeinden Lichte 
und Piesau, Verwaltungsgemein-
schaft "Lichtetal am Rennsteig"  

• § 26 Stadt Steinbach-Hallenberg, Ge-
meinden Altersbach, Bermbach, 
Oberschönau, Rotterode, Unter-
schönau und Viernau, Verwaltungs-
gemeinschaft "Haselgrund" 

•  § 27 Stadt Zella-Mehlis und Ge-
meinde Benshausen  

• § 28 Stadt Meiningen sowie Gemein-
den Henneberg, Wallbach und Wall-
dorf, Verwaltungsgemeinschaft "Wa-
sungen-Amt Sand"  

• § 29 Stadt Wasungen und Gemein-
den Hümpfershausen, Metzels, Oep-
fershausen, Unterkatz und Wahns  

• § 30 Gemeinde Grabfeld und Ge-
meinde Wölfershausen, Verwaltungs-
gemeinschaft "DolmarSalzbrücke"  

• § 31 Stadt Kaltennordheim und Ge-
meinden Aschenhausen, Kaltensund-
heim, Kaltenwestheim, Melpers, 
Oberkatz und Unterweid, Verwal-
tungsgemeinschaft "Hohe Rhön" so-
wie Gemeinden Diedorf/Rhön und 
Empfertshausen  

• § 38 Stadt Treffurt und Gemeinde lfta, 
Verwaltungsgemeinschaft "Hainich-
Werratal"  

• § 39 Stadt Berka/Werra, Gemeinden 
Dankmarshausen, Dippach und 
Großensee, Verwaltungsgemein-
schaft "Berka/Werra"  
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• § 40 Gemeinden Dermbach, Brunn-
hartshausen, Diedorf/Rhön, Empferts-
hausen, Neidhartshausen, Oechsen, 
Urnshausen, Weilar, Wiesenthal und 
Zella sowie Stadt Stadtlengsfeld, Ver-
waltungsgemeinschaft "Dermbach" 

Die damit einhergehenden Gebietsverän-
derungen betreffen u.a. die Darstellung 
der Gemeindegrenzen in der Raumnut-
zungskarte und der Karte 4-1 Freiraumsi-
cherung.  
Durch die landkreisüberschreitenden Ein-
gliederungen der ehemaligen Gemeinden 
Lichte und Piesau (ehemals Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt) in die Stadt Neuhaus 
am Rennweg und der ehemaligen Ge-
meinden Gehlberg und Schmiedefeld am 
Rennsteig (ehemals Ilm-Kreis) in die 
Stadt Suhl änderten sich neben den je-
weiligen Landkreisgrenzen auch die Ab-
grenzung der Planungsregionen Süd-
west-, Mittel- und Ostthüringen.  
Darüber hinaus ist auch das Grundzent-
rum Kaltennordheim mit der Eingliede-
rung der ehemaligen Gemeinden Aschen-
hausen, Kaltensundheim, Kaltenwest-
heim, Melpers, Oberkatz und Unterweid 
in den Landkreis Schmalkalden-Meinin-
gen gewechselt.  
Im Rahmen des dritten Neugliederungs-
gesetztes (,,2. ThürGNGG 2019") sind 
weitere Änderungen der Gebietsstruktu-
ren in der Planungsregion Südwestthürin-
gen zu erwarten. Das Gesetz soll zum 31. 
Dezember 2019 in Kraft treten. Sofern der 
Regionalplan nach diesem Gesetz in 
Kraft tritt, ist er an den betroffenen Stellen 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 115 

der durch das 2. ThürGNGG 2019 geän-
derten Rechtslage anzupassen.  
  

121  4-5.pdf 44  Im Netz der bedeutsamen Bundesstra-
ßenverbindungen ist als weiteres Vorha-
ben u.a. auch der Neubau einer Ortsum-
fahrung Neuhaus am Rennweg im Zuge 
der B281/B4 neu in Verbindung mit dem 
Neubau einer Ortsumfahrung Lichte/ 
Schmiedefeld/Reichmannsdorf im Zuge 
der B281 vorgesehen.  
Wie aus dem Plan ersichtlich ist, befindet 
sich die vorgesehene Trassenfreihaltung 
im Umgebungsschutzbereich des Renn-
steigs. Der Thüringer Rennsteig ist ein 
Kulturdenkmal im Sinne einer Sachge-
samtheit von überregionaler Bedeutung. 
Die Sachgesamtheit bilden der histori-
schen Verlauf des Rennsteigs sowie 
seine Sachteile Grenzsteine, Wegweiser, 
Gedenksteine und Schrifttafeln sowie 
Wegkreuzungen, Pässe und Raststätten. 
Als Kulturdenkmal steht der Thüringer 
Rennsteig unter besonderen staatlichen 
Schutz.  
Wir sehen hier einen Konflikt mit dem ge-
planten Straßenbauvorhaben. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkrete 
sachbezogene Forderung zur Änderung 
des Plansatzes oder seiner Begründung. 
Betreffs des im Bundesverkehrswegeplan 
2030 ausgewiesenen Vorhabens "Neu-
bau der Ortsumfahrung Neuhaus am 
Rennweg im Zuge der B 281/B 4 i.V.m. 
OU Lichte/Schmiedefeld/Reichmannsdorf 
im Zuge der B 281" ist aus regionalplane-
rischer Sicht Folgendes anzumerken: 
Die im Regionalplanentwurf für den Neu-
bau von Straßen festgelegten freizuhal-
tenden Trassenkorridore (Raumnutzungs-
karte) stellen Grundsätze der Raumord-
nung dar. 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange ist durch die Bindungs-
wirkung der Festlegung (Grundsatz der 
Raumordnung) in nachfolgenden Verfah-
ren möglich. Ein Grundsatz der Raumord-
nung ist mit Bezug zum jeweiligen Einzel-
fall abwägend einzustellen. Damit ist gesi-
chert, dass andere Belange oder fach-
rechtliche Anforderungen bzw. Erforder-
nisse in den jeweiligen Verfahren durch 
die zuständigen Behörden bzw. Verfah-
rensträger entsprechend gewürdigt wer-
den können. Dabei ist ferner zu beachten, 
dass bestehende fachrechtliche Regelun-
gen (z.B. zum Umgebungsschutz des 
Rennsteiges) durch die Festlegungen des 
Regionalplans nicht ersetzt oder außer 
Kraft gesetzt werden. 
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Die Entscheidung über die planungsrecht-
liche Zulässigkeit dieses Vorhabens ist 
trotz der regionalplanerischen Festlegun-
gen noch offen. 
  

122  1081-1.pdf 29  LB 1 Westlich Großburschla  
Verkleinerung zugunsten FS 1 Brühlsberg 
/ Wiesenberg westlich Großburschla  
Vergrößerung zumindest auf die im RP 
2012 ausgewiesene Fläche  
entspricht der im landwirtschaftlichen 
Fachbeitrag 2015 (FB) als Nr. 80 und Nr. 
39 ausgewiesenen Flächen in diesem Be-
reich, 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
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Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

123  1081-1.pdf 31  LB 8 Östlich Frankenroda verkleinert zu-
gunsten FS 3 Dudelberg / Goldberg / 
Fuchsberg Vergrößerung zumindest auf 
die im RP 2012 ausgewiesene Fläche 
entspricht der im FB als Nr. 1 ausgewie-
senen Fläche in diesem Bereich, 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
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treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

124  1081-1.pdf 33  LB 9 Ifta / Pferdsdorf so i. 0. kein Bedarf 
LB 10 Östlich u. südlich Creuzburg ver-
kleinert zugunsten FS 10 a Moseberg / 
Wartenberg südöstlich Krauthausen Ver-
größerung zumindest auf die im RP 2012 
ausgewiesene Fläche entspricht der im 
FB als Nr. 76 ausgewiesenen Fläche, 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
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regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Lebensraumfunktion) besteht entspre-
chend der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 
2025 (vgl. auch Begründung zu Z 4-1) 
keine regionalplanerische Notwendigkeit 
zur Änderung der bestehenden Gebiets-
ausweisung im Sinne einer nutzungsbe-
zogenen Sicherung. Die Ausweisung als 
Vorranggebiet Freiraumsicherung dient 
auch dem Erhalt der schutzgutorientierten 
Freiraumfunktionen des Naturgutes Bo-
den. Außerdem wird den besonders er-
tragreichen Böden außerhalb von Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung in einem inhaltlich-konzeptionel-
len Zusammenhang bereits mit G 4-12 
Rechnung getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
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125  1081-1.pdf 35  LB 11 Südlich Mihla Verkleinerung stark 
verkleinert zugunsten W 1 Reitenberg  
 
s. extra Tabelle zu den Windvorrangge-
bieten, 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten 
festlegungs- bzw. gebietsbezogenen For-
derungen oder Änderungsvorschläge. 
 
Die Ausweisung der Vorranggebiete folgt 
den Vorgaben des LEP TH 2025. Damit 
verbunden ist die besondere standörtliche 
Eignung im Rahmen des  regionalplaneri-
schen Konzeptes gegeben. 
Diese räumlich limitierenden Vorausset-
zungen erfordern die Sicherung geeigne-
ter Gebiete. 
Generell ist außerhalb der notwendigen 
Betriebs- und Anlagenflächen bei ent-
sprechenden naturräumlichen Vorausset-
zungen eine landwirtschaftliche Nutzung 
innerhalb der Vorranggebiete Windener-
gie möglich, wenn dies mit der vorrangi-
gen Nutzung vereinbar ist. 
Die Abgrenzung und die Darstellung der 
Vorranggebiete ist am maßstabsbeding-
ten Detaillierungsgrad des Regionalplans 
(M 1:100.000) orientiert. Damit ist auch 
eine gewisse Generalisierung in Bezug 
auf erfass- bzw. ausgrenzbare Inhalte 
verbunden, deren Berücksichtigung im 
Detail i.d.R. nachfolgenden Verfahren 
bzw. Planungsebenen im Rahmen der 
maßstabsbezogenen Konkretisierung vor-
behalten bleibt. Eine flurstücksgenaue 
Abgrenzung entzieht sich darüber hinaus 
dem Regelungszweck und in Teilen der 
Darstellbarkeitsgrenze des Regionalplans 
vergleichbar zum Landesentwicklungs-
programm (s. LEP Thüringen 2025, V. 
Nutzungshinweise, letzter Absatz).  
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Insofern ist die Berücksichtigung lokaler 
agrarstruktureller Belange unter o.g. Vo-
raussetzungen in nachfolgenden Plan- 
bzw. Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
  

126  1081-1.pdf 37  Verkleinerung östlich Großenlupnitz zu-
gunsten IG 1 Eisenach - Kindel Vergröße-
rung zumindest auf die im RP 2012 aus-
gewiesene Fläche durch den Wegfall von 
FS 10 nördlich Neukirchen 

teilweise entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
 
Insofern wird nach Prüfung der Sachlage 
das Vorranggebiet Großflächige Industrie-
ansiedlung IG-1 Eisenach-Kindel im west-
lichen Teilbereich wieder zurückgenom-
men. 
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals von FS-10 Habichtstal / 
Talhänge des Mihlaer Berges (insbeson-
dere in Bezug zu besonderen Boden- und 
Trinkwasserfunktionen) besteht entspre-
chend der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 

Das Vorranggebiet Groß-
flächige Industrieansied-
lung IG-1 Eisenach-Kindel 
wird in seinem Gebietsum-
griff reduziert und das Vor-
ranggebiet LB-12 nördlich 
Eisenach entsprechend er-
gänzt. 
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2025 (vgl. auch Begründung zu Z 4-1) 
keine regionalplanerische Notwendigkeit 
zur Änderung der bestehenden Gebiets-
ausweisung im Sinne einer nutzungsbe-
zogenen Sicherung. Die Ausweisung als 
Vorranggebiet Freiraumsicherung dient 
auch dem Erhalt der schutzgutorientierten 
Freiraumfunktionen des Naturgutes Bo-
den. Außerdem wird den besonders er-
tragreichen Böden außerhalb von Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung in einem inhaltlich-konzeptionel-
len Zusammenhang bereits mit G 4-12 
Rechnung getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis für den Bereich von FS-10 Ha-
bichtstal/ Talhänge des Mihlaer Berges 
erkennbar. 
  

127  1081-1.pdf 39  Beibehaltung der Größe des IG 1 ent-
sprechend dem RP 2012 entspricht der 
im FB als Nr. 86 ausgewiesenen Fläche  

teilweise entsprochen 
 
Die Abgrenzung und Darstellung des Vor-
ranggebietes "Großflächige Industriean-
siedlungen" IG-1 Eisenach-Kindel ist am 
maßstabsbedingten Detaillierungsgrad 
des Regionalplans (M 1:100.000) orien-
tiert. Damit ist auch eine gewisse Genera-
lisierung in Bezug auf erfass- bzw. aus-
grenzbare Inhalte verbunden, deren Be-
rücksichtigung im Detail i.d.R. nachfol-
genden Verfahren bzw. der nachfolgen-
den Planungsebene im Rahmen der maß-
stabsbezogenen Konkretisierung vorbe-

In der Raumnutzungskarte 
wird das Vorranggebiet    
IG-1 entsprechend des ak-
tuellen Planungsstandes 
dargestellt. 
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halten bleibt. Eine flurstücksgenaue Ab-
grenzung entzieht sich dem Regelungs-
zweck und in Teilen der Darstellbarkeits-
grenze des Regionalplans vergleichbar 
zum Landesentwicklungsprogramm (s. 
LEP Thüringen 2025, V. Nutzungshin-
weise, letzter Absatz). Durch die Festle-
gungen des Regionalplans werden fach-
rechtliche Vorschriften nicht außer Kraft 
gesetzt. 
Unter Berücksichtigung dieser Aussagen 
wird das bezeichnete Vorranggebiet IG-1 
in der Raumnutzungskarte des Regional-
plans entsprechend des aktuellen Pla-
nungsstandes dargestellt. 
  

128  1081-1.pdf 43  Vergrößerung zumindest auf die im RP 
2012 aus-gewiesene Fläche entspricht 
der im FB als Nr. 86 ausgewiesenen Flä-
che in diesem Bereich 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
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Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion sowie zu besonderen 
Bodenfunktionen) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

129  1081-1.pdf 41  Ablehnung der geplanten Trasse zur Sü-
dumfahrung B 84 von Behringen u. Rei-
chenbach Südumfahrung wurde bereits 
auf Grund erheblichen Flächenverlustes 
für die Landwirtschaft sowie Zerschnei-
dung abgelehnt, Böden haben hohe Bo-
denwertzahlen 

nicht entsprochen 
 
Für das im Bedarfsplan Bundesfernstra-
ßen 2016 im vordringlichen Bedarf einge-
ordnete Vorhaben "Neubau einer Ortsum-
fahrung Behringen-Reichenbach im Zuge 
der B 84" wurde seitens des Bundesver-
kehrsministeriums die Südvariante(V20) 
als Vorzugsvariante bestätigt. 
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Aus regionalplanerischer/raumordneri-
scher Sicht ergab sich im Ergebnis des 
zum bezeichneten Vorhaben durchge-
führten Raumordnungsverfahrens (ROV) 
folgende Bewertung: Nach Abwägung al-
ler raumbedeutsamen Belange bezüglich 
der im ROV untersuchten Trassenvarian-
ten sowie dieser Varianten untereinander 
kann festgestellt werden, dass sowohl mit 
der Nord- als auch mit der Südvariante 
eine raum- und umweltverträgliche Tras-
senführung für das Vorhaben ermöglicht 
werden kann. Es sind jedoch im Abwä-
gungsprozess Vorteile für die Südvariante 
(V20) deutlich geworden, was die 
Nordumfahrung von Behringen als nach-
rangige Lösung erscheinen lässt. In der 
gesamtplanerischen Bewertung liegen die 
Vorteile der Südvariante u.a. in der gerin-
geren Beeinträchtigung 

• des Vorranggebietes Freiraumsiche-
rung FS-4 "Hainich"  durch den grö-
ßeren Abstand zu diesem; 

• von Austauschbeziehungen beson-
ders geschützter Tierarten  (u.a. Be-
wegungskorridore von Fledermäusen 
zwischen Quartiersstandorten(Orts-
lage) und Jagdhabitat(Wald); 

• touristischer Wegebeziehungen; 

• klimatischer Ausgleichsflä-
chen(z.B.Kaltluftbahnen);  

• der Landschaftsbildqualität aufgrund 
der Trassenführung in einer weniger 
attraktiven, von Ackerflur geprägten 
Landschaft. 

Die B 84 als raumbedeutsame überregio-
nale Straßenverbindung weist hinsichtlich 
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ihrer Verbindungsqualität mit den beste-
henden Ortsdurchfahrten Behringen und 
Reichenbach funktionale Schwachstellen 
auf, welche aus raumordnerischer Sicht 
durch eine Ortsumfahrung behoben wer-
den können. Die im Regionalplanentwurf 
getroffenen Festlegungen zur Freihaltung 
eines Trassenkorridors für die Südvari-
ante (G 3-14, G 3-17 und Raumnutzungs-
karte)stellen Grundsätze der Raumord-
nung dar. Es soll damit gewährleistet wer-
den, dass weitere vertiefende Untersu-
chungen/Planungen erfolgen können. 
Grundsätze der Raumordnung sind noch 
keine abschließenden Abwägungsent-
scheidungen, sondern mit besonderem 
Gewicht in die Abwägung einzustellende 
raumordnerische Belange. Die standort-
bezogene Berücksichtigung anderer Be-
lange ist durch die Bindungswirkung der 
Festlegung (Grundsatz der Raumord-
nung) in nachfolgenden Verfahren mög-
lich. 
  

130  1081-1.pdf 45  LB 16 Südlich Wartha I GöringenVerklei-
nerung südwestlich von Wartha zuguns-
ten FS 17 Nordwestabdachung Thüringer 
Wald Wegfall Vorbehalt Boden um 
Hütschhof und Clausberg zugunsten FS 
17 Vergrößerung zumindest auf die im 
RP 2012 ausgewiesene Fläche, 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
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der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

131  1081-1.pdf 47  Vorbehalt Boden um Hütschhof und 
Clausberg wieder ausweisen entspricht 
der im FB als Nr. 73 ausgewiesenen Flä-
che in diesem Bereich, entspricht der im 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
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FB als Nr. 25 ausgewiesenen Fläche in 
diesem Bereich 

des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
Die Ausweisung als Vorranggebiet Frei-
raumsicherung dient auch dem Erhalt der 
schutzgutorientierten Freiraumfunktionen 
des Naturgutes Boden. 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer vorbehaltlichen nut-
zungsbezogenen Sicherung, die (im Ge-
gensatz zu einem Vorranggebiet) durch 
eine Abwägung in nachfolgenden Verfah-
ren überwunden werden könnte. 
Außerdem wird den besonders ertragrei-
chen Böden in einem inhaltlich-konzeptio-
nellen Zusammenhang bereits mit G 4-12 
Rechnung getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
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Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

132  1081-1.pdf 49  LB 23 Horschlitt Verkleinerung durch neu 
FS 23 Werraaue mit Talhang Hohe 
Rod/Kleine Suhl entlang der Straßenver-
bindung zwischen Rienau und Gospen-
roda Vergrößerung zumindest auf die im 
RP 2012 ausgewiesene Fläche entspricht 
der im FB als Nr. 70 ausgewiesenen Flä-
che in diesem Bereich  

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
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Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

133  1081-1.pdf 51  LB 24 Fernbreitenbach Verkleinerung 
nördlich Wünschsuhl durch Vergrößerung 
von FS 16 Lerchenberg / Lehne / Suhlaue 
Vergrößerung zumindest auf die im RP 
2012 ausgewiesene Fläche entspricht der 
im FB als Nr. 38 ausgewiesenen Fläche 
in diesem Bereich 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
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treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

134  1081-1.pdf 53  LB 25 Förtha / Eckardtshausen Verkleine-
rung durch FS 18 a Westlich Milmesberg, 
Trassenkorridor Ortsumfahrung (OU) 
Marksuhl B 84 Vergrößerung zumindest 
auf die im RP 2012 ausgewiesene Fläche 
Bedenken an dieser Stelle zur Trasse der 
OU entspricht der im FB als Nr. 65 ausge-
wiesenen Fläche in diesem Bereich  
 
Begründung:  

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
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Trasse beinhaltet erheblichen Flächen-
verlust für die Landwirtschaft sowie Zer-
schneidung der Flächen, Böden haben 
hohe Bodenwertzahlen LB 32 Südlich 
Frauensee Verkleinerung und Zerteilung 
durch FS 29 Schergesbachtal mit Südost-
hängen / Springer Höhe südlich Möllers-
grund  

regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
Die Ortsumfahrung Marksuhl sichert eine 
höhere Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
einer regional wichtigen Verkehrstrasse 
mit dem Ziel verbesserter Erreichbarkeits-
verhältnisse in der Fläche (Verknüpfung 
von Haupttrassen und Zentralen Orten) 
und dient gleichzeitig der Entlastung der 
Ortschaft vom Durchgangsverkehr (insbe-
sondere Schwerlastverkehr). Sie ist im 
Bundesverkehrswegeplan 2030 festge-
legt. 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
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nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

135  1081-1.pdf 56  Trassenkorridor Ortsumfahrung Dönges  
B 84 Vergrößerung zumindest auf die im 
RP 2012 ausgewiesene Fläche für das 
Teilgebiet von FS 29 a Bedenken an die-
ser Stelle zur Trasse der OU entspricht 
der im FB als Nr. 66 ausgewiesenen Flä-
che in diesem Bereich  
 
Begründung:  
Trasse beinhaltet erheblichen Flächen-
verlust für die Landwirtschaft sowie Zer-
schneidung der Flächen, Böden haben 
hohe Bodenwertzahlen 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
Die Ortsumfahrung Dönges dient der 
Leistungsertüchtigung einer wichtigen 
Verkehrstrasse (B 84) zur Verbesserung 
der Erreichbarkeitsverhältnisse zwischen 
Zentralen Orten und gleichzeitig der Ent-
lastung der Ortschaft vom Durchgangs-
verkehr. 
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Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

136  1081-1.pdf 59  LB 33 Wünschensuhl / Barchfeld südlich 
Marksuhl Wegfall Teilfläche durch FS 16 
Lerchenberg / Lehne / Suhlaue, Wegfall 
östlich und südöstlich Burkhardtroda 
durch FS 18 a Westlich Milmesberg und 
Vorbehalt FS, Verkleinerung östlich Wald-
fisch durch FS 26 Westlicher Th. Wald bei 
Ruhla/ Bad Liebenstein, Verkleinerung 
durch Trassenkorridor Umfahrung 
Marksuhl Vergrößerung zumindest auf die 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
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im RP 2012 ausgewiesene Fläche für alle 
angegebenen Teil-FS - Gebiete entspricht 
den im FB als Nr. 63 und 64 ausgewiese-
nen Flächen in diesen Bereichen,  

ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbund- und Lebensraumfunktion sowie 
zu besonderen Bodenfunktionen) besteht 
entsprechend der Kriterien nach 6.1.5 V 
LEP TH 2025 (vgl. auch Begründung zu Z 
4-1) keine regionalplanerische Notwen-
digkeit zur Änderung der bestehenden 
Gebietsausweisung im Sinne einer nut-
zungsbezogenen Sicherung. Die Auswei-
sung als Vorranggebiet Freiraumsiche-
rung dient auch dem Erhalt der schutzgut-
orientierten Freiraumfunktionen des Na-
turgutes Boden. Außerdem wird den be-
sonders ertragreichen Böden außerhalb 
von Vorranggebieten Landwirtschaftlicher 
Bodennutzung in einem inhaltlich-konzep-
tionellen Zusammenhang bereits mit G 4-
12 Rechnung getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar.  
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137  1081-1.pdf 61  LB 38 Südlich Barchfeld Verkleinerung 
durch neue Teilfläche südlich Meimers FS 
33 Buntsandsteinland südlich Bad Lie-
benstein / Trusetal, Wegfall Vorbehalt Bo-
den nördlich Farnbach Vergrößerung zu-
mindest auf die im RP 2012 ausgewie-
sene Fläche entspricht der im FB als Nr. 
279 ausgewiesenen Fläche in diesem Be-
reich 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
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Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

138  1081-1.pdf 63  Wegfall ehemals W 7 aber keine Auf-
nahme der Fläche in LB 39, Verkleine-
rung durch Ortsumfahrung Vacha B 84 
Vergrößerung durch Aufnahme der Flä-
che von ehemals W 7 in das Gebiet ent-
spricht der im FB als Nr. 55 ausgewiese-
nen Fläche für W 7  

nicht entsprochen 
 
Das Areal wird nach Prüfung im Sinne 
des Repowerings weiterhin als Vorrang-
gebiet Windenergie ausgewiesen. 
Angrenzende Flächen werden als LB-39 
ausgewiesen. 
  

 
  

 

139  1081-1.pdf 65  LB 41 Merkers / lmmelborn Verkleinerung 
nordwestlich Langenfeld durch FS 38 
Pleß mit Buntsandsteinhöhenrücken und 
Vorland, weiterhin enthalten Trasse für 
Ortsumfahrung Langenfeld B 285, Ver-
größerung zumindest auf die im RP 2012 
ausgewiesene Fläche Wegfall der Orts-
umfahrungstrasse Langenfeld entspricht 
der im FB als Nr. 59 ausgewiesenen Flä-
che in diesem Bereich 

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung.  
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Die Ortsumfahrung sichert eine höhere 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit einer 
regional wichtigen Verkehrstrasse (B 285) 
mit dem Ziel verbesserter Erreichbarkeits-
verhältnisse in der Fläche (Verknüpfung 
von Haupttrassen und Zentralen Orten) 
und dient gleichzeitig der Entlastung der 
Ortschaft vom Durchgangsverkehr. 
 
Unter Berücksichtigung der relevanten 
freiraumfunktionalen Bedeutung des be-
treffenden Areals (insbesondere mit Be-
zug zur Erhaltung und Entwicklung der 
Tier- und Pflanzenwelt – herausgehobene 
Verbundfunktion) besteht entsprechend 
der Kriterien nach 6.1.5 V LEP TH 2025 
(vgl. auch Begründung zu Z 4-1) keine re-
gionalplanerische Notwendigkeit zur Än-
derung der bestehenden Gebietsauswei-
sung im Sinne einer nutzungsbezogenen 
Sicherung. Die Ausweisung als Vorrang-
gebiet Freiraumsicherung dient auch dem 
Erhalt der schutzgutorientierten Freiraum-
funktionen des Naturgutes Boden. Außer-
dem wird den besonders ertragreichen 
Böden außerhalb von Vorranggebieten 
Landwirtschaftlicher Bodennutzung in ei-
nem inhaltlich-konzeptionellen Zusam-
menhang bereits mit G 4-12 Rechnung 
getragen.  
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar.  
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140  1081-1.pdf 67  Aufnahme von im landwirtschaftlichen 
Fachbeitrag 2015 vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung 45 nördlich Unteralba Aufnahme 
aller Gebiete als Vorranggebiete landwirt-
schaftliche Bodennutzung in den RP SWT 

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung insofern gefolgt, dass eine Aus-
weisung von Vorranggebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der Entwick-
lungszone des Biosphärenreservates / 
LSG Thüringische Rhön unter o.g. Vo-
raussetzungen erfolgt. Die Gebietskulisse 
der Vorranggebiete Landwirtschaftliche 
Bodennutzung wird nördlich Unteralba 
entsprechend ergänzt. Dies entspricht der 
in der Begründung zu Z 4-4 dargelegten 
methodischen Vorgehensweise. 
Ein (raumbedeutsamer) Bodenentzug ist 
insbesondere bei Vorranggebieten Frei-
raumsicherung (prioritäre Freiraumfunkti-
onen) generell verwehrt, so dass für diese 
Bereiche auf der Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes auch bei einem beste-
henden Ausweisungsbegehren kein ver-
ändertes Darstellungserfordernis erkenn-
bar ist. 
  

In Teilräumen der Thüringi-
schen Rhön werden unter 
Berücksichtigung anderer 
raumbedeutsamer Belange 
Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
ausgewiesen. 
  

 

141  1081-1.pdf 69  Aufnahme von im landwirtschaftlichen 
Fachbeitrag 2015 vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung 46 südlich Bermbach, Mieswarz, 
Barbels  

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung insofern gefolgt, dass eine Aus-
weisung von Vorranggebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der Entwick-
lungszone des Biosphärenreservates / 
LSG Thüringische Rhön unter o.g. Vo-
raussetzungen erfolgt. Die Gebietskulisse 
der Vorranggebiete Landwirtschaftliche 
Bodennutzung wird entsprechend er-
gänzt. Dies entspricht der in der Begrün-
dung zu Z 4-4 dargelegten methodischen 
Vorgehensweise. 

In Teilräumen der Thüringi-
schen Rhön werden unter 
Berücksichtigung anderer 
raumbedeutsamer Belange 
Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
ausgewiesen. 
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Ein (raumbedeutsamer) Bodenentzug ist 
insbesondere bei Vorranggebieten Frei-
raumsicherung (prioritäre Freiraumfunkti-
onen) generell verwehrt, so dass für diese 
Bereiche auf der Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes auch bei einem beste-
henden Ausweisungsbegehren kein ver-
ändertes Darstellungserfordernis erkenn-
bar ist. 
  

142  1081-1.pdf 71  Aufnahme von im landwirtschaftlichen 
Fachbeitrag 2015 vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung 54 Mühlwärts, Hüttenroda  

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung insofern gefolgt, dass eine Aus-
weisung von Vorranggebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der Entwick-
lungszone des Biosphärenreservates / 
LSG Thüringische Rhön unter o.g. Vo-
raussetzungen erfolgt. Die Gebietskulisse 
der Vorranggebiete Landwirtschaftliche 
Bodennutzung wird entsprechend er-
gänzt. Dies entspricht der in der Begrün-
dung zu Z 4-4 dargelegten methodischen 
Vorgehensweise. 
Ein (raumbedeutsamer) Bodenentzug ist 
insbesondere bei Vorranggebieten Frei-
raumsicherung (prioritäre Freiraumfunkti-
onen) generell verwehrt, so dass für diese 
Bereiche auf der Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes auch bei einem beste-
henden Ausweisungsbegehren kein ver-
ändertes Darstellungserfordernis erkenn-
bar ist.  

In Teilräumen der Thüringi-
schen Rhön werden unter 
Berücksichtigung anderer 
raumbedeutsamer Belange 
Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
ausgewiesen. 
  

 

143  1081-1.pdf 73  Aufnahme von im landwirtschaftlichen 
Fachbeitrag 2015 vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung 55 südlich Sünna bis Deicheroda  

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung insofern gefolgt, dass eine Aus-

In Teilräumen der Thüringi-
schen Rhön werden unter 
Berücksichtigung anderer 
raumbedeutsamer Belange 
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weisung von Vorranggebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der Entwick-
lungszone des Biosphärenreservates / 
LSG Thüringische Rhön unter o.g. Vo-
raussetzungen erfolgt. Die Gebietskulisse 
der Vorranggebiete Landwirtschaftliche 
Bodennutzung wird entsprechend er-
gänzt. Dies entspricht der in der Begrün-
dung zu Z 4-4 dargelegten methodischen 
Vorgehensweise. 
Ein (raumbedeutsamer) Bodenentzug ist 
insbesondere bei Vorranggebieten Frei-
raumsicherung (prioritäre Freiraumfunkti-
onen) generell verwehrt, so dass für diese 
Bereiche auf der Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes auch bei einem beste-
henden Ausweisungsbegehren kein ver-
ändertes Darstellungserfordernis erkenn-
bar ist. 
  

Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
ausgewiesen. 
  

144  1081-1.pdf 75  Aufnahme von im landwirtschaftlichen 
Fachbeitrag 2015 vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten Landwirtschaftlicher Boden-
nutzung 58 westlich Urnshausen und bei 
Mebritz  

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung insofern gefolgt, dass eine Aus-
weisung von Vorranggebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der Entwick-
lungszone des Biosphärenreservates / 
LSG Thüringische Rhön unter o.g. Vo-
raussetzungen erfolgt. Die Gebietskulisse 
der Vorranggebiete Landwirtschaftliche 
Bodennutzung wird entsprechend er-
gänzt. Dies entspricht der in der Begrün-
dung zu Z 4-4 dargelegten methodischen 
Vorgehensweise. 
Ein (raumbedeutsamer) Bodenentzug ist 
insbesondere bei Vorranggebieten Frei-
raumsicherung (prioritäre Freiraumfunkti-
onen) generell verwehrt, so dass für diese 

In Teilräumen der Thüringi-
schen Rhön werden unter 
Berücksichtigung anderer 
raumbedeutsamer Belange 
Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung 
ausgewiesen. 
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Bereiche auf der Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes auch bei einem beste-
henden Ausweisungsbegehren kein ver-
ändertes Darstellungserfordernis erkenn-
bar ist. 
  

145  1084-1.pdf 2  Änderungsvorschlag:  
Modifizierte Raumnutzungskarte - Ost-
blatt (Beschluss-Nr. 06/371/27.11.2018 
vom 27.11.2018) mit kenntlichgemachtem 
Vorranggebiet "Vorsorgende Rohstoffsi-
cherung (VR RS XX) Landkreis HBN 
Derz. Status im ROOP VR RS XX Be-
zeichnung Grauwacke Hüttengrund 
Rechtliche Genehmigung kein Recht flä-
chenrecht ha Betriebszustand 2013 Aus-
weisung im Regionalplan als 334563305 
Bezeichnungen im shape VR RS Bemer-
kung langfristige Rohstoffsicherung. Neu-
fläche  
 
Begründung:  

 ist 
die derzeitige Betreiberin eines seit (Tra-
dition) Jahrzehnten betriebenen Grauwa-
cketagebaus in der Region. Die rechtliche 
Grundlage der genehmigten Abbaufelder 
bilden bergrechtliche und immissions-
schutzrechtliche Genehmigungen. Zuvor 
genannte Bereiche befinden sich in dem 
Vorranggebiet H-9 sowie dem Vorbehalts-
gebiet h-4 des aktuell gültigen Regional-
plans Südwestthüringen (2011). Zur lang-
fristigen Standortsicherung und im Sinne 
des Raumordnungsplans (vgl. G 4-15) 
Die optimale Ausbeutung einer Lager-
stätte ist eine Voraussetzung, um das mit 

nicht entsprochen 
 
Neben der kurz- bis mittelfristigen ist auch 
die darüber hinausgehende Sicherung 
der Rohstoffversorgung 
und die damit verbundene Planungssi-
cherheit für die 
Rohstoffgewinnung durch die Ausweisung 
des Vorranggebietes Rohstoffgewinnung 
H-9 und des Vorbehaltsgebietes Rohstoff-
gewinnung  h-4 sowie ergänzende regio-
nalplanerischen Regelungen zur optimier-
ten Lagerstättennutzung gegeben. 
 
Die Aussagen in den Unterlagen legen 
eine zumindest mittelfristig beabsichtigte 
Nutzung dieser bisher unveritzten Lager-
stätte nahe, die mit dem vorgeschlagenen 
Instrument nicht zu realisieren ist. 
 
In diesem bisher unberührten Land-
schaftsbereich ist darüber hinaus gewich-
tigen Umweltbelangen Rechnung zu tra-
gen. Neben der freiraumfunktionalen Be-
deutung der gewünschten Standortergän-
zung (z.B. weitgehend geschlossene 
Waldbereiche in Hanglage, intaktes Land-
schaftsbild) stehen umweltrechtliche 
Restriktionen (Naturpark Thüringer Wald) 
der Ausweisung entgegen. 
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Neuaufschlüssen meißt verbundene hö-
here Konfliktpotenzial insbesondere in 
Bezug auf Umweltbeeinträchtigungen zu 
minimieren. Das beinhaltet z.B. ein güns-
tiges Verhältnis zwischen dem in An-
spruch genommenen Raum und der ge-
wonnenen Rohstoffmenge in Verbindung 
mit der Gewinnung eines möglichst viel-
seitig verwendbaren Rohstoffes (Lager-
stättenproduktivität). Auch vorläufig nicht 
mehr abgebaute Lagerstätten haben für 
die langfristige Rohstoffsicherung eine 
Bedeutung, wenn z.B. durch den techno-
logischen Fortschritt und/oder Änderun-
gen der Marktsituation eine optimale Aus-
beutung der Gewinnungsstelle sinnvoll 
wird." wurde Ende 2018 eine erste geolo-
gische Einschätzung außerhalb der bewil-
ligten Abbauflächen vorgenommen. Unter 
Beachtung der standortspezifischen Ge-
gebenheiten wie Infrastruktur, Bebauung 
etc. wurde der Osthang des Steinachtales 
(Thielleite) bewertet und eine mögliche 
Höffigkeit abgeleitet. Bedeutung der 
Grauwacke als Rohstoff: Die am Standort 
befindliche Grauwacke ist den Ziegen-
rücker Schichten zugehörig und zeichnet 
sich durch eine Grauwacken-Tonschiefer-
Wechsellagerung des Oberkulms (Mäch-
tigkeit ca. 500m) aus. Im Bereich des Ta-
gebaus erfolgte eine bankige bis dickban-
kige Ablagerung der Grauwacke. Das Ge-
stein ist fein- bis mittelkörnig ausgebildet 
und setzt sich aus Quarz, Feldspatbruch-
stücken und Tonschieferrelikten zusam-
men. Nachfolgende Materialkennwerte 
sind durch jahrelange Abbautätigkeit be-
kannt: Quarzgehalt 60% Druckfestigkeit 

Auch in einer Alternativbetrachtung der 
langfristigen verbrauchernahen Versor-
gung wäre die vorrangige Nutzung der 
bereits aufgeschlossenen Lagerstätte ei-
nem Neuaufschluss vorzuziehen.  
 
Für die Anwendung des Planinstrumentes 
Vorranggebiet vorsorgende Rohstoffsi-
cherung fehlen insofern die Vorausset-
zungen gemäß 6.3.5 V i.V.m. 6.3.2 G 
LEP 2025. 
 
Eine bauliche Inanspruchnahme, welche 
dauerhaft eine spätere Nutzung der La-
gerstätte verhindern würde, ist darüber 
hinaus durch naturschutzrechtliche Vor-
schriften (vgl. Anm. oben) bzw. weiteren 
regionalplanerischen Regelungen (z.B. 
Freiraumsicherung) erschwert. 
 
Eine räumlich ergänzende Ausweisung 
erfolgt nicht, solange keine neueren fach-
lichen bzw. fachrechtlichen Erkenntnisse 
vorliegen, die eine andere Beurteilung der 
Sachlage zulassen. 
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bis 300 MPa Rohdichte 0 2,63Um3 Po-
renanteil 3,7 Vol.-% Der Name ,,Grauwa-
cke" ist eine Zusammensetzung zweier 
Eigenschaften. Zum einen das Erschei-
nungsbild - grau-blau - und zum Anderem 
dem umgangssprachlich gebräuchlichen 
Wort ,,Wacke" was für raues Gestein 
steht. Genau diese Eigenschaft macht 
den Rohstoff unverzichtbar in der Region, 
da die Rauhigkeit (PSVWert), sowie die 
Witterungsbeständigkeit insbesondere für 
den Straßenbau optimal geeignet ist. Die 
Rauhigkeit der im Asphalt befindlichen 
Minerale sind maßgebend für die Sicher-
heit im Straßenverkehr, da sie unter an-
derem Bremsweg und Haftung beeinflus-
sen. Diese Eigenschaften machen diesen 
Rohstoff einmalig und unverzichtbar in 
der Region.  
  

146  3810-1.pdf 2  Der Regionalplan Südwestthüringen weist 
in der aktuellen Fassung für den Hemm-
kopf bei Exdorf sowohl ein Vorranggebiet 
als auch ein Vorbehaltsgebiet oberflä-
chennaher Rohstoffe aus (s. Abb. 1 ). Da-
bei handelt es sich um das flächenmäßig 
nicht konkret definierte Vorranggebiet K 
14 Exdorf Hemmkopf und um das Vorbe-
haltsgebiet k 11 Exdorf-Hemmkopf. Vor-
liegend wird dementsprechend eine Er-
weiterung des bestehenden Vorrangge-
bietes K 14- Hemmkopf und dessen Fest-
legung mit der Neufassung des Regional-
planes Südwestthüringen beantragt.  
 
Begründung:  
Unter Beachtung der geologischen Stand-
ortsituation und der Besitzverhältnisse bei 

entsprochen 
 
Aufgrund präzisierter Lagerstättenkennt-
nisse erfolgt eine Neuordnung der Roh-
stoffsicherung in diesem Areal. Unter Be-
rücksichtigung einer optimierten Lager-
stättennutzung wird die verbrauchernahe 
Verfügbarkeit des Rohstoffes mittel- bis 
langfristig gesichert und eine bessere 
Landschaftseinbindung (Vermeidung orts-
orientierte Hangöffnung) ermöglicht (s. 
RNK). 
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Grund und Boden (Rohstoff ist Grundei-
gentümerbodenschatz) sieht der Gewin-
nungsbetrieb eine Erweiterung vor, wie 
sie in Anlage 5 ausgewiesen ist. Mit über 
5 ha Fläche kann ein Vorratszuwachs er-
reicht werden, der dem Standort eine Per-
spektive von weiteren 30 Jahren sichert. 
Damit wird auch den Zielen der Raumpla-
nung entsprochen. Stellt man die ge-
plante Flächenerweiterung der im Regio-
nalplan Südwestthüringen ausgewiese-
nen Situation mit dem Vorranggebiet K 14 
und dem Vorbehaltsgebiet k 11 gegen-
über, so ergibt sich die Frage, warum die 
notwendige Abbauerweiterung nicht in-
nerhalb o.g. Gebiete und damit in südli-
che Richtung erfolgt. Die geologischen 
Verhältnisse würden sich bei einer Erwei-
terung nach Süden nicht wesentlich än-
dern. Unter Umständen ist hier jedoch die 
gewinnbare Mächtigkeit des Nutzbaren 
etwas geringer. Dies insbesondere auch 
durch den erforderlichen Anschnitt des 
Hangbereiches des Hemmkopfes. Dies 
wäre auch mit einer erheblicheren Verän-
derung des Landschaftsbildes verbunden. 
Die Erweiterung nach E lässt gleiche 
Mächtigkeitsverhältnisse des gewinnba-
ren Kalksteins erwarten. Im östlichen bis 
nordöstlichen Bereich der vorgesehenen 
Erweiterung ist allerdings bereits mit einer 
Überlagerung durch den Mittleren Mu-
schelkalk zu rechnen . Das als Abraum zu 
beräumende Gestein dürfte hinsichtlich 
seiner Mächtigkeit -insbesondere unter 
Beachtung des bis 100 m mächtigen 
Nutzbaren- beherrschbar sein. Die für die 
Erweiterung vorgesehenen Flurstücke 
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sind zu
 Für den Rest 

wurde durch die Eigentümer Verkaufsbe-
reitschaft signalisiert. Nutzer der forst- 
und landwirtschaftlichen Flächen sind: • 

 

 Gemeinsame Beratun-
gen mit o.g. Einrichtungen wurden bereits 
durchgeführt. Über die Absicht, entspre-
chende Flächen für eine Tagebauerweite-
rung in Anspruch zu nehmen und damit 
eine Nutzungsänderung vorzunehmen, 
wurde informiert. Einwände gab es nicht. 

 
 

 

 Dies 
wurde durch den Grundstücksbetrieb zu-
gesichert. (Zusammenfassende Darstel-
lung) Der Kalksteintagebau  verfügt 
über ein bergrechtliches Bewilligungsfeld 
und drei, auf der Grundlage des BlmSchG 
genehmigten Abbaufelder von insgesamt 
7,47 ha. Die Gewinnungsarbeiten sollen 
zukünftig in östliche bis südöstliche Rich-
tung darüber hinausgehen. Ein Erweite-
rungsfeld von 5,4 ha ist daher in Vorberei-
tung. Dieses wird jedoch nur teilweise von 
dem im Regionalplan Südwestthüringen 
ausgewiesenen Vorranggebiet K 14 
Exdorf Hemmkopf erfasst. Vorliegend 
wird daher beantragt, mit der Neufassung 
des Regionalplanes ein Vorranggebiet 
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auszuweisen, das mindestens die vorge-
sehene Erweiterungsfläche (s. Anlagen 5, 
6) mit erfasst und dementsprechend min-
destens um 4 ha nach Osten bis Südos-
ten erweitert wird. Es würde damit in das 
derzeit hier ausgewiesene Vorbehaltsge-
biet landwirtschaftliche Bodennutzung 
hineinreichen. Die Aufrechterhaltung der 
südlich des Tagebaues ausgewiesenen 
Vorbehaltsfläche k 14 ist im Interesse des 
Unternehmens, da eine nochmalige Ab-
bauerweiterung in östliche Richtung durch 
die zunehmende Überlagerung durch 
Mittleren Muschelkalk beschränkt wird.  
  

147  532-1.pdf 49  LB-13 Craula, Tüngeda, Behringen: et-
was verkleinert westlich Hütscheroda u. 
am nördlichsten Ende von Reichenbach 
zugunsten Vorbehalt Boden, W 5 ist jetzt 
W 2 Ablehnung der geplanten Trasse zur 
Südumfahrung B 84 von Behringen u. 
Reichenbach  
 

  
 

 

  

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Die Ortsumfahrung sichert eine höhere 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit einer 
regional wichtigen Verkehrstrasse mit 
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dem Ziel verbesserter Erreichbarkeitsver-
hältnisse in der Fläche (Verknüpfung von 
Haupttrassen und Zentralen Orten) und 
dient gleichzeitig der Entlastung der Ort-
schaft vom Durchgangsverkehr (insbe-
sondere Schwerlastverkehr). Sie ist im 
vordringlichen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans festgelegt. 
 
Unter Berücksichtigung der freiraumfunk-
tionalen Bedeutung des Nahbereiches 
des Nationalparks Hainich sowie von zu-
künftigen gemeindlichen Entwicklungsop-
tionen /Gestaltungsmöglichkeiten wird 
von einer Ausweisung der nördlichen 
Trassenkorridorvariante abgesehen. Die-
ser Bereich wird raumfunktional dem Vor-
ranggebiet Landwirtschaftliche Bodennut-
zung LB-13 Craula/Tüngeda/Behringen 
zugeordnet. 
 
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine grundsätzlich andere 
Beurteilung der Sachlage zulassen, lie-
gen nicht vor. 
  

148  532-1.pdf 56  LB 25 Förtha / Eckardtshausen: Trassen-
korridor Ortsumfahrung (OU) Marksuhl B 
84 Bedenken an dieser Stelle zur Trasse 
der OU  
 
Begründung:  
Trasse beinhaltet erheblichen Flächen-
verlust für die Landwirtschaft sowie Zer-
schneidung der Flächen, Böden haben 
hohe Bodenwertzahlen  

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
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regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Die Ortsumfahrung sichert eine höhere 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit einer 
regional wichtigen Verkehrstrasse mit 
dem Ziel verbesserter Erreichbarkeitsver-
hältnisse in der Fläche (Verknüpfung von 
Haupttrassen und Zentralen Orten) und 
dient gleichzeitig der Entlastung der Ort-
schaft vom Durchgangsverkehr (insbe-
sondere Schwerlastverkehr). Sie ist im 
vordringlichen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans festgelegt. 
 
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

149  532-1.pdf 58  LB 32 Südlich Frauensee: Trassenkorri-
dor Ortsumfahrung Dönges B 84 - Beden-
ken an dieser Stelle zur Trasse der OU  
 
Begründung:  
Trasse beinhaltet erheblichen Flächen-
verlust für die Landwirtschaft sowie Zer-
schneidung der Flächen, Böden haben 
hohe Bodenwertzahlen  

nicht entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
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ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Die Ortsumfahrung Dönges dient der 
Leistungsertüchtigung einer wichtigen 
Verkehrstrasse (B 84) zur Verbesserung 
der Erreichbarkeitsverhältnisse zwischen 
Zentralen Orten und gleichzeitig der Ent-
lastung der Ortschaft vom Durchgangs-
verkehr. 
 
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
  

150  532-1.pdf 63  LB 41 Merkers / lmmelborn: weiterhin ent-
halten Trasse für Ortsumfahrung Langen-
feld B 285, Streichung der Ortsumfah-
rungstrasse Langenfeld in dem Bereich  
 
Begründung:  

 
 

 auf Grund erhebli-
chen Flächenverlustes für die Landwirt-
schaft im Vorranggebiet sowie Zerschnei-
dung von betriebsnahen Ackerflächen; 

nicht entsprochen 
 
Betreffs einer Ortsumfahrung des Orts-
teils Langenfeld der Stadt Bad Salzungen 
im Zuge der B 285 erfolgte keine Auswei-
sung im Bedarfsplan Bundesfernstraßen 
2016. Unter verkehrsplanerischen Aspek-
ten wird  kein Bedarf für diese Ortsumfah-
rung gesehen, da die derzeitige Verkehrs-
führung der B 285 durch die Ortslage 
Langenfeld mit Anbindung an die Ortsum-
fahrung Bad Salzungen im Zuge der B 62 
als ausreichend bewertet wird. Dennoch 
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durch den Ausbau der B 62 ist die Er-
schließung des Gewerbegebietes RIG - 2 
Bad Salzunqen / Lanqes Maß qeqeben.  

wird regionalplanerisch an der bisherigen 
Ausweisung zur Sicherung eines Tras-
senkorridors in der Raumnutzungskarte 
festgehalten. Dies erfolgt im Interesse der 
Entwicklungsfähigkeit der regional be-
deutsamen Verkehrsinfrastruktur und für 
den Fall, dass die Belastung der Ortslage 
Langenfeld seitens des Durchgangsver-
kehrs - besonders des Schwerlastver-
kehrs - eine Umgehungslösung erfordert. 
Die Entscheidung über die planungsrecht-
liche Zulässigkeit einer OU für Langenfeld 
ist trotz der regionalplanerischen Festle-
gung noch offen. 
  

151  532-1.pdf 69  LB 55 westlich und südlich Walldorf: Ver-
lagerung der Straßentrasse vom westli-
chen Rand mitten durch das Vorangge-
biet westlich Walldorf! Prüfung eines al-
ternativen Trassenvorschlages am Rand 
des Gebietes  
 
Begründung:  
auf Grund erheblichen Flächenverlustes 
für die Landwirtschaft im Vorranggebiet 
sowie Zerschneidung von betriebsnahen 
Ackerflächen Trassenverlaqerunq erfor-
derlich 

teilweise entsprochen 
 
Raumbedeutsame Erfordernisse aus 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- nd Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf des Regionalpla-
nes aufgenommen. Eine inhaltliche Prü-
fung und Bewertung der übermittelten ak-
tualisierten Fachdaten und der räumlich 
sowie inhaltlich konkretisierten Fachbe-
lange der verschiedenen Fachplanungs-
träger erfolgte im Rahmen der Entwurfs-
erarbeitung. 
Die lagemäßige Einordnung in den Raum 
sichert eine höhere Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit einer regional wichtigen 
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Verkehrstrasse mit dem Ziel verbesserter 
Erreichbarkeitsverhältnisse in der Fläche 
(Verknüpfung von Haupttrassen und 
Zentralen Orten) und dient gleichzeitig 
der Entlastung von Ortschaften vom 
Durchgangsverkehr (insbesondere 
Schwerlastverkehr). Der in der Anregung 
im Zusammenhang mit der Querung des 
Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung LB 55 genannte Trassenab-
schnitt einer möglichen Straßenverbin-
dung zwischen Meiningen und Fulda (B 
87 neu) ist im erweiterten Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans enthalten und 
wurde im Rahmen eines Raumordnungs-
verfahrens (ROV) als raumverträglich ge-
prüft. Aufgrund des seit Durchführung des 
ROV verstrichenen Zeitraums wird diese 
Verkehrstrasse nicht mehr als Ziel der 
Raumordnung, sondern nur noch als 
Grundsatz der Raumordnung bestimmt. 
Die standortbezogene Berücksichtigung 
anderer Belange, z.B. seitens der Land-
wirtschaft ist durch die Bindungswirkung 
der Festlegung (Grundsatz der Raumord-
nung) in nachfolgenden Verfahren mög-
lich. Ein Grundsatz der Raumordnung ist 
mit Bezug zum jeweiligen Einzelfall abwä-
gend einzustellen. Damit ist gesichert, 
dass andere Belange oder fachrechtliche 
Anforderungen bzw. Erfordernisse in den 
jeweiligen Verfahren durch die zuständi-
gen Behörden bzw. Verfahrensträger ent-
sprechend gewürdigt werden können. 
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine grundsätzlich andere 
Beurteilung der Sachlage zulassen, lie-
gen nicht vor.  
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152  532-1.pdf 73  Wegfall Trassenkorridore um Kaltensund-
heim, Kaltenwestheim und weiter B 87n 
Richtung Hessen, dafür neu Umfahrung 
Kaltennordheim Bedenken bei der Orts-
umfahrung Kaltennordheim, erneute Prü-
fung und Einzelabstimmung  
 
Begründung:  
Zerschneidung von Vorbehaltsflächen 
Landwirtschaftliche Bodennutzung  

zur Kenntnis genommen 
 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans (M 1:100.000) sowie des 
ihnen (sachlich/räumlich) zukommenden 
regionalplanerischen Gewichts als Festle-
gungen in den Entwurf aufgenommen. 
Eine inhaltliche Prüfung und Bewertung 
der übermittelten aktualisierten Fachda-
ten und der räumlich sowie inhaltlich kon-
kretisierten Fachbelange der verschiede-
nen Fachplanungsträger erfolgte im Rah-
men der Entwurfserarbeitung. 
 
Die Ortsumfahrung sichert eine höhere 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit einer 
regional wichtigen Verkehrstrasse mit 
dem Ziel verbesserter Erreichbarkeitsver-
hältnisse in der Fläche (Verknüpfung von 
Haupttrassen und Zentralen Orten) und 
dient gleichzeitig der Entlastung der Ort-
schaft vom Durchgangsverkehr. 
 
Neue fachliche bzw. fachrechtliche Er-
kenntnisse, die eine andere Beurteilung 
der Sachlage zulassen, liegen nicht vor. 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungserforder-
nis erkennbar. 
 
  

 
  

 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 154 

153  532-1.pdf 87  LB 109 Bedheim / Eishausen: Teil nörd-
lich von Bedheim - bitte auf Karte ändern  
 
Begründung:  
Teil nördlich von Bedheim falsch mit LB 
111 beschriftet, gehört zu LB-109 dazu, 
sonst i.O. 
  

entsprochen 
 
Der Teil des Vorranggebietes Landwirt-
schaft nördlich der früheren Landesstraße 
L 2673 wird LB-109 zugeordnet. Dies ent-
spricht der Nummerierung des derzeitig 
gültigen Regionalplans. 

 
  

 

154  169-4.pdf 1  Anbei wie besprochen der Geltungsbe-
reich unseres im Aufstellung befindlichen 
B-Plans ,,Industriegebiet am Rennsteig". 

zur Kenntnis genommen 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes "Industriegebiet am Rennsteig" wird 
in der Raumnutzungskarte des Regional-
plans  als Weißfläche dargestellt. Das bis-
her dort festgelegte Vorbehaltsgebiet 
Freiraumsicherung wird entsprechend re-
duziert. 
  

 
  

 

155  827-1.pdf 17  Die neue Kernzonen im BSR Rhön fehlen 
im Plan. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten, 
festlegungs-/gebietsbezogenen Forderun-
gen oder Änderungsvorschläge. 
Die Ausweisung der Vorranggebiete Frei-
raumsicherung orientiert sich insbeson-
dere an den durch das LEP TH 2025 vor-
gegebenen Kriterien und an den durch 
die verschiedenen Fachbehörden über-
mittelten Fachdaten.  
Raumbedeutsame Erfordernisse der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen als Festlegungen in 
den Regionalplan aufgenommen. Für 
eine darüber hinausgehende, pauschale 
Übernahme bzw. rein nachrichtliche Dar-
stellung einzelfachlicher Belange ist z.Z. 
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kein raumordnerisches Regelungs- und 
Darstellungserfordernis erkennbar. 
  

156  827-1.pdf 20  NATURA 2000 Gebietskulissen sind nicht 
kartengenau 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten, 
festlegungs- bzw. gebietsbezogenen For-
derungen oder Änderungsvorschläge. 
 
Die Abgrenzung und die Darstellung von 
Vorranggebieten ist am maßstabsbeding-
ten Detaillierungsgrad des Regionalplans 
(M 1:100.000) orientiert. Damit ist auch 
eine gewisse Generalisierung in Bezug 
auf erfass- bzw. ausgrenzbare Inhalte 
verbunden, deren Berücksichtigung im 
Detail i.d.R. nachfolgenden Verfahren 
bzw. Planungsebenen im Rahmen der 
maßstabsbezogenen Konkretisierung vor-
behalten bleibt. Eine flurstücksgenaue 
Abgrenzung entzieht sich dem Rege-
lungszweck und in Teilen der Darstellbar-
keitsgrenze des Regionalplans vergleich-
bar zum Landesentwicklungsprogramm 
(s. LEP Thüringen 2025, V. Nutzungshin-
weise, letzter Absatz). 
Raumbedeutsame Erfordernissen der 
Fachplanungen wurden nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 ROG und § 5 ThürLPlG 
unter Abwägung mit anderen raumbe-
deutsamen Belangen und unter Berück-
sichtigung des maßstabsbezogenen Abs-
traktions- und Detaillierungsgrades des 
Regionalplans als Festlegungen in den 
Entwurf aufgenommen. Für eine darüber 
hinausgehende, rein nachrichtliche Dar-
stellung einzelfachlicher Belange ist z.Z. 
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kein raumordnerisches Regelungs- und 
Darstellungserfordernis erkennbar. 
  

157  3663-1.pdf 4  Zudem ist die Trasse Eisfeld - Coburg zu 
sichern. Deren Sicherung für eine nun 
doch häufiger geforderte Reaktivierung 
wurde seitens der Entscheidungsträger 
nach der Wende offensichtlich nicht ge-
wollt, ist sie doch nun in Dörfles-Esbach 
durch mehrgeschossige Wohnhäuser und 
durch die neue Autobahn nördlich von 
Dörfles-Esbach überbaut worden.  
In der Raumnutzungskarte von SW-Thü-
ringen sollte zumindest der thür. Anteil 
dargestellt werden. 

nicht entsprochen 
 
Seitens des Plangebers wird an der Frei-
haltung der Trasse der ehemaligen Wer-
rabahn im Abschnitt Eisfeld bis Landes-
grenze Thüringen/Bayern festgehalten. 
Da dieses Erfordernis der Raumordnung 
aufgrund anderer relevanter Belange 
(Konfliktpotenzial Naturschutzgebiet 
"Görsdorfer Heide" und Nationales Natur-
monument Grünes Band Thüringen) nicht 
abschließend abgewogen werden konnte, 
hat es den Status eines textlichen Grund-
satzes der Raumordnung (G 3-7) erhal-
ten. Auf eine zeichnerische Darstellung 
dieser Trasse in der Raumnutzungskarte 
(M 1:100.000) wird bewusst verzichtet. 
  

 
  

 

158  249-1.pdf 43  Umweltbericht, Gliederungspunkt 4.3:  
In der Auflistung der Straßenbauprojekte 
wurde die B19n bei Eisenach nicht be-
rücksichtigt.  
Es ist aber festzustellen, dass in der lan-
desplanerische Beurteilung zum ROV 
,,Neubau der B 19n zwischen Etterwinden 
und Wutha-Farnroda" der südliche Beginn 
der Tunnel- und Trassenführung B19n 
gemäß Maßgabe M02 an anderer Stelle 

 
 

 einzuzeichnen ist.  
Die zugehörige Raumnutzungskarte ist je-
denfalls entsprechend zu korrigieren.  

nicht entsprochen 
 
Der Umweltbericht dient der Dokumenta-
tion der Umweltprüfung gemäß § 2 
ThürLPlG i.V.m. mit § 8 ROG. Die Um-
weltprüfpflichtigkeit bezieht sich demnach 
auf den Plan an sich und das, was nach 
Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans 
angemessenerweise gefordert werden 
kann. Die FFH-bezogene Relevanz von 
regionalplanerischen Festlegungen wird 
im Rahmen einer Erheblichkeits-/Gefähr-
dungsabschätzung (Vorprüfung) ermittelt 
und im Umweltbericht in Kapitel 4 eigen-
ständig dargestellt. Gemäß den Ausfüh-
rungen von 4.3 verlaufen die im öffentli-
chen Interesse freizuhaltenden Trassen 
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bei Neutrassierung entweder außerhalb 
der Natura-2000-Gebietskulisse (bzw. die 
Vereinbarkeit ist im Rahmen anderer Ver-
fahren bereits festgestellt). Dies ist bei 
dem genannten Vorhaben der Fall. Die 
Aufzählung unter 4.3 erfasst nur Trassen-
korridore (Grundsatzfestlegung) und 
keine Trassen (Zielfestlegung) bei denen 
die Verträglichkeit bereits festgestellt 
wurde. Gemäß Landesplanerischer Beur-
teilung vom 19.09.2014 entspricht das 
Vorhaben unter Maßgaben den Erforder-
nissen der Raumordnung 
 
Der Detaillierungsgrad von Informationen, 
die in der Raumnutzungskarte (M 
1:100.000) dargestellt werden könnten, 
tritt maßstabsbedingt gegenüber dem De-
taillierungsgrad der Fachplanung deutlich 
zurück. Die damit verbundene Generali-
sierung (Abstraktions- bzw. Detaillie-
rungsgrad) des Regionalplans ist bei der 
grafischen Zuordnung bzw. der maß-
stabsbezogenen Konkretisierung von ein-
zelnen Projektparametern bei nachfolgen-
den Verfahren entsprechend zu berück-
sichtigen. Insofern sind projektspezifische 
und maßnahmeorientierte Vorgaben der 
Fachplanung auch nicht Gegenstand der 
Darstellungen des Umweltberichts. 
 
Ein zusätzliches Darstellungserfordernis 
im Umweltbericht ist derzeit nicht erkenn-
bar. 
 
Im Übrigen entsprechen die Darstellun-
gen von Trassen bzw. Trassenkorridoren 
in der Raumnutzungskarte den von der 
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erforderlich. Laut Gutachter hat der Be-
reich Walldorf eine Schlüsselfunktion für 
die Wirtschaftlichkeit des Ausbaukon-
zepts. r)m Regionalplan ist diese Trasse 
bisher nicht enthalten. Wir würden uns 
gern mit Ihnen dazu abstimmen.  

(Grundsätze der Raumordnung) in den 
Regionalplanentwurf auf. Damit wird aus 
raumordnerischer Sicht ein entsprechen-
der Beitrag zur Schaffung bisher fehlen-
der Ausbaustandards für diese raumbe-
deutsame Straßenverbindung geleistet. 
  

In der Raumnutzungskarte 
wird für diese Maßnahme 
ein freizuhaltender Tras-
senkorridor festgelegt.  
  

162  520-3.pdf 2  Deshalb wird um entsprechende Berück-
sichtigung (Trassenfreihaltung) im Regio-
nalplan gebeten.  
 
Begründung:  
Wie bereits mitgeteilt, hat das TLBV ein 
Netz- oder Ausbaukonzept der B 19 ent-
wickeln lassen. Es integriert alle bereits 
realisierten Straßenbauprojekte auf der   
B 19 und enthält alle noch geplanten 
Neu- oder Um- und Ausbauprojekte. Eine 
wirtschaftliche Betrachtung ergab, dass 
das Nutzen-Kosten-Verhältnis bei ca. 3 
liegt, also das Konzept den 3-fachen Nut-
zen bringt. Kennzeichnend sind, dass je-
des einzelne Projekt für sich nicht wirt-
schaftlich ist, sondern erst die Projekte 
gemeinsam. Der Abschnitt Walldorf hat 
eine Schlüsselrolle für die Wirtschaftlich-
keit des Ausbaukonzepts. Um Platz die 
notendigen leistungsfähigen Knoten-
punkte zu erhalten, ist eine Trassenverle-
gung der B 19 erforderlich. 
  

entsprochen 
 
Gemäß der in der Anregung aufgezeigten 
Bedeutung des im Rahmen des ab-
schnittsweisen Ausbaus der B 19 notwen-
digen Vorhabens im Bereich Walldorf 
nimmt der Plangeber entsprechende text-
liche und kartographische Festlegungen 
(Grundsätze der Raumordnung) in den 
Regionalplanentwurf auf. Damit wird aus 
raumordnerischer Sicht ein entsprechen-
der Beitrag zur Schaffung bisher fehlen-
der Ausbaustandards für diese raumbe-
deutsame Straßenverbindung geleistet. 

Die Plansätze G 3-9 und   
G 3-17 werden jeweils um 
folgenden Anstrich ergänzt: 

• "Ausbau/Trassenverle-
gung B 19 im Bereich 
Walldorf". 

 
In der Raumnutzungskarte 
wird für diese Maßnahme 
ein freizuhaltender Tras-
senkorridor festgelegt.  
  

 

163  3825-1.pdf 2  anbei erhalten Sie den Antrag auf Aus-
weisung eines Vorbehaltsgebietes im 
Rahmen der Fortschreibung des Regio-
nalplanes Südwestthüringen für den Kalk-
steinbruch Crocker Berg in einfacher Aus-
führung. 

entsprochen 
 
Aufgrund präzisierter Lagerstättenkennt-
nisse erfolgt eine Neuordnung der Roh-
stoffsicherung in diesem Areal. Unter Be-
rücksichtigung einer optimierten Lager-
stättennutzung und der noch verfügbaren 

Die Raumnutzungskarte 
wird um das Vorbehaltsge-
biet "k-13 Crocker Berg" er-
gänzt. 
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Rohstoffressourcen am bestehenden 
Standort (k-13 Crocker Berg) wird die ver-
brauchernahe Verfügbarkeit des Rohstof-
fes mit dem Vorbehaltsgebiet komple-
mentär auch langfristig gesichert (ca. 18 
ha). 
 
Für das betreffende Areal bestehen zu-
dem Entwicklungsabsichten zum Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Die standort-
bezogene Berücksichtigung entsprechen-
der Belange ist durch die Bindungswir-
kung der Festlegung (Grundsatz der 
Raumordnung) im Rahmen notwendiger 
Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfah-
ren möglich. 
  

164  16-5.pdf 1  
 hier meine Zuarbeit zur Be-

rücksichtigung im LEP bzw. Regionalplan. 
1. Bild in Orange die Detaildarstellung 
des relevanten landwirtschaftlichen Vor-
ranggebiets. In Rot die geplante PV An-
lage. Das interessante dabei ist, dass die 
Flächen zwischen Vorranggebiet und Ei-
chenwald/Kindel ausgelassen sind, je-
doch die gleiche Bewirtschaftungsform 
aufweisen (s.h. 2. Bild) und dazu noch 
eine signifikante Sichtbeziehung zum 
Ortsteil Wolfsbehringen haben. Dem ge-
genüber steht die Fläche der geplanten 
PV Anlage, die keine relevante Sichtbe-
ziehung herstellt. Um den Anteil Landwirt-
schaftlicher Vorrangflächen zu gewähr-
leisten, sollte es doch möglich sein, die 
nicht beplanten Flächen zwischen Ei-
chenwald und Vorrangfläche dazu einzu-
gliedern, und die einzige Fläche ohne 

nicht entsprochen 
 
Die betreffende Fläche umfasst ca. 20 ha 
und liegt im Vorranggebiet Landwirt-
schaftliche Bodennutzung LB-13 Craula/ 
Tüngenda/Behringen. Dieser Bereich 
zählt mit einer Nutzungseignungsklasse 
von 7 mit zu den ertragsreichsten Stand-
orten in der Planungsregion. Die alterna-
tiv betrachtete Fläche (tw. Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaftliche Bodennutzung) 
hat eine Nutzungseignungsklasse von 9. 
Dem Argument einer signifikanten Sicht-
beziehung der Alternativfläche zum Orts-
teil Wolfsbehringen kann nach einer Vor-
ortbegehung nicht gefolgt werden. Die to-
pografischen Bedingungen bzw. die Lage 
der Alternativfläche und die Ausprägung 
des westlichen Ortsrandbereiches (z.B. 
hohe Sichtschutzpflanzungen) lassen 
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Sichtbezug herauszunehmen. Gerade 
das Thema Sichtbezüge ist  

sehr wichtig und ausschlag-
gebend für die Akzeptanz erneuerbarer 
Energien, denn der nördliche Gemeinde-
teil  ist durch die 
Windfelder  

 förmlich einge-
kreist von gigantischen Windkraftanlagen 
massiv im Landschaftsbild und Niederfre-
quenztönen gestört.  

 
 

 massiv im 
Landschaftsbild beeinträchtigt. Daher ist 
mir das Thema der Flächen-PV als milde-
res und verträglicheres Mittel ein wichti-
ger Aspekt regionaler Entwicklung. 

 

 
 möchte Sie bitten, diese 

vorgeschlagenen Aspekte wohlwollend zu 
prüfen und einen geänderten Zuschnitt 
der Vorrangflächen in den Regionalplan 
einfließen zu lassen. 
  

eine signifikante (erheblich beeinträchti-
gende) Sichtbeziehung nicht erkennen. 
Die Entwicklung geeigneter Flächen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen erscheint 
auch an anderen Standorten unter Scho-
nung besonders ertragreicher Böden und 
unter Berücksichtigung raumordnerischer 
Erfordernisse möglich. 
 
Unter den genannten Voraussetzungen 
ist kein verändertes Darstellungs- oder 
Regelungserfordernis erkennbar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 6 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 162 

 
 
 




